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Vorwort

Leistungsfähige Verkehrswege sind eine wesentli-
che Grundlage für den Wirtschaftsstandort
Deutschland. Deswegen hat die Planung der Ver-
kehrsinfrastruktur für unser Ministerium einen
besonderen Stellenwert. Mit dem Verkehrsbericht
2000 haben wir unser Konzept für eine mobile
Zukunft vorgestellt und die Anforderungen an die
Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans
definiert.

Wichtig für uns auf diesem Weg ist die transpa-
rente Gestaltung des Überarbeitungsprozesses:
Bundesverkehrswegepläne gehen Bürger und
Unternehmen, Länder und Kommunen gleicher-
maßen an. Zur Transparenz und zum angebotenen
Dialog gehört auch eine zeitnahe Information über
die angewandte Bewertungsmethodik.

Mit dieser Broschüre wollen wir die Methodik
ausführlich darstellen und erläutern. Den beteilig-
ten Ressorts, den Mitgliedern des Bundestages
sowie der Fachöffentlichkeit und den interessierten
Bürgern soll damit die gesamtwirtschaftliche Be-
wertung frühzeitig nahegebracht werden. Selbst-
verständlich wird es – wie bei früheren Fortschrei-
bungen des Bundesverkehrswegeplans auch – nach
der Überarbeitung des BVWP eine erneute Dar-
stellung der Methodik in Form eines Anwender-
handbuches geben, mit dem eine konkrete Projekt-
bewertung weitgehend nachvollzogen werden
kann.

Ich danke allen, die bei der Weiterentwicklung der
Methodik konstruktiv mitgewirkt haben, Anregun-
gen gegeben und konkrete Verfahrensschritte
entwickelt haben, den Gutachtern, dem Wissen-
schaftlichen Beirat beim Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und den
Fachleuten der beteiligten Bundesressorts und
ihren Dienststellen.

Bundesminister für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
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Die Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans
1992 (BVWP ’92) ist ein Schwerpunkt der derzei-
tigen Aktivitäten im Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen. Neben aktuellen
Prognosen zur Verkehrsentwicklung umfasst sie
insbesondere die gesamtwirtschaftliche Bewertung
erwogener Projekte von Schiene, Straße und Was-
serstraße mit aktualisierten Bewertungsmaßstäben.

Bei der Abschätzung der Auswirkungen zur Dis-
kussion stehender Neu- oder Ausbaumaßnahmen
in den Bereichen Schiene, Straße und Wasserstra-
ße werden diejenigen Vorhaben als realisiert un-
terstellt, die aus heutiger Sicht nicht mehr zur
Disposition stehen. Die Verkehrswegenetzmodelle
und die Verfahren zur Ermittlung der Verkehrswe-
gebelastungen sind gegenüber dem letzten Bun-
desverkehrswegeplan zum Teil erheblich verbes-
sert worden.

Im Folgenden wird in erster Linie auf wesentliche
Neuerungen in den Bewertungsverfahren gegen-
über früheren Bundesverkehrswegeplänen einge-
gangen.

Weiterentwicklung der
Nutzen-Kosten-Analyse

Kern der gesamtwirtschaftlichen Bewertungen
bleibt eine Nutzen-Kosten-Analyse (NKA) für alle
zur Diskussion stehenden Verkehrswegeinvestitio-
nen. Hierzu muss die international anerkannte
Methodik – wie sie zuletzt für den BVWP ’92
genutzt wurde – auf der Grundlage neuer Erkennt-
nisse und Anregungen aus Politik und Wissen-
schaft angepasst werden.

Die Bewertungskomponenten der Nutzen-Kosten-
Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Beförderungskosten,
• Erhaltung der Verkehrswege,
• Verkehrssicherheit,
• Erreichbarkeit,
• Räumliche Wirkungen,
• Umwelteffekte,
• Induzierter Verkehr,
• Anbindung von See- und Flughäfen,
• Investitionskosten.

Der Zielkatalog für die gegenwärtige Überarbei-
tung berücksichtigt noch stärker als in der Vergan-
genheit die Komponenten Umwelt, Raumordnung
und Städtebau. Schon in einem ersten Schritt wird
in einem Integrationsszenario versucht, die nicht
immer widerspruchsfreien politischen Ziele hin-
sichtlich Ökonomie, Ökologie und sozialverträgli-
cher Verkehrspolitik soweit wie möglich in Über-
einstimmung zu bringen. Damit soll zu einem
recht frühen Zeitpunkt dem Ziel einer Konfliktlö-
sung bestmöglich entsprochen werden.

Darauf folgt die Bewertungsebene, in der die
übergeordneten Ziele des Bundesverkehrwege-
plans konkreter Gegenstand der Projektbewertung
sind. Das Maß für die angestrebte Konfliktlösung
ist das gesamtwirtschaftliche Bewertungsergebnis,
bestehend aus dem Nutzen-Kosten-Verhältnis und
den nicht-monetären Beurteilungen.

Zu den Modernisierungserfordernissen des Be-
wertungsverfahrens zählt zunächst die Aktualisie-
rung der Vielzahl der monetären Wertansätze von
Transportkostenreduzierungen über Arbeitsplatzef-
fekte bis hin zu Schadens- und Vermeidungskosten
veränderter Schadstoffbelastungen auf einen zeit-
nahen Preisstand. Zur Simulation des Verkehrsge-
schehens bis zum Ende des Planungshorizontes
2015 sind die Grunddaten stärker zu differenzieren
und zu aktualisieren. Auch sind Strukturverände-
rungen der letzten Jahre zu erfassen sowie er-
kannte Bewertungsdefizite zu beheben, u. a. bei
der Bewertung verkehrsbedingter Klimaschäden,
krebserregender Luftschadstoffe und außerörtli-
cher Lärmbelastungen.

Eine weitere bedeutsame Neuerung im Bewer-
tungsverfahren ist die Erfassung von Interdepen-
denzwirkungen der erwogenen Projekte. Solche
Wechselwirkungen sind sowohl zwischen ver-
schiedenen Projekten eines Verkehrsträgers als
auch im Verhältnis Straße-Schiene-Wasserstraße
vorstellbar. Je nach Art der Wechselbeziehung
kann der Gesamtnutzen interdependenter Maß-
nahmebündel die Summe der Einzelnutzen der
verschiedenen Vorhaben übertreffen oder unter-
schreiten.



Zusammenfassung

– 8 –

Mögliche intermodale Aufkommensverlagerungen
zwischen den Verkehrsträgern werden bei den
jetzigen Arbeiten als Neuerung grundsätzlich bei
allen Verkehrsträgern geprüft. Dies betrifft sowohl
mögliche Verlagerungen im Personenfern- und
Güterverkehr wie auch erstmals umfassend Wech-
selwirkungen zwischen Straßenausbau und Auf-
kommensverlusten im ÖPNV.

Es ist bekannt, dass mit einer Verbesserung der
Infrastruktur auch Steigerungen der Mobilität bei
der Bevölkerung verbunden sind. Zusätzliche
Fahrleistungen im Straßenverkehr führen neben
den hiermit verbundenen individuellen Nutzen u. a.
zu erhöhten Unfallrisiken und Umweltbelastungen.
Im neuen Verfahren der Bundesverkehrswegepla-
nung werden diese Wirkungen erstmals mit der
Komponente Induzierter Verkehr quantifiziert und
bewertet.

Durch die Verbesserung ihrer verkehrlichen An-
bindung kann sich die Position der deutschen See-
und Flughäfen sowohl im Wettbewerb der Ver-
kehrssysteme untereinander als auch im internatio-
nalen Vergleich verändern. Bei den Projektbe-
wertungen zum neuen Bundesverkehrswegeplan
werden die hiermit verbundenen Wirkungen auf
den Transportsektor sowie die regionale Beschäf-
tigung in Ergänzung des bisherigen Verfahrens
berücksichtigt.

Erweiterung der nicht-monetären
Beurteilungsverfahren

Bei der gegenwärtigen Überarbeitung des Bundes-
verkehrswegeplanes spielen Qualität und Quanti-
tät, aber auch Durchsetzungsfähigkeit der natur-
schutzbezogenen Beiträge eine wichtigere Rolle
als in der Vergangenheit. Zwar gab es auch im
bisherigen Verfahren im Rahmen der Umweltrisi-
koeinschätzungen (URE) eine eigenständige qua-
litative Bewertung der Auswirkungen neuer Ver-
kehrswege auf Natur und Landschaft, aber sie
wurde nicht bei allen Projekten durchgeführt. So
wurden bei der Straße nur Neubaumaßnahmen ab
10 km Länge berücksichtigt. Im neuen Verfahren
wird die Bewertung stark erweitert – u. a. auf alle
Projekte, bei denen mit naturschutzverbundenen
Konflikthäufungen bzw. mit kumulativen Effekten
von räumlich benachbarten Maßnahmen zu rech-
nen ist.

Die Umweltrisikoeinschätzung (URE) ergänzt das
Bewertungsverfahren um die qualitative Beurtei-
lung von raumbezogenen Umweltrisiken und
möglichen Konflikten, die nicht bereits im Rah-
men der Nutzen-Kosten-Analyse berücksichtigt
werden.

Bei Straßenplanungen erfolgt eine URE unabhän-
gig von der Größe des Vorhabens, falls nach einer
Vorabuntersuchung mit einer naturschutzfachli-
chen Konflikthäufung zu rechnen ist. Bei Schie-
nenwegen ist wegen der Größe nahezu immer eine
URE erforderlich. Bei Wasserstraßen erfolgt
grundsätzlich eine Einzelfalluntersuchung.

Neu bei der URE selbst ist eine methodisch ver-
gleichbare Anwendung für alle Verkehrsträger, die
stärkere Berücksichtigung auch von Kulturland-
schaften und hochempfindlichen Gebieten sowie
von unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen.
Zusätzlich werden mögliche Konflikte mit dem
europäischen Naturschutz berücksichtigt.

Die Aspekte der Raumordung werden – soweit sie
nicht in der NKA erfassbar sind – im moderni-
sierten Verfahren als eigenständige Bewertungs-
komponente mit nachvollziehbaren Kriterien er-
fasst. Im BVWP ’92 wurden raumordnerische
Belange nur anhand eines Bonusverfahrens für
strukturschwache Regionen im Rahmen der NKA
quantifiziert. Die neue Raumwirksamkeitsanalyse
(RWA) berücksichtigt u. a., in welchem Umfang
ein Projekt zur Verbesserung der verkehrlichen
Erschließung und Verbindung von zentralen Orten
beiträgt. Dies beinhaltet auch die Zielsetzung eines
möglichst gleichwertigen Zugangs zu wichtigen
Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur (Güter-
verkehrszentren, Terminals des Kombinierten
Ladungsverkehrs, Häfen).

In verkehrlich hoch belasteten Räumen wird eine
stärkere Verkehrsverlagerung von der Straße auf
umweltfreundlichere Verkehrsträger wie Schiene
und Wasserweg angestrebt. Bewertungsmaßstab
für die raumordnerische Präferenzierung von
Maßnahmen der Schiene oder Wasserstraße ist
entsprechend das Ausmaß, im dem diese durch
Aufkommensverlagerungen von der Straße zur
Entlastung hochbelasteter Korridore beitragen.
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Die schon beim BVWP ’92 im Interesse einer
stadtverträglichen Planung für Großprojekte des
Straßenbaus (Projekte mit weiträumigen Netzwir-
kungen) angewandte eigenständige Bewertungs-
komponente „Städtebauliche Effekte“ wird im
Rahmen der Verfahrensmodernisierung auch auf
Kleinprojekte (Projekte mit vorwiegend kleinräu-
migen Netzwirkungen) und Ausbauprojekte er-
weitert und in die Raumwirksamkeitsanalyse in-
tegriert. Die Bewertung erfasst städtebauliche
Nutzenpotenziale, die im Zusammenhang mit
Ausbau- oder Neubaumaßnahmen (Ortsumgehun-
gen) durch verkehrliche Entlastungen im lokalen
Bereich ausgeschöpft werden können.

Zur Zusammenführung der Ergebnisse aus der
Nutzen-Kosten-Analyse und den nicht-monetären
Beurteilungen sollen für den neuen Bundesver-
kehrswegeplan Verfahren zur Anwendung kom-
men, die ein höchstmögliches Maß an Transparenz
und Praktikabilität aufweisen.

In einer ersten Stufe werden die Ergebnisse der
Raumwirksamkeitsanalyse mit denjenigen der
Nutzen-Kosten-Analyse verknüpft. Der Kernpunkt
des hierzu verwendeten Verfahrens besteht in einer
Transformation der Nutzen-Kosten-Verhältnisse
(NKV) sowie der in einer Skala von 1 bis 5 vorlie-
genden Ergebnisse der Raumwirksamkeitsanalyse
in eine einheitliche Dimension von Skalenbeiträ-
gen. Da sich die Skalenbeiträge der Nutzen-
Kosten-Analyse direkt aus den NKV ergeben,
erfordert das Verfahren einzig die Gewichtung der
Ergebnisse der Raumwirksamkeitsanalysen. Dies
gewährleistet ein hohes Maß an Praktikabilität und
erlaubt im Vergleich zu den groben Auf- bzw.
Abstufungsregeln des BVWP ’92 eine deutlich
differenziertere Abwägung.

Die Ergebnisse der Umweltrisikoeinschätzung
werden formal in gleicher Weise aufbereitet wie
diejenigen der Raumwirksamkeitsanalyse (Skala
von 1 bis 5). Inhaltlich ergibt sich hingegen ein
Unterschied: Während die RWA raumordnerisch
relevante Wirkungen aufgreift, differenziert die
URE nach umwelt- und naturschutzrelevanten
Risiken und umfasst auch Aussagen zur erhebli-
chen Beeinträchtigung von Gebieten des europäi-
schen Natura-2000-Netzes.

Ein in Analogie zur Verknüpfung von NKA und
RWA ausgestaltetes formales Verfahren würde
den Besonderheiten dieser umwelt- und natur-
schutzfachlichen Risikobewertung auf der Ent-
scheidungsebene der Bundesverkehrswegeplanung
nicht gerecht. Hiermit blieben Chancen ungenutzt,
durch Berücksichtigung und Vertiefung der Er-
gebnisse der URE im weiteren Planungsverlauf zu
umweltverträglichen Lösungen zu gelangen.

Abschließende Entscheidungen über konkrete
Verfahrensregeln zur Integration der Ergebnisse
der URE in die Abwägung über die Prioritätenent-
scheidungen der Bundesverkehrswegeplanung
liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Be-
richtes noch nicht vor. Es wird sichergestellt, dass
die Erkenntnisse der umwelt- und naturschutz-
fachlichen Untersuchungen bei den nachfolgenden
Planungsschritten aufgegriffen werden.

Die hier skizzierten wesentlichen Neuerungen des
Bewertungsverfahrens berücksichtigen eine Viel-
zahl der kurzfristig umsetzbaren Empfehlungen
externer Gutachter und Gremien.

Vor der allgemeinen Anwendung der modifizierten
Bewertungsmethodik wurden zur Plausibilitäts-
kontrolle für rund 100 der gemeldeten Straßen-
projekte so genannte „Pre-Tests“ durchgeführt.

Hierbei ergeben sich nach den aktuellen Bewer-
tungsansätzen die höchsten Nutzenbeiträge aus den
Komponenten Transportkostensenkungen, Verbes-
serung der Erreichbarkeit und Beiträge zur Ver-
kehrssicherheit. Die neuen Komponenten
• Verlagerungen zwischen Verkehrsträgern,
• Lärm außerorts,
• Treibhausgase CO2 und
• Induzierter Verkehr

bewirken zusammengenommen eine Nutzenmin-
derung von im Mittel rund 20 %. Diese Marge
wird in Einzelfällen deutlich überschritten.
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Insgesamt vergrößern sich im Rahmen der erwei-
terten und vertieften Beurteilungsgrundlagen und
der zusätzlichen Verknüpfungen die relevanten
Daten in erheblichem Umfang. Für den neuen
Bundesverkehrswegeplan sollen daher Projektda-
ten und -beschreibungen sowie Projektbeurteilun-
gen und weitere Informationen erstmals mittels
elektronischer Medien erfasst und aufgearbeitet
werden. Auskünfte und Auswertungen sind inter-
aktiv möglich. Das Bewertungssystem wird damit
„durchlässiger“, Ergebnisse sind schneller verfüg-
bar.

Mit dem neuen Bewertungsverfahren zur Bundes-
verkehrswegeplanung werden gegenüber seinen
Vorläufern weitere erhebliche Fortschritte erzielt.
Dies gilt sowohl für die Güte der Abbildung ein-
zelner Wirkungen als auch für die Vollständigkeit
des erfassten Wirkungsspektrums sowie die Be-
rücksichtigung von Wechselwirkungen.

Trotz des mit dem modernisierten Bewertungsver-
fahren erreichten hohen Standards muss das Be-
wertungssystem der Bundesverkehrswegeplanung
jedoch auch zukünftig weiter entwickelt werden.
Dies ergibt sich insbesondere aus der fortdauern-
den Notwendigkeit, das Verfahren an den jeweils
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
sowie an veränderte gesellschaftliche, wirtschaftli-
che und verkehrliche Rahmenbedingungen anzu-
passen.

Grundsätzlich gilt es hierbei zwischen Praktikabi-
lität und Transparenz des Verfahrens einerseits
und Einbeziehung auch der letzten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und Möglichkeiten andererseits
abzuwägen, selbst wenn absehbar ist, dass diese
nur äußerst geringen Einfluss auf das Bewertungs-
ergebnis haben.
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Bei Investitionsentscheidungen für Verkehrswege
mussten in der Wirtschaftsgeschichte schon immer
Prioritäten gesetzt werden. Das traf und trifft für
öffentliche wie für private Investitionen gleicher-
maßen zu: Ob Caesar den Ausbau der Via Appia
dem der Via Flaminia vorzog, Colbert unter Lud-
wig XIV. lieber Kanäle als Straßen baute oder auf
welchen Wegen die amerikanischen Eisenbahnba-
rone am besten den Pazifik erreichten – immer
machten sie vorher eine Art Nutzen-Kosten-
Analyse. Nie hatte man genug Geld, um alles
Wünschenswerte zu finanzieren und musste sich
immer fragen: Wo zahlt sich die Investition – sei
es für die Ausbreitung der Macht, die Mehrung des
eigenen Vermögens oder für die Volkswirtschaft –
am besten aus.

Dies ist auch heute noch im Prinzip nicht anders.
Der Bund ist Eigentümer der Bundesfernstraßen
und Bundeswasserstraßen. Er ist für Erhaltung,
Ersatz und auch notwendige Neubauten zuständig.
Auch bei den Schienenwegen finanziert der Bund
Neu- und Ausbau sowie notwendige Ersatzinvesti-
tionen. Der Unterhalt der Schienenwege der Ei-
senbahnen des Bundes ist allerdings dem Eigen-
tümer DB Netz AG übertragen.

Nicht nur, weil Investitionsmittel normalerweise
nie ausreichen, um die Wünsche der Bürger, der
lokalen und überregionalen Politik nach Neu- oder
zumindest Ausbau von Verkehrswegen voll zu
erfüllen, sondern aus einer Verpflichtung, neue
Infrastruktur im weiteren Sinne des Wortes dem
„Gemeinwohl“ entsprechend zu errichten, legt der
Bund seit Mitte der siebziger Jahre eine verkehrs-
trägerübergreifende Planung vor. Bei der Erarbei-
tung dieser Bundesverkehrswegepläne wurden
Verkehrsinfrastrukturplanungen in immer verfei-
nerter Form vergleichbar gemacht. Nach einheitli-
chen Kriterien sollten Prioritäten für die Realisie-
rung und damit auch Planungssicherheit für andere
regionale Investitionsentscheidungen der öffentli-
chen Hand oder der Wirtschaft geschaffen werden.

Die hier vorgelegte fachlich orientierte Darstellung
soll Einblick in die aktuelle Bewertungsmethodik
geben.

Die einzelnen Stufen der Arbeiten am Bundes-
verkehrswegeplan

Wichtige Elemente der Bundesverkehrswegepla-
nung sind:

• Gesamtverkehrsprognosen für den Personen-
und Güterverkehr [1] auf der Basis von Szena-
rien sowie

• gesamtwirtschaftliche Projektbewertungen nach
verkehrsträgerübergreifend einheitlichen Maß-
stäben zur Festlegung der Bauwürdigkeit und
der Dringlichkeit von erwogenen Verkehrswe-
geprojekten. Die Bewertungen umfassen neben
der Nutzen-Kosten-Analyse Raumwirksam-
keitsanalysen und Umweltrisikoeinschätzun-
gen.

Die Festlegung der Dringlichkeit von erwogenen
Projekten berücksichtigt zwar die für den jeweili-
gen Geltungszeitraum des Planes voraussichtlich
zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Der Bun-
desverkehrswegeplan ist dennoch lediglich ein
Investitionsrahmenplan. Zur Finanzierung und
zum Zeitpunkt der Realisierung einer Maßnahme
werden keine Festlegungen getroffen. Die Ver-
wirklichung erfolgt – nach den Vorschriften der
jeweiligen Ausbaugesetze [2] – bei Vorliegen des
Baurechts nach Maßgabe der jährlich zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel.

Im aktuellen Verfahrensablauf der Bundesver-
kehrswegeplanung wurde die Überarbeitung und
Aktualisierung der Bewertungsmethodik als
zweiter wesentlicher Arbeitsschritt weitgehend
parallel zur Verkehrsprognose durchgeführt. Die
Bewertung der Projekte anhand dieser Methodik
erfolgt als vierter Arbeitsschritt auf Grundlage
der gemeldeten Aus- und Neubauvorhaben.
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Den Ablauf der Arbeiten zum Bundesverkehrs-
wegeplan veranschaulicht das folgende Schema:

1 Szenarien/Prognosen
der Verkehrsentwicklung

2 Modernisierung der Bewertungsmethodik

3 Überprüfung der Verkehrsnetze,
Projektanmeldungen, Projektdefinitionen

4 Bewertung der Projekte,
Nachweis der Bauwürdigkeit

5 Festlegung der Dringlichkeit unter
Berücksichtigung des Finanzrahmens

6 Abstimmung und Anhörung
Ressorts / Länder / Verbände

7 Kabinettbeschluss zum
Bundesverkehrswegeplan

8 Gesetzgebungsverfahren
zu den Ausbaugesetzen

Abbildung 1: Ablaufplan der Überarbeitung des
Bundesverkehrswegeplans 1992

Die Bundesverkehrswegeplanung orientiert sich
an zentralen verkehrspolitischen und gesellschaft-
lichen Zielen. Der gegenwärtigen Überarbeitung
liegt der folgende Zielkatalog zugrunde:

• Gewährleistung dauerhaft umweltgerechter
Mobilität,

• Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
zur Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplät-
zen,

• Förderung nachhaltiger Raum- und Siedlungs-
strukturen,

• Schaffung fairer und vergleichbarer Wettbe-
werbsbedingungen für alle Verkehrsträger,

• Verbesserung der Verkehrssicherheit für Ver-
kehrsteilnehmer und Allgemeinheit,

• Verringerung der Inanspruchnahme von Natur,
Landschaft und nicht erneuerbaren Ressourcen,

• Reduktion der Emissionen von Lärm, Schadstof-
fen und Klimagasen (vor allem CO2),

• Förderung der europäischen Integration.

Diese übergeordneten Ziele (Metaebene) werden
für die Szenarien der Verkehrsprognosen durch
ordnungs- und preispolitische Maßnahmen kon-
kretisiert [3], [4]. Für den neuen Bundesverkehrs-
wegeplan wurde aus zunächst drei alternativen
Szenarien das Integrationsszenario als Grundlage
für die Verkehrsprognose ausgewählt.

Mit diesem Szenario wird ein Ansatz verfolgt, die
nicht immer widerspruchsfreien ökonomischen,
ökologischen und sozialen Anforderungen an die
Verkehrspolitik soweit wie möglich in Überein-
stimmung zu bringen (Szenarienebene).

Auf der Bewertungsebene werden die der Bun-
desverkehrswegeplanung übergeordneten Ziele
wieder aufgegriffen. Im Rahmen der Bewertung
konkurrierender Projekte von Schiene, Straße und
Wasserstraße wird die Gesamtheit der Wirkungen
berücksichtigt.

Ziel-Ebenen in der Bundes-
verkehrswegeplanung

Abbildung 2: Die drei Ziel-Ebenen in der Bun-
desverkehrswegeplanung

Metaebene
(Übergeordnete

verkehrspolitische Ziele)

Szenarienebene
(Szenarien als Grundlage der

Verkehrsprognosen)

Bewertungsebene
(Komponenten der  gesamtwirt-

schaftlichen Bewertung)
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Die für die Bewertungsrechnungen benötigte
Umsetzung der Güter- und Personenverkehrs-
prognosen in streckenspezifische Fahrzeugströme
erfolgt anhand sehr komplexer, nur EDV-gestützt
abzubildender Verkehrsumlegungs- und Betriebs-
simulationsmodelle.

Die quantifizierbaren Bewertungskomponenten
wie Verbilligung von Beförderungsprozessen,
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Entlastung der
Umwelt etc. korrespondieren also mit den über-
geordneten Zielen der Bundesverkehrswegepla-
nung.

Somit werden die übergeordneten Ziele der Bun-
desverkehrswegeplanung konkreter Maßstab auf
der Projektbewertungsebene. Das gesamtwirt-
schaftliche Bewertungsergebnis – bestehend aus
dem Nutzen-Kosten-Verhältnis sowie weiteren
nicht-monetären Beurteilungen – ist ein Maß für
die Konfliktlösung.
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Die Überarbeitung des Bundesverkehrswegepla-
nes 1992 ist ein Schwerpunkt der gegenwärtigen
Aktivitäten des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen. Hierbei werden die
folgenden konkreten Ansätze verfolgt [5]:

• Aktualisierung der Verkehrsprognosen;

• Modernisierung der Bewertungsmethodik;

• Schaffung eines realistischen Finanzrahmens.

Hinsichtlich der Ausgestaltung des modernisier-
ten Bewertungsverfahrens wurden vom damali-
gen Bundesminister für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen in seiner Rede vor dem Bundestags-
ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen am 21. April 1999 die folgenden zentralen
Festlegungen getroffen:

• Es bleibt im Kern bei der bisherigen Methodik
mit einer Modernisierung wesentlicher Kom-
ponenten in den Bereichen Umwelt, Raumord-
nung und Städtebau.

• Bei der Modernisierung der Bewertungsmetho-
dik sind eine Vielzahl von Daten auf einen ak-
tuellen Stand zu bringen. Darüber hinaus müs-
sen Verfahren zur Erfassung einzelner Wir-
kungskomponenten überprüft, sowie bislang
fehlende methodische Ansätze, vor allem zur
Berücksichtigung raumordnerischer Belange
und zur Monetarisierung von Umwelteffekten,
entwickelt werden.

• Im modernisierten Verfahren sind Interdepen-
denzwirkungen zwischen erwogenen Ver-
kehrswegeprojekten systematisch zu überprü-
fen. Dies gilt sowohl verkehrszweigintern (Be-
einflussungen zwischen Projekten eines Ver-
kehrsträgers) als auch verkehrszweigübergrei-
fend (konkurrierende Projekte verschiedener
Verkehrsträger).

Mit diesen Festlegungen sollen die Ergebnisse
der Schwachstellenanalyse des Verfahrens zum
BVWP ’92 sowie wesentliche Teile der kurzfris-
tig umsetzbaren Empfehlungen externer Gremien
und Gutachter berücksichtigt werden.





3. Modernisierungserfordernisse des Verfahrens
zum Bundesverkehrswegeplan 1992
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Nutzen-Kosten-Analysen hängen in ihrer Aussa-
gekraft wesentlich von der Bewertungsmethodik
ab. Eine falsche Gewichtung, eine Außerachtlas-
sung einer Einflussgröße können das Ergebnis
entscheidend ändern oder sogar verfälschen. Nicht
zuletzt dank der Heranziehung zahlreicher wissen-
schaftlicher Institutionen hat in den letzten zwan-
zig Jahren – beginnend mit dem Bewertungsver-
fahren für den Bundesverkehrswegeplan 1985 und
noch verstärkt mit den weiter verbesserten Verfah-
ren für den Nachfolger BVWP ’92 (seinerzeit auch
der erste gesamtdeutsche Plan) – die Methodik der
gesamtwirtschaftlichen Bewertungsverfahren für
Verkehrswegeinvestitionen einen auch im interna-
tionalen Vergleich hohen wissenschaftlichen und
technischen Stand erreicht [6].

Den Veränderungen gesellschaftlicher, wirtschaft-
licher und verkehrlicher Rahmenbedingen sowie
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
trägt die fortlaufende Forschung des BMVBW für
die Bundesverkehrswegeplanung Rechnung, die
sowohl Aktualisierungen und Modifikationen im
Detail, als auch Verfahrensergänzungen und
wesentliche Modernisierungen umfasst.

Den Ausgangspunkt zur Aktualisierung und
Modernisierung der Bewertungsverfahren des
BVWP ’92 bilden neben den seit Anfang der 90er
Jahre veränderten Rahmenbedingungen insbeson-
dere Erfahrungen aus der praktischen Anwen-
dung der Methodik (Schwachstellenanalyse) [7]
sowie Stellungnahmen und Verbesserungsvor-
schläge externer Gutachter und Gremien [8], [9],
[10].

Zusammenfassend lassen sich die hieraus abge-
leiteten Modernisierungserfordernisse des Be-
wertungsverfahrens zum BVWP ’92 wie folgt
skizzieren:

• Aktualisierung der monetären Wertansätze

Die für das gesamtwirtschaftliche Bewertungs-
verfahren zentrale Nutzen-Kosten-Analyse be-
dient sich zur Bewertung der von Verkehrsinfra-
strukturinvestitionen ausgehenden Wirkungen
einer Vielzahl monetärer Größen. Dies umfasst
neben den differenzierten Transportkostensätzen
der Verkehrsträger etwa Wertansätze für Unfall-
folgen, Zeitersparnisse und Arbeitsplatzeffekte
sowie Schadens- und Vermeidungskosten verän-
derter Abgasbelastungen. Den Bewertungsrech-
nungen zum BVWP ’92 lagen diese Wertansätze
zum Preisstand des Jahres 1989 zugrunde. Ent-
sprechend ist hier eine Aktualisierung auf einen
deutlich zeitnäheren Preisstand (derzeit 1998)
erforderlich.

• Aktualisierung und Ergänzung verkehrstechni-
scher Grundlagendaten

Die Abschätzung möglicher Transportzeit- und
-kostenersparnisse erfolgt auf der Basis einer
Simulation des Verkehrsgeschehens in den je-
weiligen Vergleichs- und Planfällen des Jahres
2015. Die hierfür erforderlichen Grunddaten zu
Strecken- und Knotenbelastungen, Streckenleis-
tungsfähigkeiten und -kapazitäten sowie Fahr-
zeugstrukturen und -auslastungen sind entspre-
chend zu aktualisieren bzw. für das Jahr 2015 zu
prognostizieren sowie teils zu ergänzen.

• Verbesserte Abbildung der Effekte in einzelnen
Wirkungsbereichen

Gestiegene Anforderungen an die Genauigkeit der
Wirkungserfassung von Verkehrinfrastrukturin-
vestitionen – z. B. städtische Bebauungsstrukturen
als Basis zur Erfassung innerörtlicher Auswirkun-
gen – sowie neue Erkenntnisse in relevanten For-
schungsbereichen – z. B. möglicher Zusammen-
hang zwischen bestimmten Luftschadstoffen und
Krebsrisiken – erfordern in Teilbereichen eine
Anpassung der bestehenden Methodik. Auch sind
die seit Anfang der neunziger Jahre zu beobach-
tenden Veränderungen der Verkehrsunfallstruktu-
ren und der Unfallhäufigkeit zu berücksichtigen.
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• Ergänzung um bisher nicht oder nicht ausrei-
chend berücksichtigte Effekte

Mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Wir-
kungserfassung berücksichtigt bereits der
BVWP ’92 ein weites Spektrum der von Ver-
kehrswegeinvestitionen ausgehenden Effekte.
Gleichwohl bestehen in einigen Bereichen noch
Erfassungs- bzw. Bewertungsdefizite, die im
Zuge der Modernisierung des Verfahrens beho-
ben werden sollten. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um die Bewertung verkehrsbedingter
Klimaschäden (Leitkomponente CO2), die Be-
rücksichtigung außerörtlicher Lärmbelastungen
sowie die Erfassung und Bewertung der Wirkun-
gen des durch eine Maßnahme induzierten Ver-
kehrs.

• Erfassung und Bewertung von Interdependenz-
wirkungen

Im Verfahren des BVWP ’92 erfolgten die Be-
wertungsrechnungen für Einzelprojekte. Eine
mögliche wechselseitige Beeinflussung mehrerer
Maßnahmen wurde somit nicht berücksichtigt.
Mögliche Aufkommensverlagerungen zwischen
den Verkehrsträgern wurden im Rahmen der
Einzelprojektbewertung nur bei Schienenprojek-
ten (Verlagerungen von der Straße zur Schiene)
erfasst. Weitgehend in Übereinstimmung mit
Stellungnahmen und Empfehlungen des Wissen-
schaftlichen Beirats beim Bundesminister für
Verkehr [9] und des Beirats für Raumordnung
[10] werden diese Verfahrensmängel im Zuge der
Modernisierung der Bewertungsmethodik beho-
ben.

• Verstärkte Berücksichtigung der monetär nur
eingeschränkt erfassbaren Wirkungen auf Um-
welt, Raumordnung und Städtebau

Die Wirkungen des Verkehrswegebaus auf Natur
und Landschaft werden bereits im Verfahren des
geltenden Bundesverkehrswegeplans im Rahmen
von Umweltrisikoeinschätzungen (URE) einer
eigenständigen qualitativen Bewertung unterzo-
gen. Die zielgerichtete Weiterentwicklung des
Konzepts der URE erfordert neben einem verbes-
serten Instrumentarium zur Identifikation mögli-
cher Konfliktfelder insbesondere

- die erweiterte Anwendung auf alle Projekte, für
die mit naturschutzfachlichen Konflikthäufun-
gen zu rechnen ist,

- die methodisch vergleichbare Anwendung für
alle Verkehrsträger sowie

- die Berücksichtigung kumulativer Effekte von
räumlich benachbarten Maßnahmen.

Raumordnerische Belange wurden im BVWP ’92
durch abgeleitete, sekundäre Nutzenaufschläge
im monetären Bewertungsverfahren nur unzurei-
chend berücksichtigt. In Übereinstimmung mit
Vorschlägen des Wissenschaftlichen Beirates
sollen daher die Aspekte der Raumordnung im
modernisierten Verfahren als eigenständige Be-
wertungskomponente mit nachvollziehbaren
Zielen und Kriterien erfasst werden.

Zur Gewährleistung einer stadtverträglichen
Planung der Bundesverkehrswege wurden städte-
bauliche Effekte erstmals im Verfahren des
BVWP ’92 als eigenständige Bewertungskompo-
nente berücksichtigt. Die Anwendung blieb aller-
dings auf Großprojekte des Straßenbaus mit
deutlichen Verlagerungswirkungen im bebauten
Bereich beschränkt. Im Rahmen der Verfahrens-
modernisierung stellen sich hier insbesondere die
Aufgaben einer Einbeziehung auch von Projekten
mit vorwiegen kleinräumigen Netzwirkungen
(Kleinprojekte) und Ausbauprojekten sowie einer
verbesserten Integration der Beurteilungsergeb-
nisse in den Gesamtzusammenhang des Bewer-
tungsverfahrens.
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„Was bekomme ich für mein Geld ?“ Diese Frage
muss sich auch der Staat als Verwalter des Steuer-
aufkommens stellen. Übertragen auf die Verkehrs-
wege stellt sich die Frage, was die Volkswirtschaft
von den Investitionen hat. So bleibt auch bei den
gegenwärtigen Arbeiten zur Überarbeitung des
Bundesverkehrswegeplans trotz sich ändernder
Schwerpunkte und neuerer wissenschaftlicher
Erkenntnisse die monetäre Bewertung der Auswir-
kungen der zur Diskussion stehenden Projekte im
Rahmen von Nutzen-Kosten-Analysen das zentrale
Element der Bewertungsmethodik. Jedoch ist die
Monetarisierung von Projektwirkungen nicht für
alle Wirkungsbereiche von erwogenen Verkehrs-
wegeinvestitionen durchführbar bzw. sinnvoll.
Dies trifft auf Teile der Umweltwirkungen, insbe-
sondere die ökologischen Risiken einer Maßnah-
me, ebenso zu wie auf die Erfüllung raumord-
nungspolitischer und städtebaulicher Zielvor-
stellungen. Sie entziehen sich den ausschließlich
an gesamtwirtschaftlicher Effizienz ausgerichteten
Bewertungskriterien der Nutzen-Kosten-Analyse.

Im neuen Verfahren sind daher neben der Nut-
zen-Kosten-Analyse (analog zum BVWP ’92)
Umweltrisikoeinschätzungen sowie (in Ergän-
zung der bisherigen Methodik) Raumwirksam-
keitsanalysen eigenständige Module des Gesamt-
systems der Wirkungsbeurteilung. Die Raum-
wirksamkeitsanalyse integriert hierbei die aus
Entlastungen im lokalen Bereich resultierenden
Auswirkungen auf die Stadtqualität (Städtebauli-
che Effekte).

Mit dieser Systematisierung der Wirkungserfas-
sung werden die Belange der Umwelt und der
Raumordnung jedoch nicht vollständig aus der
Nutzen-Kosten-Analyse herausgelöst. So verblei-
ben wesentliche Komponenten der Umweltwir-
kungen (Abgase, Lärm, innerörtliche Trennwir-
kungen) sowie bedeutende Teilaspekte der Raum-
ordnung (regionale Beschäftigung, internationale
Arbeitsteilung) im monetären Bewertungssystem.

Umweltrisikoeinschätzung und Raumwirksam-
keitsanalyse behandeln die jeweils hierüber hi-
nausgehenden Belange dieser Politikbereiche.
Durch diese Abgrenzung werden Doppelzählun-
gen (mehrfache Berücksichtigung eines Effektes
im Gesamtsystem) vermieden.

Umweltrisikoeinschätzung

Nutzen-Kosten-Analyse

Raumwirksamkeitsanalyse

Abgase Lärm
Innerörtliche

Trennwirkungen

Regionale
Beschäftigung

Internationale
Arbeitsteilung

Abbildung 3: Module der Wirkungsbeurteilung
im modernisierten Verfahren der Bundesver-
kehrswegeplanung

4.1 Nutzen-Kosten-Analyse (NKA)

Die gesamtwirtschaftliche Bewertung erwogener
Verkehrswegeprojekte erfolgt im Rahmen der
Nutzen-Kosten-Analyse grundsätzlich anhand
eines Vergleichs der Nutzen- und Kostensituation
mit und ohne Maßnahme (Planfall gegenüber
Vergleichsfall). Erfasst werden hierbei alle Ände-
rungen im Wirkungsbereich der Maßnahme. In
Erweiterung der Methodik bisheriger Bundesver-
kehrswegepläne werden hierbei, soweit relevant,
interdependente Maßnahmebündel zu einer Be-
wertungseinheit zusammengefasst (vgl. hierzu
Kap. 4.1.3). Zur Bewertung der Projektwirkungen
werden monetäre Größen zum Preisstand des
Jahres 1998 verwendet.
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Bei der Ableitung bewertungsgeeigneter Kosten-
sätze aus einzelwirtschaftlichen Preis- bzw. Kos-
tenkomponenten sind die folgenden Grundsätze
zu beachten:

• Kosten sind nur in der Höhe zu berücksichti-
gen, wie ihnen ein Verbrauch an Arbeit, Kapi-
tal und natürlichen Ressourcen gegenübersteht.
Entsprechend sind Steuern (z. B. Mehrwert-
steuer) und Subventionen auszuklammern.

• Die Wertansätze dürfen keine fixen Kostenbe-
standteile enthalten, die sich auch bei der für
Verkehrswegeinvestitionen angemessenen
langfristigen Betrachtungsweise maßnahmebe-
dingt nicht ändern (z. B. Gemeinkosten).

• Bestandteile einzelwirtschaftlicher Kostenrech-
nungen, die in gesonderten Bewertungsansät-
zen Berücksichtigung finden, sind zur Vermei-
dung von Doppelzählungen auszuklammern
(z. B. Versicherungskosten, wenn getrennte Un-
fallkostenberechnungen durchgeführt werden).

• Zinskosten werden nicht mit Marktzinsen, son-
dern mit dem für die NKA in konstanten Prei-
sen maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 3 %
berücksichtigt.

• Abschreibungen sind nicht auf der Basis steu-
erlicher Regelungen, sondern unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Lebensdauern der
Wirtschaftsgüter zu berechnen.

Sowohl die Beurteilung der Bauwürdigkeit als
auch die Dringlichkeitsreihung alternativer Pla-
nungsprojekte erfordert eine Vereinheitlichung
der zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten-
den Wirkungen. Für das aktuelle Bewertungsver-
fahren werden hierzu verkehrsträgerübergreifend
einheitlich die folgenden Festlegungen getroffen:

Bezugszeitpunkt
Einheitlicher Bezugszeitpunkt für die Aktualisie-
rung aller Nutzen- und Kostenströme ist das Jahr
2000.

Aktualisierungsrate
Analog zum BVWP ’92 wird die Aktualisierungs-
rate mit 3 % festgelegt.

Prognosehorizont
Der Prognosehorizont für die zugrunde gelegten
Strukturdaten (z. B. Bevölkerung, Beschäftigte
etc.) sowie die Verkehrsmengen aller Verkehrs-
träger ist einheitlich das Jahr 2015.

Betrachtungszeitraum
Der Betrachtungszeitraum der NKA, das heißt
der Zeitraum, in dem Nutzen und Kosten der
jeweiligen Projekte erfasst werden, bestimmt sich
aus dem gewogenen Durchschnitt der Lebensdau-
ern der einzelnen Projektbestandteile. Mit dieser
Vorgehensweise erübrigt sich der Ansatz von Re-
Investitionen sowie von Restwerten am Ende des
Betrachtungszeitraums.

Entscheidungskriterium
Als Entscheidungskriterium der gesamtwirt-
schaftlichen NKA wird analog zu bisherigen
Bundesverkehrswegeplänen das Nutzen-Kosten-
Verhältnis verwendet. Hierbei gilt die grundsätz-
liche Regel, dass der Barwert aller Nutzenkom-
ponenten den Zähler, und der Barwert der Inves-
titionskosten den Nenner des Quotienten bildet.
Nutzenelemente mit projektbedingten Kostener-
höhungen werden somit mit negativem Vorzei-
chen im Zähler erfasst.
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4.1.1 Simulation des Verkehrsablaufs
(Verkehrswegenetzmodelle, Umlegungs-
verfahren)

Die Abschätzung verkehrlicher Wirkungen erwo-
gener Maßnahmen erfolgt auf der Basis einer
Simulation des Verkehrsgeschehens in den je-
weiligen Vergleichs- und Planfällen. Dabei wer-
den diejenigen Neu- und Ausbaumaßnahmen als
realisiert unterstellt, die aus heutiger Sicht nicht
mehr zur Disposition stehen:

• alle im Bau befindlichen Maßnahmen,

• die Maßnahmen, die im Investitionsprogramm
1999 bis 2002 enthalten sind,

• die Maßnahmen des Anti-Stau-Programm 2003
bis 2007,

• die Maßnahmen des Zukunftsinvestitionspro-
gramms 2001 bis 2003,

• alle bis zum 31. Dezember 1999 planfestge-
stellten Vorhaben,

• weitere wichtige Lückenschlüsse des Auto-
bahnnetzes,

• entsprechend abgesicherte Maßnahmen im
Ausland (soweit relevant) sowie solche im
nachgeordneten Straßennetz.

Umgesetzt in Verkehrwegenetzmodelle werden
die Verkehrsprognosen anhand verkehrsträger-
spezifischer Umlegungsmodelle in einem iterati-
ven Verfahren in die jeweils strecken- und be-
lastungsspezifische Verkehrssituation umgesetzt:
Anzahl Fahrzeuge je Richtung und Zeitabschnitt,
Geschwindigkeiten, Wartezeiten.

Belastungsabhängige
Verkehrssituation:
• Anzahl Fahrzeuge je

Zeitabschnitt
• Geschwindigkeiten
• Wartezeiten

Umlegungsverfahren

Verkehrswegenetzmodelle

Fahrzeugstrukturen,
Besetzungs- und
Auslastungsgrade,
Linienkonzept (Schiene)

Leistungsfähigkeiten
und Kapazitäten der
Strecken und Knoten

Ergebnisse der
Verkehrsprognose

2015

Ausbauzustand
Verkehrsinfrastruktur

2015

Abbildung 4:  Grobstruktur der Verkehrssimula-
tion im neuen Verfahren der Bundesverkehrswe-
geplanung

Berücksichtigt werden hierbei sowohl Leistungs-
fähigkeiten und Kapazitäten der Strecken und
Knoten als auch Fahrzeugstrukturen, Besetzungs-
bzw. Auslastungsgrade und Linienkonzepte
(Schiene).

Bei den Verkehrswegenetzmodellen werden
gegenüber dem Stand des BVWP ’92 teils erheb-
liche Verbesserungen erzielt:
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Das Schienennetzmodell enthält für den Perso-
nenverkehr Informationen zu
• den Streckenlängen der Teilstrecke,
• den Fahrzeiten je Zuggattung,
• dem Linienangebot je Zuggattung mit Linien-

führung (Folge der Haltepunkte, Anzahl der
Züge je Tag und Richtung),

• der Verknüpfung mit den Straßen- und ÖPNV-
Netzen sowie ggf. mit den Flughäfen.

Zusätzlich zu diesen Informationen enthält das
Netzmodell für den Güterverkehr
• eine Kategorisierung der Strecken nach

- Gütervorrangnetz,
- Sperrung für Güterverkehr (differenziert nach

Tageszeitscheiben),
- Sperrung für Personenverkehr,
- Vorrangnetz für schnellen Verkehr,
- Leistungsnetz.

• die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit,
• die Art der Traktion (Diesel bzw. elektrisch),
• die maximal zulässige Zuglänge aufgrund der

Überholgleislänge,
• die Anzahl der Gleise,
• die Referenzleistungsfähigkeit in Zügen je Tag,
• das Referenzmischungsverhältnis aus schnell

fahrenden Personenfernverkehrszügen und
langsam fahrenden Personennahverkehrs- bzw.
Güterzügen,

• einen Funktionstyp für die Berechnung der
Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit vom Mi-
schungsverhältnis je Zeitscheibe.

Für den kombinierten Ladungsverkehr (KLV) auf
der Schiene wird auf Basis von Vorgaben der DB
Cargo AG ein neues Standortkonzept der Termi-
nals für das Prognosejahr 2015 entwickelt. Hier-
bei ist eine Bedienungskonzeption vorgesehen,
die aufkommensstarke Relationen direkt und
schwächere Relationen über ein Drehscheiben-
system verbindet. Hieraus entstehen ca. 4.000
KLV-Verbindungen mit attraktiver Angebots-
qualität. Streuverkehre werden im Wagenla-
dungsverkehr befördert.

Das Straßennetzmodell für die Bundesfernstra-
ßenplanung ist 1999/2000 aktualisiert und ergänzt
worden [11]. Das Netzmodell umfasst ca.
300.000 Streckenelemente, mit denen Bundesau-
tobahnen, Bundes- und Landesstraßen vollstän-
dig, sowie die wichtigsten Kreis- und Gemeinde-
straßen abgebildet werden. Gegenüber dem Stand
des BVWP ’92 sind die Informationen über die
baulichen und betrieblichen Gegebenheiten des
Straßennetzes erheblich ausgeweitet worden.
Wurde bisher eine 4-stelligen Typologie der
Strecken genutzt, so umfasst der nunmehr 9-
stellige Streckentyp die folgenden Strecken-
charakteristika:

• Ausbauform/Richtungstrennung,
• Betriebsform/Anbausituation/Standspuren,
• Anzahl Fahrspuren,
• Qualitätskennziffern,
• Tempo-Limit,
• Überholverbot für Lkw,
• Längsneigung,
• Tunnellage,
• Stadtmodellbaustein.

Das Netzmodell des deutschen Straßennetzes
wird um wichtige Strecken des Auslandsnetzes
ergänzt. Zielsetzung bei der Auswahl der rele-
vanten Streckenzüge ist die sachgerechte Einspei-
sung des auf die Bundesrepublik gerichteten
Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehrs in das
Bundesfernstraßennetz. Entsprechend nimmt die
Dichte des Umlandnetzmodells mit zunehmender
Entfernung von der deutschen Grenze ab.
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Abbildung 5: Typologie des Bundesfernstraßen-
netzes

Das Wasserstraßennetzmodell wurde um inter-
modale Verknüpfungspunkte ergänzt. Auf diese
Weise können die Transportkosten der Waren-
ströme, die nicht ausschließlich das Binnenschiff
nutzen, genauer abgebildet werden. Im Rahmen
eines automatisierten Verfahrens suchen sich die
Verkehre den aus Vor-, Haupt- und Nachlauf
bestehenden günstigsten Transportweg und wäh-
len die hierfür erforderlichen bzw. geeigneten
Umschlagstellen. Das Netzmodell wurde gegen-
über dem Stand des BVWP ’92 aktualisiert und
mit zusätzlichen Informationen zur Befahrbarkeit
der Wasserstraßen und zu den Eigenschaften der
Hafenstandorte versehen. Je Streckenabschnitt
enthält das Modell Informationen über die Art der
Wasserstraße, die maximale Containerlagigkeit,
Anzahl der Schleusen, Kreuzungsschleusungs-
dauern, Geschwindigkeiten und zulässige
Schiffsabmessungen. Erfasst sind auch die jewei-
ligen Ablade- bzw. Fahrrinnentiefen. Bei Stre-
ckenabschnitten mit jahreszeitlich schwankenden
Wasserständen werden langjährige Wasser-
standsdauerlinien berücksichtigt.

Das Wasserstraßennetz umfasst aktuell etwa 440
Knoten (Häfen und Verknüpfungspunkte) mit den
hierdurch gebildeten Teilstrecken. Berücksichtigt
sind sowohl die verkehrlich relevanten Ab-
schnitte innerhalb der Bundesrepublik als auch
diejenigen der europäischen Nachbarländer.

Die Umlegung der Züge des Schienenverkehrs
erfolgt mit dem Ziel, bei gegebenen Netzeigen-
schaften und gegebener regionaler Transportmen-
genstruktur zu einer wirtschaftlich optimalen Nut-
zung des Netzes zu gelangen. Die Berechnungen
werden unter Beachtung der

• Streckenbelastung im Verhältnis zur Strecken-
leistungsfähigkeit,

• Streckenlänge und der wegeabhängigen Trans-
portkosten,

• sonstigen Strecken- und Betriebsführungseigen-
schaften wie Elektrifizierung, Abbiege- und
Knotenwiderständen sowie Fahrverboten
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 Dabei werden die tatsächlichen Abläufe im Trans-
portgeschehen der Bahn abgebildet, die durch
zunehmend gestörte Betriebsabläufe und wachsen-
de Fahrzeiten bei wachsender Streckenauslastung
gekennzeichnet sind. Bedingt durch diese Verzö-
gerungen verschlechtert sich das Leistungsbild der
Schiene, was schließlich Nachfragereaktionen zur
Folge hat. Dieser Prozess läuft kontinuierlich ab,
zeigt jedoch deutliche Wirkungen erst im Grenzbe-
reich der Leistungsfähigkeit. Bei gegebener Infra-
struktur stellt sich somit grundsätzlich die Frage,
welche Züge weitgehend auf ihrem optimalen Weg
ihr Ziel erreichen, welche umgeleitet und wie Züge
insgesamt in ihrer Fahrgeschwindigkeit verzögert
werden. Überholvorgänge führen zu Zeitverzöge-
rungen und damit zu einer

• Verschlechterung des Leistungsangebots,

• Reduktion von Nachfrage und Einnahmen,

• Steigerung der zeitabhängigen Betriebskosten.
 
 Durch Umleitung können zwar Überholvorgänge
reduziert werden, längere Fahrtstrecken führen
jedoch zur Erhöhung der laufabhängigen Zugför-
derungskosten. Ein optimales Betriebsführungs-
konzept muss also sowohl die möglichen Einnah-
meverluste als auch die entstehenden Kostenstei-
gerungen berücksichtigen. Die genannten Wir-
kungselemente bezeichnen bereits die zur Simula-
tion benötigten Modellkomponenten. Die für die-
sen Prozess initiale Größe ist die Veränderung der
Fahrtzeit der Züge infolge unterschiedlicher Stre-
ckenauslastung.
 
 Eine weitere Komponente des Verfahrens ist die
Abschätzung der Marktreaktionen der Reisenden
im Personenverkehr und der Verlader im Güter-
verkehr bei sich verschlechternder Angebotsqua-
lität des Schienenverkehrs.
 
 Schließlich wird als letzte Komponente ein effi-
zienter Algorithmus zur Suche – verallgemeinert –
bester Wege in Netzen angewendet. Dabei werden
sowohl Nebenbedingungen wie Zwangspunkte
(Halte), Abbiege- und Fahrverbote oder Traktions-
wechsel als auch Wirkungen aus lastabhängig
wachsenden Knotenwiderständen berücksichtigt.
 
 

Die für den Simulationsprozess zentrale Größe der
Streckenleistungsfähigkeit wurde im Verfahren
des BVWP ’92 als Durchschnitt für einen ganzen
Tag definiert. Die Streckenleistungsfähigkeit ergab
sich im Wesentlichen aus technischen Parametern
der Strecke bei einem durchschnittlichen Mi-
schungsverhältnis aus schnell fahrenden Personen-
fernverkehrszügen und langsam fahrenden Perso-
nennahverkehrs- bzw. Güterzügen.

Mit den weiterentwickelten Verfahren werden
nunmehr erstmals die Effekte einbezogen, die
Folge der im Tagesverlauf charakteristisch unter-
schiedlichen Belastung sind. So verkehrt der
schnelle Personenfernverkehr weitgehend gleich-
mäßig in der Tagesbetriebszeit mit deutlicher
Ausdünnung in der Nacht. Der Nahverkehr weist
erhebliche Spitzen zur Berufsverkehrszeit, eben-
falls mit deutlich schwächerem Nachtverkehr, auf.
Langlaufende Güterzüge verkehren verstärkt
nachts. Der Sammel- und Verteilverkehr deckt sich
jedoch zeitlich zum Teil mit Spitzen des Nahver-
kehrs. Die Kumulation dieser Effekte führt not-
wendigerweise zu deutlich unterschiedlichen Be-
lastungslagen in einzelnen Zeitabschnitten sowohl
in der quantitativen Höhe als auch in seiner quali-
tativen Zusammensetzung nach Fahrgeschwindig-
keiten.

Die Optimierung der Netzbelastung in einzelnen
Zeitscheiben des Tages erfordert eine entsprechend
differenzierte Ermittlung der Leistungsfähigkeiten.
Eine proportionale Aufteilung der für den Tag
ermittelten durchschnittlichen Leistungsfähigkei-
ten reicht hierfür nicht aus. Im neuen Verfahren
werden daher die aus den Umlegungsschritten
resultierenden Zugmischungsverhältnisse geson-
dert während der Optimierung berechnet. Das
Optimum der Zugbelegung hängt somit nicht mehr
nur von der Anzahl der Züge, sondern gleichzeitig
auch von dem Mischungsverhältnis von langsam
und schnell fahrenden Zügen ab. Die Leistungsfä-
higkeit eines Streckenabschnitts kann daher zwi-
schen den Zeitscheiben und zwischen Vergleichs-
und Planfällen erheblich schwanken.
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Um die Simulationskomplexität auf ein praktikab-
les Maß zu reduzieren und die damit verbundene
Rechenzeit an die heutige Rechnergeneration
anzupassen, wird die Anzahl der Zeitscheiben auf
maximal vier pro Tag begrenzt. Diese sind so
definiert, dass dadurch die oben bereits beschrie-
benen Hauptverkehrszeiten abgedeckt sind, womit
jede Zeitscheibe einen eigenen Charakter erhält:

• Zeitscheibe 1: 5.00 Uhr bis 8.59 Uhr,

• Zeitscheibe 2: 9.00 Uhr bis 15.59 Uhr,

• Zeitscheibe 3: 16.00 Uhr bis 19.59 Uhr,

• Zeitscheibe 4: 20.00 Uhr bis 4.59 Uhr.

Die Berechnung der differenzierten Leistungsfä-
higkeiten erfolgt auf der Basis empirischer Daten
unter Berücksichtigung der durch technische Aus-
stattungsmerkmale definierten wesentlichen Stan-
dards zweigleisiger Streckenabschnitte:

• Personenverkehrsstrecken: P 300, P 230,
P 160 I, P 160 II,

• Mischverkehrsstrecken: M 230, M 160,

• Regionalverkehrsstrecke: R 120,

• Güterverkehrsstrecke: G 120.

Dabei bezeichnet der Anfangsbuchstabe die haupt-
sächliche Nutzungsart und die folgende Zahl die
übliche Höchstgeschwindigkeit. Nachgestellte
römische Zahlen unterscheiden Varianten im tech-
nischen Ausbau. Für Strecken mit einer Höchstge-
schwindigkeit bis 160 km/h wurden darüber hinaus
speziell für eingleisige Strecken Modelle ge-
schätzt.

Im Ergebnis der Simulationsrechnungen lässt sich
feststellen, dass die Leistungsfähigkeit einer Stre-
cke mit wachsender Durchmischung von langsa-
men und schnellen Verkehren abnimmt. Besonders
die Streckenstandards P reagieren auf unterschied-
liche Mischungsverhältnisse stark, während die
Streckenstandards M für Mischverkehre eine ge-
ringere Varianz aufweisen. Diese im Modell ge-
schätzten funktionalen Zusammenhänge entspre-
chen den in der Wirklichkeit beobachtbaren Ver-
hältnissen.

Am Beispiel des Streckenstandards P 230 veran-
schaulicht die folgende Abbildung für unter-
schiedliche Anteile des Personennahverkehrs den
Verlauf der Leistungsfähigkeit bei variierenden
Anteilen des Personenfernverkehrs. Die sich je-
weils zu 100 ergebende Differenz ist der Anteil
des Güterverkehrs.



4. Umsetzung – Synoptische Darstellung des modernisierten Verfahrens

– 26 –

Streckenstandard P 230

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Anteil Personenfernverkehr [%]

Le
is

tu
ng

sf
äh

ig
ke

it 
Zü

ge
 p

ro
 T

ag
 u

nd
 R

ic
ht

un
g

  Leistungsfähigkeit bei  00% NV
  Leistungsfähigkeit bei  10% NV
  Leistungsfähigkeit bei  20% NV
  Leistungsfähigkeit bei  30% NV
  Leistungsfähigkeit bei  40% NV
  Leistungsfähigkeit bei  50% NV

Die Ermittlung der Verkehrsbelastungen des
Straßenverkehrs erfolgt durch Umlegung der
nach Pkw und Lkw sowie nach Reiseweitenkate-
gorien (Nah- und Fernverkehr) differenzierten
Verkehrsnachfragematrizen für die werktägliche
Stundengruppe 15.00 bis 19.00 Uhr auf das Netz-
modell. Die einzelnen Verkehrsströme werden
hierbei in 10 sukzessiv aufeinander aufbauenden
Schritten auf Routen umgelegt, die nach dem
Verfahren der dynamischen Routenwahlsimulation
[12] ermittelt werden. Anschließend werden die
für die genannte Stundengruppe ermittelten Ver-
kehrsbelastungswerte auf die Dimension: Kfz je
Werktag hochgerechnet. Die maßgebenden Ein-
gangsgrößen für das Umlegungsmodell sind:

• das Netzmodell mit den beschreibenden Stre-
ckenattributen,

• die Verkehrsnachfragematrizen,
• die Mengen-Geschwindigkeitsdiagramme

(q-v-Funktionen),
• das Umlegungsverfahren mit allen notwendigen

Vorschriften und Definitionen.

Die Verkehrsgeschwindigkeiten werden im Um-
legungsmodell für einzelne Zeitstufen und unter-
schiedliche Verkehrsanteile simuliert. Stau- und
Überlastungssituationen werden durch den An-
satz geringer Fahrgeschwindigkeiten (offener
Restraint) abgebildet. Die zur Zeit gültige Versi-
on der im Modell genutzten q-v-Funktionen ist in
[13] dokumentiert.

Im Verfahren der gesamtwirtschaftlichen Be-
wertung werden die von den untersuchten Pro-
jekten ausgehenden verkehrlichen Wirkungen
nach einzelnen Stunden im Tages- und Jahres-
verlauf differenziert auf ein ganzes Jahr bezogen.
Entsprechend müssen die in der Umlegungsrech-
nung ermittelten Werte des DTVW (Durch-
schnittlicher täglicher Verkehr an Werktagen)
auch auf die Tagestypen DTVU (Durchschnittli-
cher täglicher Verkehr an Urlaubswerktagen) und
DTVS (Durchschnittlicher täglicher Verkehr an
Sonn- und Feiertagen) umgerechnet werden.

Abbildung 6: Leistungsfähigkeit des Schienenstreckenstandards P230
bei unterschiedlichen Anteilen des Schienenpersonennahverkehrs (NV)
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Im bisherigen Verfahren erfolgten die Umrech-
nungen anhand pauschaler, nach Regionstypen
differenzierter Faktoren. Zur Verbesserung dieses
Berechnungsansatzes wurden im Rahmen von
Vorarbeiten zum neuen Bundesverkehrswegeplan
räumlich differenzierte Umrechnungsfaktoren
ermittelt, die nach Rasterfeldern (Messtischblatt-
Raster) und nach Straßenklassen differenziert
sind.

Die Umrechnungsfaktoren wurden durch Aus-
wertung der Ergebnisse der ca. 60.000 Zählstel-
len der Straßenverkehrszählung 1995 ermittelt.
Die Zuordnung der einzelnen Strecken zu den auf
das Messtischblattraster bezogenen Faktoren
erfolgt mit Hilfe von Lagekoordinaten der Kno-
tenpunkte.

Zur Differenzierung der als Tageswerte vorlie-
genden Belastungsangaben nach einzelnen Stun-
den im Tages- und Jahresverlauf werden im Ver-
fahren des BVWP ’92 standardisierte Dauerlinien
(k-Faktoren) benutzt. Im neuen Verfahren werden
zur Verbesserung des Berechnungsansatzes neben
regionalspezifischen saisonalen Schwankungen
(abgeleitet aus den Ergebnissen von Dauerzäh-
lungen) auch streckenspezifische Tagespegel
angesetzt. Hierzu wurde ein Einstufungsverfahren
entwickelt, mit dessen Hilfe jede Strecke auf-
grund ihrer Nutzerstruktur einem Tages-
ganglinientyp zugeordnet werden kann.

Die Zuordnung der Strecken zu Pegeltypen des
Pkw-Verkehrs erfolgt unter Berücksichtigung
differenzierter Belastungswerte der Nutzergrup-
pen:

• Fernverkehr,
• Pendler- und Wirtschaftsverkehr,
• Gelegenheitsverkehr.

Je nach der Zusammensetzung des Nutzerkollek-
tivs werden die einzelnen Strecken einem von 18
möglichen Tagesganglinientypen zugeordnet. Die
Ermittlung der repräsentativen Tagesganglinien
erfolgt hierbei durch Überlagerung reisezweck-
spezifischer Tagespegel, die aus repräsentativen
Verkehrserhebungen vorliegen.

Die folgende Abbildung veranschaulicht den
Verkehrsablauf ausgewählter Ganglinien bei
einem Fernverkehrsanteil < 20 %. Die Typen A
bis C charakterisieren die Situation bei einem
Anteil des Wirtschaftsverkehrs > 50 %, die Typen
D bis F entsprechend den Verlauf bei einem
Anteil des Wirtschaftsverkehrs < 50 %.
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Abbildung 7: Tagesganglinien des Pkw-Verkehrs
an Werktagen (Fernverkehrsanteil < 20 %)

Analog zum Pkw-Verkehr wurde auch für den
Lkw-Verkehr ein Verfahren zur Charakterisie-
rung der tageszeitlichen Schwankungen entwi-
ckelt. Hierbei wird nach 3 Pegeltypen unterschie-
den, die sich am Anteil des Lkw-Fernverkehrs am
gesamten Lkw-Verkehr orientieren.

Im Ergebnis der Datenaufbereitung liegen für
jede Richtungsstrecke Belastungswerte für 360
Stundentypen mit annähernd gleicher Belastung
vor. Da diese nach Pkw und Lkw differenziert
sind und je Kfz-Art sowohl die Kfz-km als auch
die Kfz-Stunden ausgewiesen werden, stehen für
die Bewertungsrechnungen je Wirkungsstrecke
1.440 Einzelinformationen zur Verfügung.
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Die Transportwege der Binnenschifffahrt wer-
den im neuen Verfahren erstmals auf Basis be-
triebswirtschaftlicher Transportkosten ermittelt.
Für jede Schiffsklasse wird der kostengünstigste
Transportweg bestimmt. Die Transportkosten sind
dabei eine Funktion der Schiffsgröße, des Wasser-
straßentyps, der Transportzeit, der Kanalabgaben,
der Abladeverhältnisse und der Vor- bzw. Nach-
laufkosten.

Stehen einem Schiffstyp alternative Transportwege
zur Verfügung, so werden die Kosten der alterna-
tiven Wege unter Berücksichtigung der jeweiligen
Abladetiefe der Route bestimmt. Es wird damit
möglich, dass Schiffe einen Umweg gegenüber
dem zeitkürzesten Weg in Kauf nehmen, weil sie
auf diesem durch günstigere Abladebedingungen
kostengünstiger transportieren können.

Neben der Wahl des Transportweges ist für die
Bewertung von Maßnahmen an Binnenwasserstra-
ßen das Wissen um die Schiffsflotte, mit der die
Güter von einer Region in eine andere Region
transportiert werden, wesentlich. Auch hier wur-
den gegenüber dem BVWP ’92 wesentliche Ver-
fahrensfortschritte erzielt. So wird die Flotten-
struktur des Vergleichsfalles 2015 nicht mehr
isoliert für einzelne Wasserstraßenabschnitte,
sondern in einem geschlossenen System während
des Umlegungsprozesses für das Gesamtnetz
prognostiziert.

Hierzu wird zunächst anhand vorliegender Analy-
sedaten eine individuelle Startstruktur für jede
Quell-Ziel-Relation, unterschieden nach Güter-
gruppen, ermittelt. Die sich aus der Struktur der
Einzelrelationen ergebende Flottenstruktur auf den
jeweiligen Streckenabschnitten wird anschließend
anhand ausgewählter Querschnittsdaten für das
Jahr 1997 geeicht.

Abbildung 8: Ergebnisse der Umlegungs- und Flottenstrukturberechnungen Binnenschifffahrt
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Ausgehend von den Ergebnissen des Analysejah-
res wird die Prognose der Flottenstrukturen für das
Jahr 2015 unter Berücksichtigung der allgemeinen
Trendentwicklung sowie der sich aus Netzände-
rungen bis zum Prognosezeitpunkt ergebenden
Verbesserungen der Abladebedingungen für die
Schifffahrt bestimmt.

Die Wirkung einer Verbesserung der Abladever-
hältnisse wird anhand eines empirisch ermittelten
funktionalen Zusammenhanges zwischen der
durchschnittlichen Tragfähigkeit der Flotte und der
wasserstandsbedingten Auslastung eines be-
stimmten Schiffstyps beschrieben. Diese wird mit
der aus dem allgemeinen Trend resultierenden
Veränderung der Tragfähigkeit kombiniert, so dass
sich die Gesamtveränderung für eine Relation
ergibt. Aus der Veränderung der durchschnittli-
chen Tragfähigkeit wird anschließend die Verän-
derung der Flottenstruktur abgeleitet. Dies ge-
schieht mit Hilfe eines statistisch abgeleiteten
Zusammenhangs zwischen den Anteilen einzelner
Schiffsgrößenklassen und der durchschnittlichen
Tragfähigkeit der Flotte.

Die Kapazität einer Wasserstraße wird in aller
Regel nicht durch die Strecke, sondern durch die
Leistungsfähigkeit der Abstiegsbauwerke be-
stimmt. Entsprechende Kapazitätsberechnungen
berücksichtigen die Größenstruktur der Schiffs-
flotte, die zeitliche Verteilung der Schiffsan-
künfte, die Belegung der Schleusenkammer(n)
sowie die technischen Parameter der Bauwerke.

4.1.2 Bewertungskomponenten

Die Struktur der Bewertungskomponenten der
gesamtwirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Analyse
entspricht grundsätzlich derjenigen bisheriger
Bundesverkehrswegepläne. Ergänzungen umfas-
sen die Berücksichtigung des induzierten Ver-
kehrs sowie der Wirkungen verbesserter Anbin-
dungen von See- und Flughäfen.

Die im neuen Verfahren deutlich erweiterte Er-
fassung und Bewertung verkehrszweiginterner
und verkehrszweigübergreifender Interdependen-
zen berührt eine Vielzahl von Wirkungsberei-
chen. Die Darstellung erfolgt entsprechend in
einem gesonderten Gliederungspunkt 4.3.1.

Bewertungskomponenten
der Nutzen-Kosten-Analyse

• Beförderungskosten (NB)

• Erhaltung der
Verkehrswege (NW)

• Verkehrssicherheit (NS)

• Erreichbarkeit (NE)

• Räumliche Wirkungen (NR)

• Umwelteffekte (NU)

• Induzierter Verkehr (NI)

• Anbindung von
See- und Flughäfen (NH)

• Investitionskosten (K)

Abbildung 9: Grobstruktur der Bewertungskom-
ponenten der Nutzen-Kosten-Analyse

4.1.2.1 Beförderungskosten (NB)

Projektbedingte Änderungen der verkehrs-
zweiginternen Vorhaltungs- und Betriebsfüh-
rungskosten (NB1 und NB2) werden bei allen drei
Verkehrsträgern auf Basis der aus den Simulati-
onsrechnungen zum Verkehrsablauf zur Verfü-
gung stehenden Datensätze (Anzahl, Struktur und
zeitliche Verteilung der Fahrzeuge, Geschwin-
digkeiten etc.) für die jeweiligen Vergleichs- und
Planfälle ermittelt. Die Vorhaltungskosten der
Fahrzeuge umfassen die zeitabhängigen Sach-
kosten (Verzinsung, Abschreibung etc.). Die
Betriebsführungskosten sind teils

• zeitabhängig
(Personalkosten),

• fahrleistungsabhängig
(Reparaturen, Wartung etc.) und

• geschwindigkeitsabhängig
(Antriebs- und Kraftstoffkosten).
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Kostenersparnisse ergeben sich immer dann,
wenn durch eine erwogene Maßnahme eine be-
stimmte Transportnachfrage mit geringerem
Einsatz an Produktionsfaktoren bewältigt werden
kann. Sie entstehen in Folge von

• Fahrtbeschleunigung,
• Entfernungsverkürzung,
• Erhöhung der Fahrzeugauslastungen.

Im Fall der Fahrtbeschleunigung sinken die Vor-
haltungskosten und die zeitabhängigen Betriebs-
führungskosten der Fahrzeuge. Werden gegen-
über dem Vergleichsfall keine weiteren Wege
zurückgelegt, so sinken die fahrleistungsabhängi-
gen Betriebsführungskosten ebenfalls. Die ge-
schwindigkeitsabhängigen Betriebsführungskos-
ten können sich hingegen je nach spezifischer
Situation beschleunigungsbedingt vermindern
(Übergang vom Stau zum gebundenen Verkehr)
oder erhöhen (Übergang vom gebundenen Ver-
kehr zum freien Verkehrsfluss).

Entfernungsverkürzungen führen in jedem Fall zu
Ersparnissen bei den Vorhaltungskosten sowie
den zeit- und fahrleistungsabhängigen Betriebs-
führungskosten. Die Veränderung der geschwin-
digkeitsabhängigen Kosten richtet sich hier wie-
derum nach den Bedingungen des Einzelfalles.

Soweit sich Fahrtdistanzen und Geschwindigkei-
ten nicht ändern, führen erhöhte Fahrzeugauslas-
tungen schließlich zur Verminderung aller ge-
nannten Komponenten der Beförderungskosten.

Die gesamtwirtschaftlichen Beförderungskosten-
sätze liegen den Bewertungen für alle drei Ver-
kehrsträger nach einheitlichen Grundsätzen und
Abgrenzungen zum Preisstand des Jahres 1998
zugrunde [14].

Im Schienenverkehr werden die Vorhaltungs-
kosten auf Basis der Zugstunden und Wa-
genstunden getrennt für den Personenfern- und
Güterverkehr berechnet. Im Personenfernverkehr
wird darüber hinaus zwischen ICE-Verkehren und
sonstigen Fernverkehren unterschieden. Im Güter-
verkehr werden die Zug- und Wagenstunden ge-
sondert ermittelt, um neben den Vorhaltungskosten
für die Triebfahrzeuge auch die – wegen verän-
derter Aufenthaltszeiten in Rangierbahnhöfen –

von den Zugstunden möglicherweise abweichende
Entwicklung der Wagenstunden berücksichtigen
zu können.

Die Betriebsführungskosten umfassen im Schie-
nenverkehr die Veränderungen zwischen Plan- und
Vergleichsfall bei
• den Kosten der Abfertigung,
• den Kosten der Zugbildung,
• den Kosten der Zugführung,
• spezifischen Betriebsparametern.

Die Abfertigungskosten werden anhand der Auf-
kommensveränderungen (Personenfahrten bzw.
Tonnen) zwischen Planfall und Vergleichsfall
berechnet. Sie umfassen zum Beispiel im Perso-
nenfernverkehr die Kosten des Fahrkartenverkaufs,
der Information in den Bahnhöfen und im Zug, die
Fahrausweiskontrolle usw. Im Güterverkehr wer-
den darin die Kosten für die Bearbeitung von
Frachtbriefen, die Tarifberechnung und die trans-
portbegleitende Information erfasst.

Die Kosten der Zugbildung umfassen im Perso-
nenfernverkehr die Kosten für die Zusammen-
stellung der Züge, die Reinigungskosten und die
Kosten der Ein- und Ausstellung der Züge. Im
Güterverkehr umfassen die Zugbildungskosten
• die Ein- und Ausstellkosten der Wagen,
• die Kosten der Zugbildung in Satelliten- und

Knotenpunktbahnhöfen,
• die Kosten der Umstellung von Wagen und der

Zugbildung in Rangierbahnhöfen.

Die Kosten der Zugförderung werden aus den
gefahrenen Zugkilometern im Netz (Betriebsleis-
tung ) und entsprechenden Kostensätzen berech-
net. Dabei wird im Güterverkehr zwischen Elek-
tro- und Dieseltraktion, im Personenfernverkehr
nach Produkten (ICE und Sonstige) differenziert.
Die Kosten der Zugförderung umfassen dabei
einerseits den Energieverbrauch und andererseits
die Personalkosten für den Zugbetrieb (Lokführer;
Teil der Kosten der Zugbegleiter im Personenfern-
verkehr). Die Kosten spezifischer Betriebspara-
meter umfassen für den Güterverkehr die Verände-
rung der Zugwartezeit sowie die Veränderung bei
Traktions- und Fahrtrichtungswechseln.
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Die Betriebskostenberechnungen im Straßen-
verkehr basieren auf einer Kostenartenrechnung
für repräsentative Fahrzeugtypen der Gruppen

• Personenkraftwagen,
• Lastkraftwagen,
• Reise- und Linienbusse,
• Last- und Sattelzüge.

Die Kostenwerte der Fahrzeuggruppen ergeben
sich aus den fahrleistungsgewichteten Durch-
schnittswerten der jeweils berücksichtigten Re-
präsentativfahrzeuge. Hierbei wird die folgende
Differenzierung vorgenommen:

• Personenkraftwagen
getrennt nach Antriebsart für drei (Otto) bzw.
zwei (Diesel) Hubraumklassen;

• Lastkraftwagen
getrennt nach insgesamt fünf Gewichtsklassen;

• Reise- und Linienbusse
getrennt nach Fahrzeugtyp für drei (Reisebus)
bzw. vier (Linienbus) Gewichtsklassen;

• Last- und Sattelzüge
getrennt für je zwei Gewichtsklassen der Lkw
mit Anhänger und der Sattelzüge mit Auflieger.

Die Vorhaltungskosten gliedern sich für sämtli-
che Fahrzeuggruppen in die Positionen Kapital-
verzinsung, zeitabhängige Abschreibung, Unter-
stellung bzw. Garage und allgemeine Kosten
(inkl. Fahrzeugverwaltung).

Die Betriebsführungskosten der Fahrzeuggruppen
setzen sich zusammen aus

• den nicht, oder nur geringfügig geschwindig-
keitsabhängigen Betriebskostengrundwerten:
fahrleistungsabhängige Abschreibung, Reifen-
verschleiß, Reparaturen, Wartung und Schmier-
stoffe;

• den zeitabhängigen Personalkosten gewerblich
genutzter Fahrzeuge (Zeitersparnisse nichtge-
werblicher Fahrten werden unter der Kompo-
nente „Verbesserung der Erreichbarkeit“ er-
fasst) sowie

• den geschwindigkeitsabhängigen Kraftstoff-
verbrauchskosten.

Der Kraftstoffverbrauch wird im Verfahren des
BVWP ’92 über je eine Funktion in Abhängigkeit
von der Geschwindigkeit und der Steigung für die
Fahrzeuggruppen Pkw, Lkw und Lastzug simu-
liert. Für Busse wird der gleiche Funktionstyp
zugrundegelegt wie für Lastzüge. Die Funktionen
gelten innerorts wie außerorts auf Straßen jegli-
cher Art.

Die ursprünglich Anfang der 80er Jahre entwi-
ckelten Funktionen des bisherigen Verfahrens
entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der
Forschung. Vor diesem Hintergrund wurden in
Vorbereitung des neuen Bundesverkehrswege-
plans grundlegend überarbeitete Modelle zur
Ableitung des Kraftstoffverbrauchs entwickelt.

Die neuen Funktionen ermöglichen die Ermitt-
lung der Verbrauchswerte – als Durchschnitts-
werte größerer Fahrzeugkollektive – in Abhän-
gigkeit von der Geschwindigkeit der Fahrzeug-
gruppe und dem Straßentyp (innerorts und außer-
orts) über Kraftstoff-Faktoren. Sie basieren über-
wiegend auf Mess- und Erhebungsprogrammen,
die im Auftrag des Umweltbundesamtes für das
Bezugsjahr 1990 durchgeführt wurden [15].

Die Funktionen bzw. Faktoren differenzieren
grundsätzlich zwischen Geschwindigkeitsberei-
chen über 20 km/h sowie geringeren Geschwin-
digkeiten in stop + go Fahrmustern. Darüber
hinaus werden die Einflüsse der Längsneigung
sowie zukünftiger technischer Kraftstoffminde-
rungspotenziale berücksichtigt.

Die gesamtwirtschaftlichen Vorhaltungs- und
Betriebsführungskostensätze der Binnenschiff-
fahrt werden für das aktuelle Verfahren im Ver-
gleich zum BVWP ’92 deutlich stärker nach
Schiffstypen bzw. Größenklassen differenziert.

Die Vorhaltungskostensätze liegen nunmehr,
getrennt nach Betriebsform (Tagesfahrt, Halb-
ständige Fahrt, Continuefahrt), für jeweils 9
Größenklassen (Tragfähigkeitstonnen) der Mo-
torgüter- und Motortankschiffe vor. Entsprechen-
de Kostensätze für Schubleichter differenzieren
nach 6 Größenklassen. Bei Schubbooten werden
schließlich, differenziert nach Antriebstärken, 5
Typen unterschieden.
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Ausgangspunkt zur Ermittlung der Personalkos-
ten in der Binnenschifffahrt ist die nach den
Bestimmungen der Rheinschiffs-Untersuchungs-
ordnung erforderliche Anzahl und Qualifikation
der Besatzungsmitglieder. Bei den einzelfahren-
den Motorschiffen differenzieren die Anforde-
rungen an die Besatzung nach drei Längenklas-
sen. Über eine Verknüpfung mit der Binnen-
schiffsbestandskartei lässt sich die Verteilung der
Schiffslängen in den einzelnen Größenklassen
ermitteln. Entsprechend können die Personalkos-
ten analog zu den Vorhaltungskosten nach Grö-
ßenklassen aufbereitet werden. Die Besatzungs-
vorschriften für Schub- und Koppelverbände
unterscheiden nicht nach Antriebs- bzw. Größen-
klassen, sondern nach der Anzahl mitgeführter
Leichter, bzw. den Gesamtabmessungen der
Verbände. Entsprechend wird hier eine von den
Vorhaltungskosten abweichende Differenzierung
vorgenommen:

• Schubverbände mit einem Leichter sowie gene-
rell alle Schub- und Koppelverbände bis zu
116,5 m Länge und 15,0 m Breite,

• Schubverbände mit zwei Leichtern bzw. Kop-
pelverbände mit einem Leichter,

• Schubverbände mit drei bis vier Leichtern bzw.
Koppelverbände mit zwei bis drei Leichtern,

• Schubverbände mit mehr als vier Leichtern.

Die leistungsabhängigen Betriebsführungskosten
der Binnenschifffahrt bestehen hauptsächlich aus
den Energiekosten, d. h. den Treib- und Schmier-
stoffkosten je Größenklasse. Die Kosten werden
in Abhängigkeit von der installierten Motorleis-
tung und dem Nutzungsgrad der Antriebskraft
bestimmt. Die Kostensätze differenzieren neben
den bereits genannten Schiffs- und Verbandsty-
pen nach Wasserstraßenkategorien: Geregelter
Fluss, staugeregelter Fluss und Kanal.

Verkehrsträgerübergreifende Änderungen der
Beförderungskosten (NB3) ergeben sich immer
dann, wenn maßnahmebedingt eine Verlagerung
von Verkehrsanteilen zwischen den Verkehrsträ-
gern eintritt (Personen- und/oder Güterverkehr).

Bewertungsrelevant ist hierbei die Differenz
zwischen den Transportkosten des abgebenden
Verkehrsträgers im Vergleichsfall und denjenigen
des aufnehmenden Verkehrsträgers im Planfall.
Die Nutzenkomponente NB3 umfasst den Saldo
der jeweiligen Beförderungskosten. Alle anderen
Verlagerungskonsequenzen (z. B. Verkehrssi-
cherheit, Umwelt) schlagen sich in den entspre-
chenden Bewertungskomponenten nieder.

Im Verfahren des BVWP ’92 wurden mögliche
Aufkommensverlagerungen zwischen den Ver-
kehrsträgern nur bei der Bewertung von Schie-
nenprojekten (Verlagerungen von der Straße zur
Schiene) berücksichtigt. Im neuen Verfahren
werden diese Verfahrensmängel im Rahmen
systematischer Interdependenzbetrachtungen für
alle drei Verkehrsträger behoben. Nähere Infor-
mationen hierzu finden sich im gesonderten Ka-
pitel 4.1.3 „Verkehrliche Interdependenzen“ die-
ses Berichtes.

4.1.2.2 Erhaltung der Verkehrswege (NW)

Die Kosten zur Erhaltung der Verkehrswege
gliedern sich in Erneuerungskosten (NW1) und
Instandhaltungskosten (NW2). Erneuerungsmaß-
nahmen bezeichnen dabei Investitionen zur Er-
haltung der Leistungsfähigkeit des Verkehrswe-
ges, Instandhaltungsmaßnahmen diejenigen für
Betrieb und Unterhaltung, deren Wirkungen für
einen Zeitraum von weniger als einem Jahr anzu-
nehmen sind.

Kosten zur Erneuerung der Verkehrswege fallen
während der Nutzungsdauer der Maßnahme im
Planfall nicht an. Durch die Investitionsmaßnah-
men des Planfalles können hingegen Erneue-
rungsmaßnahmen ganz oder teilweise entbehrlich
werden, die zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit
des Verkehrsweges im Vergleichsfall erforderlich
wären. Die Höhe der Erneuerungskosten kann
anhand der Baukostenteilbeträge der zu erneu-
ernden Anlagebestandteile ermittelt werden. Für
Bundesautobahnen und Bundesstraßen stehen
entsprechende Standardkostensätze für die ver-
miedene grundhafte Erneuerung zur Verfügung.
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Positive oder negative Nutzenbeiträge der In-
standhaltungskosten ergeben sich aus der Diffe-
renz der jeweils relevanten Vergleichs- und Plan-
fälle. Die Abschätzung jährlicher Durchschnitts-
kostenwerte basiert bei der Schiene auf nach 12
Sachgebietsgruppen differenzierten Kostenfakto-
ren. Bei der Straße werden nach Streckentypen
differenzierte durchschnittliche Kostensätze je
Kilometer angesetzt. Bei der Wasserstraße wer-
den die Instandhaltungskosten für die Vergleichs-
und Planfälle schließlich jeweils maßnahmespezi-
fisch abgeschätzt.

4.1.2.3 Verkehrssicherheit (NS)

Nutzen aus Veränderungen der Verkehrssicher-
heit werden in der Bundesverkehrswegeplanung
explizit für die Verkehrsträger Schiene und Stra-
ße bewertet. Erfasst werden Unfallschäden über
Unfallraten, welche die Zahl der Unfälle in Be-
ziehung zur Verkehrsleistung setzen, und Unfall-
kostensätze, welche die Unfallschwere je Unfall
angeben. Unterschieden werden dabei Unfälle mit
Personen- und Sachschäden.

Wesentliche Verbesserungen konnten gegenüber
dem Stand des BVWP ’92 bei der Bestimmung
der Unfallraten im Straßenverkehr sowie bei der
Abschätzung von Unfallkostensätzen erzielt
werden. Bei den Unfallraten ergeben sich gegen-
über dem bisherigen Stand die folgenden Unter-
schiede:

• In Erweiterung des bisherigen Verfahrens wer-
den nunmehr sämtliche Sachschäden durch Un-
fälle berücksichtigt. Die Beschränkung auf
Fälle mit schweren Sachschäden entfällt. Die
Unfallraten liegen dadurch deutlich über den
bisher verwendeten Raten.

• Zur Abschätzung streckentypspezifischer Un-
fallraten wird auf die Ergebnisse aktueller Sta-
tistiken und Studien zurückgegriffen. Hiermit
werden auch die Auswirkungen der Deutschen
Einheit auf die Entwicklung des Unfallgesche-
hens berücksichtigt.

• Für den häufig auftretenden einstreifigen Stra-
ßentyp mit plangleichen Knoten werden nun-
mehr unter Berücksichtigung der Streckenqua-

lität gesonderte Unfallraten abgeschätzt und
angewendet.

Die monetären Wertansätze zur Bestimmung der
volkswirtschaftlichen Kosten von unfallbedingten
Personenschäden wurden auf Basis neuerer Er-
kenntnisse in Übereinstimmung mit dem Rechen-
modell der Bundesanstalt für Straßenwesen voll-
ständig überarbeitet [16]. In ihrer aktuellen Ab-
grenzung umfassen sie die folgenden Teilpositio-
nen:

• Reproduktionskosten,
• Ressourcenausfallkosten,
• Humanitäre Kosten,
• Unfallbedingte Verluste an Wertschöpfung in

außermarktlichen Bereichen (z. B. Hausarbeit).

Bei den Reproduktionskosten wird der bestehende
Ansatz um Komponenten der Positionen Kranken-
transportkosten, Kosten für Nachbehandlung,
Pflege und Rehabilitation, Neubesetzungskosten
und Sterbegeld erweitert. Die Ressourcenausfall-
kosten werden um die Positionen Dauer der Reha-
bilitation und Dauer der Pflege ergänzt.

Unter dem Begriff der humanitären Kosten werden
Beeinträchtigungen der Unfallopfer und deren
Angehörigen infolge psychischer Belastungen mit
pathologischem Krankheitsbild, erforderliche
Umstellungen der Lebensführung und -planung
sowie die (erhöhte) Wahrscheinlichkeit von Folge-
erkrankungen erfasst, soweit sie nicht bereits als
Bestandteile der Ressourcenausfallkosten Berück-
sichtigung finden. Bisher nicht erfasste Verluste an
Wertschöpfung in außermarktlichen Bereichen
beziffern schließlich unfallbedingte Veränderun-
gen im Ressourcenverzehr bzw. der Ressourcen-
verfügbarkeit in diesen Verwendungen.

Aufgrund dieses inhaltlich erweiterten methodi-
schen Ansatzes übersteigen die aktuellen Wertan-
sätze diejenigen des BVWP ’92 in weit stärkerem
Maße, als dies allein unter Berücksichtigung des
allgemeinen Preis- bzw. Kostenanstiegs der Fall
wäre. Die folgende Abbildung veranschaulicht
dies für die Unfallfolgen Getötete und Schwerver-
letzte.
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Schwerverletzte Getötete

Wertansatz in 1.000 EURO

 BVWP '92
 Neu

87

31

675

1.176

Abbildung 10: Unfallkostensätze für vermiedene
Personenschäden

Auch die Abschätzung der Unfallhäufigkeiten des
Eisenbahnverkehrs basiert gegenüber dem
BVWP ’92 auf deutlich aktuelleren Daten. Die in
der Dimension Unfälle je Mrd. Personenkilome-
ter bzw. je Mrd. Nettotonnenkilometer ausge-
drückten Unfallraten differenzieren zwischen den
Unfallfolgen: Getötete, Schwerverletzte, Leicht-
verletzte und Sachschäden. Zur Bewertung der
Unfallfolgen wird für die Personenschäden auf
die für den Verkehrsträger Straße ermittelten
aktuellen Kostensätze zurückgegriffen. Die Sach-
schäden je Unfall ergeben sich aus einer Hoch-
rechnung der Werte des bisherigen Bundesver-
kehrswegeplans.

Der Einfluss von Investitionsmaßnahmen auf die
Unfallhäufigkeit auf Wasserstraßen ist in aller
Regel vernachlässigbar gering. Vermiedene
Sachschäden fließen pauschal über Versiche-
rungsbeiträge in die Vorhaltungskosten ein. Ge-
sonderte Unfallkostenberechnungen werden nur
in Fällen verkehrsträgerübergreifender Aufkom-
mensverlagerungen sowie bei der Bewertung
speziell auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit
ausgerichteter Vorhaben durchgeführt.

4.1.2.4 Erreichbarkeit (NE)

Zeitersparnisse im Sinne von Reisezeitverkür-
zungen ergeben sich als Folge von Verkehrsinfra-
strukturinvestitionen dann, wenn die erwartete
Verkehrsnachfrage im Planfall mit geringerem
Zeitaufwand abgewickelt werden kann als im
Vergleichsfall. Zeitersparnisse des Fahr- und
Begleitpersonals gewerblich genutzter Fahrzeuge
werden über die Veränderung der Betriebsfüh-
rungskosten (NB2) bewertet. Die Nutzenkompo-
nente NE erfasst entsprechend ausschließlich die
Zeitersparnisse bei nichtgewerblichen Fahrten
(Berufs-, Ausbildungs-, Besorgungs- und Frei-
zeitverkehr).

In Anlehnung an international übliche Verfahren
wurden Zeitersparnisse im nichtgewerblichen
Verkehr für den BVWP ’92 auf der Basis eines
aus Zahlungsbereitschaftsanalysen abgeleiteten
Wertansatzes bewertet. Unter Berücksichtigung
der Entwicklung der verfügbaren Haushaltsein-
kommen ergibt sich zum Preisstand des Jahres
1998 ein fortgeschriebener Zeitkostensatz in
Höhe von 5,47 € je Person und Stunde.

Reisezeitverkürzungen werden nach vorliegenden
Erfahrungen im nichtgewerblichen Verkehr un-
terhalb einer bestimmten Schwelle nicht wahrge-
nommen. In Analogie zum bisherigen Verfahren
wird der vorstehende Satz daher im Straßenver-
kehr um eine 30 %ige Zeitschwelle vermindert.
Es ergibt sich ein reduzierter Wert von 3,83 € je
Person und Stunde.

4.1.2.5 Räumliche Wirkungen (NR)

Wie bereits am Beginn dieses Kapitels 4. erläu-
tert, werden raumordnerische Effekte im neuen
Verfahren außerhalb der Nutzen-Kosten-Analyse
im Rahmen einer speziellen Raumwirksamkeits-
analyse berücksichtigt. Im Rahmen der NKA
verbleiben somit als räumliche Wirkungen die
Beschäftigungseffekte aus dem Bau (NR1) und
dem Betrieb (NR2) der Verkehrswege sowie
Beiträge zur Förderung internationaler Beziehun-
gen (NR4).
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Im Zuge der Vorarbeiten zum neuen Bundesver-
kehrswegeplan wurden die Bewertungsansätze
zur Berücksichtigung regionaler Beschäftigungs-
wirkungen aus dem Bau und Betrieb von Ver-
kehrswegen hinsichtlich ihrer methodischen
Konzeption und ihrer quantitativen Ausgestaltung
einer eingehenden Überprüfung unterzogen [17].

Zur Quantifizierung und Bewertung der Beschäf-
tigungseffekte aus dem Bau (NR1) kann hier-
nach grundsätzlich weiterhin das bisherige Ver-
fahren angewendet werden:

Aus dem über Input-Output-Tabellen ermittelten
Gesamtbeschäftigungseffekt (direkt und indirekt
Beschäftigte) einer Baumaßnahme
wird anhand eines Regionalisierungs-
faktors die jeweils regional zurechen-
bare Beschäftigung abgeleitet. In
einem zweiten Schritt wird über regi-
onale Differenzierungsfaktoren abge-
schätzt, welcher Anteil der regional
durch die Maßnahme Beschäftigten
im Vergleichsfall arbeitslos geblieben
wäre. Multipliziert mit einem aus der
regionalen Investitionsförderung
(Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der regionalen Wirtschafts-
struktur) abgeleiteten Wertansatz er-
gibt sich schließlich die relevante
Nutzengröße.

Aktualisierungen und Verbesserungen des Ver-
fahrens konnten in den folgenden Bereichen
erzielt werden:

• Umstellung des regionalen Bezugsrasters auf
Raumordnungsregionen; Hierdurch können die
Verhältnisse auf regionalen Arbeitsmärkten
besser abgebildet werden.

• Aktualisierung des relevanten Mengen- und
Wertgerüstes (Gesamtbeschäftigungseffekte der
Investitionsmaßnahmen; Wertansatz je zusätz-
lich Beschäftigten).

• Verbesserte Abschätzung des Anteils ansonsten
Arbeitsloser (empirisch spezifizierte Reaktions-
funktion).

• Zusätzliche Erfassung der Effekte von Erneue-
rungs- und Instandhaltungsinvestitionen.

Von Bedeutung ist hierbei insbesondere die nun-
mehr empirisch abgesicherte Bestimmung des
Anteils ansonsten Arbeitsloser am Gesamtbe-
schäftigungseffekt. Eine aus Zeitreihenanalysen
abgeleitete, statistisch hoch gesicherte Reaktions-
funktion quantifiziert die Änderung der Arbeits-
losenquote bei einer Zunahme der Arbeitskräfte-
nachfrage in Abhängigkeit vom Ausgangsniveau
der bestehenden Arbeitslosigkeit. Der Wert kann
als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, dass
ein durch die Investitionsmaßnahme Beschäftig-
ter ohne Projektrealisierung arbeitslos geblieben
wäre. Die Abbildung veranschaulicht den Funkti-
onsverlauf im Vergleich zu den im bisherigen
Verfahren verwendeten Faktoren.

Abbildung 11: Vergleich der neuen Reaktions-
funktion mit den Abschätzungen des BVWP ‘92

Die ermittelte Reaktionsfunktion verläuft im
relevanten Bereich deutlich flacher als im bishe-
rigen Verfahren unterstellt. Der größte Unter-
schied besteht bei einer strukturellen Arbeitslo-
sigkeit von 10 %. Während bisher davon ausge-
gangen wurde, dass bei dieser Höhe ansonsten
80 % der durch die Baumaßnahme Beschäftigten
arbeitslos wären, quantifiziert die aktuelle Funk-
tion diesen Anteil mit lediglich 31,2 %.
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Beschäftigungseffekte aus dem Betrieb von
Verkehrswegen (NR2) werden im bisherigen
Verfahren auf der Basis empirisch ermittelter
regionaler Beschäftigungswirkungen des Auto-
bahnneubaus abgeschätzt. Die unterschiedlichen
Wirkungsgrade verschiedener Maßnahmetypen
werden hierauf aufbauend über entsprechende
Korrekturfaktoren berücksichtigt. Zur regionalen
Differenzierung der Wirkungen werden zwei
Indikatoren herangezogen: ein Rückstandindika-
tor, der die regionale Arbeitsmarktsituation er-
fasst sowie ein Erheblichkeitsindikator, der die
Güte der Ausstattung der Regionen mit verkehrli-
cher Infrastruktur beschreibt.

Als zentrale Kritikpunkte am bestehenden Ver-
fahren sind zu nennen:

• die Wahl des Maßnahmetyps und der Strecken-
länge als Indikator zur Bestimmung der Be-
schäftigungswirkungen: Auslöser von Beschäf-
tigungseffekten sind Verbesserungen von An-
bindungen und Erreichbarkeiten, nicht der Bau-
typ und die Länge einer Infrastrukturmaßnah-
me;

• die Einschränkung des Ansatzes auf Effekte in
der Projektregion: Wirkungen in weiter entfernt
gelegenen, aus der Infrastrukturverbesserung
aber gegebenenfalls stark profitierenden Regio-
nen werden vernachlässigt.

Zur Überwindung der aufgezeigten Schwächen
des bisherigen Verfahrens wird für den neuen
Bundesverkehrswegeplan eine grundlegend über-
arbeitete Methodik angewendet. Grundlage des
Ansatzes bildet die Hypothese, dass die struktu-
rellen Probleme auf regionalen Arbeitsmärkten zu
einem maßgeblichen Teil von der Faktorausstat-
tung der Region beeinflusst werden. Neben den
klassischen Produktionsfaktoren Arbeit und Ka-
pital zählen hierzu auch die Ausstattung der Re-
gion mit technischer, sozialer und kultureller
Infrastruktur.

Ein wesentlicher Einfluss wird von der Zugäng-
lichkeit zur Verkehrsinfrastruktur erwartet. Eine
gute Anbindung des Wirtschaftsraums erhöht den
Zugang zu Absatz- und Beschaffungsmärkten,
fördert die interregionale Arbeitsteilung und
verbessert die Standortgunst der Region im inter-
regionalen Wettbewerb.

Im überarbeiteten Verfahren wird der Zusam-
menhang zwischen der strukturellen Arbeitslo-
sigkeit einer Region und ihrer Anbindungsquali-
tät quantifiziert und daraus ein Bewertungsansatz
für die Projektbewertung in der Bundesverkehrs-
wegeplanung abgeleitet.

Zur Quantifizierung der regionalen Anbindungs-
qualitäten wird über die folgenden Arbeitsschritte
ein Indikator entwickelt:

• Auf Basis des Ausbauzustandes im Vergleichs-
fall des Jahres 2015 werden für jede Region
(446 Kreise im Inland sowie 64 Gebietseinhei-
ten im benachbarten Ausland) die Transport-
zeiten und -geschwindigkeiten verkehrsträger-
und richtungsspezifisch zu allen anderen Regi-
onen ermittelt.

• Mit den Güterverflechtungen gewichtet werden
für jede Region verkehrsträgerspezifische
mittlere Geschwindigkeiten berechnet. Durch
die Gewichtung kommt dabei wesentlichen
Relationen für die wirtschaftlichen Verflech-
tungen einer Region eine hohe Bedeutung zu.

• Die mittleren Geschwindigkeiten werden nor-
miert, um systembedingte Niveauunterschiede
zwischen den Verkehrsträgern auszugleichen
und somit eine Verdichtung zu einem Gesamt-
indikator zu ermöglichen.

• Abschließend werden die verkehrsträgerspezi-
fischen Geschwindigkeiten zu einem Gesamt-
indikator zusammengefasst. Die Gewichtung
erfolgt hierbei anhand der regionalen Ver-
kehrsträgeranteile im gesamten Quell- und
Zielverkehr.

Die Quantifizierung des Zusammenhangs zwi-
schen struktureller Arbeitslosigkeit und Anbin-
dungsqualität erfolgt über einen multiplen Reg-
ressionsansatz. Hierbei werden neben dem An-
bindungsindikator weitere regionale Standort-
faktoren bzw. Variablen zur Erfassung der regio-
nalen Standortqualität berücksichtigt.

Aus den Schätzergebnissen lassen sich regionale
Kenngrößen zur Reaktionsintensität ableiten,
welche die relative Änderung der strukturellen
Arbeitslosenquote aufgrund einer relativen Ände-
rung des Anbindungsindikators abbilden.
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Die Abschätzung maßnahmespezifischer Be-
schäftigungseffekte erfolgt über die folgenden
Arbeitsschritte:

• Für die aus der Routenverfolgung des Umle-
gungsverfahrens bekannten Quell-Ziel-Bezie-
hungen der jeweils relevanten Streckenab-
schnitte werden auf Basis der Vergleichsfall-
netze die regionsspezifischen Geschwindigkei-
ten und Kenngrößen ermittelt.

• Anschließend wird die durch die erwogene
Maßnahme hervorgerufene Änderung der An-
bindungsqualität bestimmt. Die Maßnahme
wird in das Netz eingefügt und nach dem be-
schriebenen Verfahren die neue mittlere Trans-
portgeschwindigkeit der betroffenen Relationen
errechnet.

• Die Transportgeschwindigkeiten für den Ver-
gleichs- und Planfall werden zueinander in Be-
ziehung gesetzt und die relative Verbesserung
der Anbindungsqualität bestimmt.

• Multipliziert mit den Kenngrößen der Reakti-
onsintensität sowie der Zahl der Arbeitslosen
ergibt sich hieraus der jeweils regionsspezifi-
sche Beschäftigungseffekt. Dieser wird – ana-
log zur NR1 – mit dem monetären Wertansatz
je Arbeitsplatz bewertet.

Raumordnerische Vorteile (NR3) werden im
neuen Verfahren außerhalb der Nutzen-Kosten-
Analyse im Rahmen einer gesonderten Raum-
wirksamkeitsanalyse berücksichtigt.

Beiträge zur Förderung internationaler Bezie-
hungen (NR4) werden im Verfahren des
BVWP ’92 dadurch berücksichtigt, dass Maß-
nahmen, die im Zuge internationaler Verbindun-
gen Bedeutung haben oder die Hinterlandanbin-
dung deutscher Seehäfen verbessern, einen ge-
sonderten Bonus von maximal 10 % der erzielten
Zeit- und Betriebskostenersparnisse erhalten.

Für den neuen Bundesverkehrswegeplan wird
grundsätzlich am bestehenden Bonusverfahren
festgehalten, um die insbesondere auch im Hin-
blick auf die europäische Dimension der Bundes-
verkehrswegeplanung bedeutsamen internationa-
len Effekte auch weiterhin in der NKA berück-
sichtigen zu können.

In der praktischen Anwendung ergibt sich hierbei
eine nennenswerte Verbesserung: Da aus den
Ergebnissen der aktuellen Verkehrsumlegungs-
modelle nunmehr für jeden Streckenabschnitt der
Verkehrsnetze der Anteil grenzüberschreitender
Verkehre bestimmt werden kann, entfällt die
Notwendigkeit der Beschränkung auf grenzüber-
schreitende Verbindungen sowie Seehafenanbin-
dungen. Entsprechend wird das Verfahren für den
neuen Bundesverkehrswegeplan für sämtliche
Vorhaben, unabhängig von ihrer Lage im Netz,
angewendet. Die Höhe des Bonus ergibt sich
hierbei aus dem Anteil des grenzüberschreitenden
Verkehrs an der gesamten Streckenbelastung.

4.1.2.6 Umwelteffekte (NU)

Die monetäre Bewertung von Umwelteffekten
erfolgt im bisherigen Verfahren anhand der Nut-
zenkomponenten NU1: Lärm, NU2: Abgase,
NU3: Trennwirkungen und NU4: Weitere inner-
örtliche Umweltwirkungen. Die letztgenannte
Komponente NU4 entfällt zukünftig in der NKA,
da diese Effekte gesondert im Rahmen der Raum-
wirksamkeitsanalyse (Entlastungen im lokalen
Bereich) berücksichtigt werden. Die nicht mone-
tarisierbaren Umwelteffekte werden im Rahmen
der URE (Umweltrisikoeinschätzung) qualitativ-
verbal erfasst und bewertet (siehe Kapitel 3).

Im Verfahren des BVWP ’92 werden Wirkungen
aus veränderten innerörtlichen Geräuschbelas-
tungen berücksichtigt, wenn ein vorgegebener
nächtlicher Immissionszielpegel überschritten
wird, unterhalb dessen Verkehrslärm als unbe-
denklich angesehen wird und zudem die Diffe-
renz der Lärmbelastung zwischen Vergleichs-
und Planfall eine Fühlbarkeitsschwelle von
2 dB (A) erreicht bzw. übersteigt. Die monetäre
Bewertung der Störwirkung ergibt sich aus der
Höhe der Zielpegelüberschreitung, der Zahl hier-
von betroffener Einwohner, dem Grad der Beein-
trächtigung sowie einem aus den Kosten für
Schallschutzfenster abgeleiteten Vermeidungs-
kostenansatz.

Im neuen Verfahren werden die Grundstrukturen
der bisherigen Methodik unter Berücksichtigung
neuerer Erkenntnisse bei der Berechnung rele-
vanter Schallpegel beibehalten.
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Modifiziert werden hingegen die monetären
Bewertungsansätze sowie die Berücksichtigung
der Lärmbeeinträchtigung während des Tages.

• Art und Höhe der Kostensätze
Die im bisherigen Verfahren verwendeten
Vermeidungskosten (Schallschutzfenster) un-
terschätzen die tatsächlichen Kosten des Ver-
kehrslärms. Beeinträchtigungen außerhalb der
Wohnung bzw. bei geöffneten Fenstern inner-
halb der Wohnung werden nicht erfasst. Um die
Wirkungen umfassender abzubilden, orientiert
sich der Wertansatz im neuen Verfahren an den
Zahlungsbereitschaften der Betroffenen. Ent-
sprechende Angaben liegen aus einschlägigen
Studien vor [18].

• Beeinträchtigungen während des Tages
Im Verfahren des BVWP ’92 werden die Lärm-
kosten ausschließlich für die Nachtstunden er-
fasst. Durch die Umstellung des Wertansatzes
auf Zahlungsbereitschaften werden nunmehr
auch die Beeinträchtigungen während des Ta-
ges berücksichtigt.

Im bisherigen Verfahren zur Erfassung verän-
derter außerörtlicher Geräuschbelastungen
wird für Außerortsstrecken eine pauschale Ziel-
pegelüberschreitung um 5 dB (A) angenommen.
Dies führt faktisch zu einer weitgehenden Ver-
nachlässigung der Effekte. Um diesen Mangel zu
beseitigen, wird ein Bewertungsansatz in die
Methodik aufgenommen, der auf Basis einer im
Auftrag des Umweltbundesamtes erstellten Studie
entwickelt wurde [19].

In einem ersten Schritt werden für den geplanten
Verkehrsweg Geräuschemissionen tagsüber in
100 m Entfernung vom Trassenrand errechnet.
Dies erfolgt nach den aktuellen Regeln der Richt-
linien für den Lärmschutz an Verkehrswegen unter
Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrs-
mengen.

Erreicht oder übersteigt die Differenz der Lärm-
belastung zwischen Vergleichs- und Planfall die
Fühlbarkeitsschwelle von 2 dB (A), so werden in
einem zweiten Schritt die Flächen des außerörtli-
chen Untersuchungsraumes in die Kategorien
Erholungsflächen und Schutzgebiete sowie sonsti-
ge Freiflächen unterteilt.

Hierauf aufbauend wird geprüft, ob die definierten
Zielpegel von 59 dB (A) für Erholungsflächen und
Schutzgebiete bzw. 64 dB (A) für sonstige Freiflä-
chen überschritten werden. Je nach Ausmaß der
Zielpegelüberschreitung erfolgt abschließend die
Bewertung anhand eines Vermeidungskostenan-
satzes, der sich an den Kosten technischer Maß-
nahmen (begrünte Steilwand) zur entsprechenden
Pegelminderung orientiert.

Die Verfahren zur Erfassung und Bewertung
veränderter Abgasbelastungen durch den Ver-
kehr wurden für den neuen Bundesverkehrswege-
plan grundlegend überarbeitet [20]. In Ergänzung
der bisherigen Verfahren erfolgt eine gesonderte
Berücksichtigung der durch krebserregende Luft-
schadstoffe verursachten Gesundheitsschäden.

Darüber hinaus werden erstmals auch die durch
Klimagase (Leitkomponente CO2) verursachten
globalen Schäden über einen Vermeidungskos-
tenansatz bewertet.

Ein weiterer wesentlicher Fortschritt wird bei der
Wirkungsabschätzung innerörtlicher Abgasbe-
lastungen erzielt. Im bisherigen Verfahren erfolgt
die Bewertung auf Basis der Schadstoffemissio-
nen. Hiermit wird stark vereinfacht ein konstanter
Zusammenhang zwischen Emission und der die
Schäden verursachenden Immissionskonzentrati-
on unterstellt.

Tatsächlich führt jedoch die gleiche Emissions-
menge je nach Bebauungssituation (etwa Straßen-
raumbreite, Bebauungshöhe und -dichte) zu deut-
lich unterschiedlichen Immissionskonzentratio-
nen. Dies wird im neuen Verfahren durch eine die
Randbedingungen des Wirkungsortes erfassende
Immissionsberechnung berücksichtigt. Damit
wird auch eine zentrale Anforderung der 23. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (23. BImSchV) erfüllt.

Die neuen Bewertungsansätze gliedern sich in
Abhängigkeit des Wirkungsraums, der Schadens-
art und der verursachenden Schadstoffe in vier
Teilabschnitte.
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Abbildung 12: Komponenten des Verfahrens NU2

Die Berechnung der Schadstoffemissionen des
Schienenverkehrs basiert auf spezifischen Ener-
gieverbräuchen von Normzügen des Personen-
und Güterverkehrs. Unter Berücksichtigung der
Traktionsarten (Diesel, Elektro) werden durch
Multiplikation mit den zugehörigen Emissions-
faktoren die Mengen der relevanten Schadstoffe
ermittelt, die je Zugkilometer emittiert werden.
Im Straßenverkehr bilden die aktuellen Emissi-
onsfaktoren für 21 Pkw- und 10 Nutzfahrzeug-
gruppen den Ausgangspunkt der Berechnungen.
Aus diesen Basisfaktoren werden unter Berück-
sichtigung des Straßentyps und der Verkehrsbe-
lastung Emissionsfaktoren für die in der Bundes-
verkehrswegeplanung betrachteten Fahrzeug-
gruppen nach den Verkehrssituationen

• frei fließender Verkehr ohne Störung,
• teilgebundener Verkehr mit mittlerer Störung,
• gebundener Verkehr mit starker Störung und
• Stau (stop-and-go)

ermittelt. Die Emissionsberechnungen für die
Binnenschifffahrt berücksichtigen die Zusam-
mensetzung der Schiffsflotte nach Motorleistun-
gen sowie die hieraus resultierenden unterschied-
lichen Kraftstoffverbräuche.

Die Berechnung innerörtlicher Immissionswer-
te erfolgt auf Basis der zuvor ermittelten Emissi-
onen unter Berücksichtigung mittlerer Windge-
schwindigkeiten anhand normierter Konzentrati-
onswerte für typische Bebauungssituationen.
Diese Normwerte sind das Ergebnis von Simula-
tionen mit mikroskaligen Strömungs- und Aus-
breitungsmodellen. Mit dem Rechenmodell lässt
sich die Veränderung der innerörtlichen Immissi-
onsbelastung getrennt für die hier relevanten
Schadstoffgruppen abschätzen.

Da die Schadenswirkungen global wirkender
Klimaveränderungen beim heutigen Wissens-
stand nicht annähernd mit hinreichender Genau-
igkeit erfassbar sind, wird zur Bewertung ver-
kehrsbedingter Emissionen klimarelevanter Gase
ein Vermeidungskostenansatz gewählt. Dabei
werden die Aufwendungen abgeschätzt, die er-
forderlich sind, um ein angestrebtes CO2-Reduk-
tionsziel zu erreichen. Hieraus werden durch-
schnittliche Kosten je emittierter Tonne berechnet.
Gelingt es, projektbedingt die CO2-Emissionen zu
mindern, werden im Mittel je vermiedener Tonne
CO2-Ausstoß Ressourcen in Höhe des durch-
schnittlichen Kostensatzes eingespart. Umgekehrt
erfordert jede zusätzlich emittierte Tonne CO2
Aufwendungen in Höhe der ermittelten Durch-
schnittkosten, um die angestrebte Minderung der
Emissionen dennoch zu erreichen.

Als Reduktionsziel zur langfristigen Stabilisierung
der Erdatmosphäre wird in Übereinstimmung mit
den Empfehlungen der Enquete-Kommission
„Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des
Deutschen Bundestages eine Verminderung der
CO2-Emissionen in der Bundesrepublik bis zum
Jahr 2050 um 80 % gegenüber den Emissionswer-
ten des Jahres 1987 gewählt. Die Kosten techni-
scher Maßnahmen zur Erreichung dieses Redukti-
onszieles werden in vorliegenden Studien in einer
Bandbreite zwischen 163 und 205 € je Tonne CO2
abgeschätzt [21] [22].
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Um auch die den Treibhauseffekt verstärkenden
Wirkungen weiterer Spurengase zumindest an-
satzweise zu erfassen, wird der Kostensatz in
Übereinstimmung mit Vorschlägen des Umwelt-
bundesamtes [8] für die Projektbewertungen des
neuen Bundesverkehrswegeplans am oberen
Rand des Intervalls mit 205 € je Tonne CO2 an-
gesetzt.

Überregional wirkende Emissionen an Kohlen-
monoxid (CO), Kohlenwasserstoffen (CH),
Stickoxiden (NOX), Schwefeldioxid (SO2) und
Stäuben schädigen in erster Linie die Vegetation.
Entsprechende Schadenskostenschätzungen um-
fassen die Verluste der Forstwirtschaft, Schäden
für die Wasserwirtschaft und den Bodenschutz
sowie Verluste an Erholungsmöglichkeiten. Da
eine differenzierte Zuordnung der Schäden zu den
genannten einzelnen Schadstoffen nicht möglich
ist, werden diese rechnerisch in die Referenzgrö-
ße NOX-Äquivalente umgesetzt. Zum Preisstand
des Jahres 1998 ergibt sich ein Schadenskosten-
satz von 365 € je Tonne NOX-Äquivalent.

Bei den krebserregenden Luftschadstoffen
werden die Substanzen Staub, Benzol sowie Benz-
(a)-pyren als Leitsubstanz für die polyaromati-
schen Kohlenwasserstoffe (PAK) berücksichtigt.
Die Immissionen werden unmittelbar über die
schädigenden Elemente bewertet, d.h. auf die
Festsetzung von Grenz- oder Zielwerten wird
verzichtet. Der Ansatz zur Immissionsbewertung
beruht auf einer Risikoabschätzung des Länderaus-
schusses für Immissionsschutz (LAI). Über die
Maßeinheit des „unit risk“ wird das Risiko abge-
schätzt, bei einer lebenslangen konstanten Exposi-
tion gegenüber einer Konzentration von 1 µg
Schadstoff je m³ Atemluft an Krebs zu erkranken.
Über das „unit risk“ kann für die jeweils ermittelte
Immissionskonzentration das verkehrsbedingte
Risiko abgeschätzt werden, an Krebs zu erkranken.
Der Schadenskostensatz für krebserregende
Schadstoffe wird analog zu den Todesfällen infol-
ge von Atemwegserkrankungen mit 0,79 Mio. € je
Schadensfall (Preisstand 1998) angesetzt.

Die Abschätzung weiterer Schäden durch inner-
örtliche Abgasbelastungen erfolgt auf Basis der
für die Leitkomponente NOX ermittelten Immis-
sionsbelastungen. Die erfassten Gesundheits-
und Gebäudeschäden umfassen analog zum

bisherigen Verfahren Erkrankungen der At-
mungsorgane und Herzkreislaufleiden sowie
Schäden an Wohngebäuden und sonstigen bauli-
chen Anlagen. Rechnerisch werden die Gesamt-
schadenskosten auf die mit der Immissionskon-
zentration NOX gewichtete Anzahl betroffener
Einwohner bezogen. Für diese „Schadstoff-
Einwohner-Gleichwerte (SEG)“ ergibt sich ein
Schadenskostensatz in Höhe von 3,37 € je SEG
(Preisstand 1998).

Die Bewertung innerörtlicher Trennwirkungen
erfolgt analog zum bisherigen Verfahren auf der
Grundlage von Zeitverlusten, die Fußgänger beim
Überqueren der Fahrbahnen hinnehmen müssen.
Die Wartezeiten werden in Abhängigkeit vom
jeweiligen Straßentyp durch die Parameter

• Anzahl der betroffenen Anwohner,
• Überquerungshäufigkeit je betroffenen Anwoh-

ner und Tag sowie
• Wartezeiten in Abhängigkeit von der stündli-

chen Verkehrsstärke

bestimmt. Die zur Abschätzung der verkehrsstär-
keabhängigen Wartezeiten angewendeten Funkti-
onen wurden hierbei gegenüber dem Stand des
BVWP ’92 aktualisiert. Zur Bewertung der Zeit-
verluste wird der gleiche Kostensatz wie für die
Nutzenkomponente NE (Fahrzeitänderungen bei
nichtgewerbliche Fahrten) angewendet. Etwaige
Zeit- bzw. Fühlbarkeitsschwellen bleiben bei der
Bewertung von Trennwirkungen allerdings außer
Ansatz. Es ergibt sich entsprechend ein Wert in
Höhe von 5,47 € je Person und Stunde.

Die für eine sachgerechte Erfassung innerörtli-
cher Umweltwirkungen des Verkehrs (Lärm,
Abgase, Trennwirkungen) erforderlichen Anga-
ben zur jeweiligen Bebauungsstruktur sowie zur
Anzahl betroffener Einwohner werden im Verfah-
ren der Bundesverkehrswegeplanung anhand
standardisierter Stadtmodellbausteine abge-
schätzt. Erfahrungen aus dem BVWP ’92 haben
gezeigt, das die bisherige Anzahl von 9 Stadtmo-
dellbausteinen die Realität nicht ausreichend
abbildet und damit zu Fehleinschätzungen führen
kann.
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Entsprechend wurde das System der Stadtmo-
dellbausteine im Vorfeld des neuen Bundesver-
kehrswegeplans grundlegend überarbeitet und
erweitert [23]. Die neue Typologie differenziert
nach über 100 Bebauungssituationen (Flächen-
nutzung, Art und Höhe der Bebauung). Jeder
Baustein stellt neben diesen Strukturmerkmalen
Angaben zur Straßenraumbreite sowie zur Anzahl
Einwohner, Beschäftigter und Aufenthaltsbetrof-
fener bereit.

Basis der sehr kleinräumigen Informationen sind
die sogenannten ATKIS-Daten der Landesver-
messungsämter (Amtliches topografisch-kartogra-
fisches Informationssystem), die für die Zwecke
der Bundesverkehrswegeplanung komplettiert
worden sind und erstmals eingesetzt werden. Auf
der Basis dieser Daten wurden die Angaben über
Anwohner, Beschäftigte etc. mit Hilfe von Kate-
gorienansätzen geschätzt.

4.1.2.7 Induzierter Verkehr (NI)

Mobilitätsforschungen belegen, dass mit der Ver-
besserung der Verkehrinfrastruktur auch Steige-
rungen bei der Mobilität der Bevölkerung verbun-
den sind. Dies führt unter anderem zu zusätzlichen
Fahrleistungen und damit auch zu erhöhten Unfall-
risiken und Umweltbelastungen im Straßenver-
kehr.

Die Wirkungen können signifikante Ausmaße
erreichen. Sie werden daher in Erweiterung der
bisherigen Verfahren in den gesamtwirtschaftli-
chen Bewertungsprozess der Bundesverkehrswe-
geplanung explizit einbezogen.

In der Literatur wird nach primär (infolge unmit-
telbarer Wirkung der Maßnahme) und sekundär
(hauptsächlich durch langfristige siedlungsstruktu-
relle Veränderungen bedingt) induziertem Verkehr

unterschieden. Darüber hin-
aus wird definiert, dass unter
induziertem Verkehr keine
Fahrleistungsveränderungen
verstanden werden, die auf
demografischen Effekten
beruhen oder aus veränderter
Routen- bzw. Verkehrsträ-
gerwahl resultieren.

Die quantitativen Zusam-
menhänge zwischen Straßen-
projekten und induziertem
Verkehr und die Umsetzung
der Wirkungen in monetäre
Größen wurden in einer
speziellen Studie untersucht

[24]. In dieser Studie wird der projektbezogene
induzierte Verkehr für repräsentative Fallbeispiele
anhand eines regional disaggregierten, verhaltens-
orientierten Entscheidungsmodells ermittelt, wobei
aufgrund seiner herausragenden Bedeutung aus-
schließlich der primär induzierte Straßenpersonen-
verkehr berücksichtigt wird.

Aus den Ergebnissen wird ein Zuschlagfaktor-
Verfahren entwickelt, das eine standardisierte
Berücksichtigung des primär induzierten Straßen-
personenverkehrs im Rahmen der Bundesver-
kehrswegeplanung ermöglicht. Das Verfahren
nutzt die Tatsache, dass ein annährend linearer
Zusammenhang zwischen der Veränderung der
Verkehrsleistung infolge des induzierten Verkehrs
und der Reisezeiteinsparung durch die Maßnahme
(ohne induzierten Verkehr) besteht. Die in der
Untersuchung ausgewiesenen Zuschlagfaktoren
beziehen sich auf folgende Nutzenkomponenten:

• Zeit- und Betriebskosten,
• Emissions- und Klimakosten,
• Konsumentenrente des Pkw-Verkehrs,

Abbildung 13: Typologie zur Charakterisierung innerörtlicher
Bebauungssituationen (Stadtmodellbausteine)
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• Unfallkosten,
• Lärmkosten,
• innerörtliche Emissionskosten und krebserre-

gende Schadstoffe.

Das Zuschlagfaktor-Verfahren differenziert nach
Projekten in hochverdichteten und verdichteten
bzw. ländlichen Räumen sowie nach Projektkate-
gorien (Neubau/Ausbau). Berücksichtigt werden
sowohl die (in aller Regel negativen) Wirkungen
auf den bereits bestehenden Verkehr als auch die
Nutzen und Kosten des induzierten Neuverkehrs.
Die methodische Ermittlung der Nutzen des indu-
zierten Verkehrs beruht hierbei auf dem Konzept
der Konsumentenrente.

4.1.2.8 Anbindung von See- und Flughäfen
(NH)

Die Verbesserung verkehrsinfrastruktureller
Anbindungen verändert die Position der deut-
schen See- und Flughäfen im Wettbewerb der
Verkehrssysteme sowie auch im internationalen
Vergleich. Hiermit verbunden sind Wirkungen,
die im bisherigen Verfahren der Bundesver-
kehrswegeplanung nicht oder nur teilweise be-
rücksichtigt werden. Generell sind zwei Gruppen
von Wirkungszusammenhängen zu unterschei-
den:

• Verkehrliche Wirkungen aus einer veränderten
Wahl des See- bzw. Flughafens sowie ggf. ver-
änderten Verkehrsträgeranteilen im Hinter-
landtransport der Seehäfen bzw. im Zu- und
Abgangsverkehr der Flughäfen;

• Regionalwirtschaftliche Folgewirkungen aus
veränderten Umschlags- bzw. Passagierauf-
kommen, ausgedrückt als Veränderungen im
Beschäftigungsniveau der See- bzw. Flughafen-
regionen.

Im Zuge der Vorarbeiten zum neuen Bundesver-
kehrswegeplan wurden die Möglichkeiten zur
Erfassung und Bewertung der aus verbesserten
Hinterlandanbindungen resultierenden Wirkun-
gen untersucht [25].

Im Ergebnis der Studie steht für die Hinterlandan-
bindung der Seehäfen ein allgemein anwendbares
Verfahren zur Verfügung. Aus der Veränderung
der Transportkosten zwischen den Häfen und den
Wirtschaftsregionen wird auf Veränderungen bei
der Hafenwahl sowie, hieraus abgeleitet, bei den
Umschlagsvolumina, den Hinterlandtransportkos-
ten und den Beschäftigtenzahlen geschlossen.

Aufgrund dieser Ausgangssituation werden bei den
Projektbewertungen für den neuen Bundesver-
kehrswegeplan neben den Beiträgen zur Förderung
internationaler Beziehungen (NR4) die Wirkungen
veränderter Hinterlandanbindungen der Seehäfen
– soweit im Einzelfall relevant – bei allen drei
Verkehrsträgern im Rahmen der NKA erfasst und
bewertet. Dies beinhaltet sowohl die Effekte ver-
änderter Transportkosten und externer Kosten als
auch die regionalen Beschäftigungswirkungen.

Die Effekte veränderter Flughafenanbindungen
werden bei der Bewertung von Schienenprojekten
im Rahmen einer gesonderten Maßnahmenkate-
gorie „Landseitige Anbindung von Flughäfen“ in
Einzelfallstudien abgeschätzt und bewertet. Bei
den Straßenbewertungen erfolgt hingegen zu-
nächst eine qualitative Beurteilung der mit dem
Projekten verbundenen Reisezeitverkürzungen
auf Verbindungen zu den einzelnen Flughäfen.
Auf Basis der Ergebnisse dieser Beurteilungen
werden ggf. für Einzelprojekte Sonderuntersu-
chungen durchgeführt.
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4.1.2.9 Investitionskosten (K)

Die den gesamtwirtschaftlichen Bewertungen
zugrundeliegenden Investitionskosten umfassen
grundsätzlich alle zur Projektrealisierung erfor-
derlichen Aufwendungen. Hierzu zählen unab-
hängig von der Kostenträgerschaft etwa auch
Entschädigungszahlungen an Dritte. Auch die
Mehrkosten für eine ökologisch ausgerichtete
bzw. verträgliche Bauausführung sind in den
Investitionskosten enthalten. Ebenso sind die
darüber hinausgehenden Kosten für Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen, die zur Kompensation
von Eingriffen in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild erfahrungsgemäß erforderlich
werden, in den Investitionskosten erfasst, da das
Projekt ohne diese Anteile nicht realisierbar wäre.

Für die Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße
werden die Investitionskosten einzelfallbezogen
auf Basis des jeweils aktuellen Planungsstandes
differenziert nach Anlagebestandteilen ermittelt.

Bei der Straße werden unter Zuhilfenahme der
Hauptgruppen der aktuellen AKS (Anweisung zur
Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen)
die erwarteten Investitionskosten so realistisch
wie möglich ermittelt und zusätzlich einem Kos-
tenmanagement unterzogen, um die Vergleich-
barkeit der erwogenen Projekte zu gewährleisten.

4.1.3 Verkehrliche Interdependenzen

Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, wurden bei der
Aufstellung des BVWP ’92 mögliche Wechsel-
wirkungen zwischen erwogenen Verkehrswege-
projekten sowie verkehrszweigübergreifende
Aufkommensverlagerungen nur unvollständig
berücksichtigt. Im modernisierten Bewertungs-
verfahren werden mögliche Interdependenzwir-
kungen zwischen erwogenen Verkehrswegepro-
jekten nunmehr systematisch überprüft. Die
Wechselwirkungen können grundsätzlich sowohl
verkehrszweigintern als auch verkehrszweigüber-
greifend auftreten.

Verkehrszweiginterne Interdependenzen führen
in aller Regel zu einer veränderten Routenwahl.
Sie sind dann zu erwarten, wenn sich die Wir-
kungsbereiche der Maßnahmen überschneiden,
d. h. wenn die projektbedingten Zeit- bzw. Kosten-
änderungen in relevantem Umfang die gleichen
Quell-Ziel-Beziehungen betreffen. Bei Betrach-
tung eines Maßnahmebündels ergibt sich gegen-
über der Einzelprojektbewertung eine Verstärkung
oder Abschwächung der Belastungen einzelner
Streckenabschnitte des jeweils betrachteten Ver-
kehrsträgers.

Verkehrszweigübergreifende Interdependenzen
finden ihren Niederschlag in veränderten Ver-
kehrsträgeranteilen (Wirkung auf den Modal Split)
auf den betroffenen Relationen. Auslöser sind auch
hier Zeit- bzw. Kostenänderungen, die die gleichen
Quell-Ziel-Beziehungen betreffen. In der Konse-
quenz führt auch dies zu veränderten Streckenbe-
lastungen, hier allerdings bei allen betrachteten
Verkehrsträgern.

Die beschriebenen Wirkungen können sowohl die
Verkehrsmengen auf bereits existierenden Stre-
cken des konkurrierenden Verkehrsträgers als auch
auf erwogenen neuen oder auszubauenden Stre-
ckenabschnitten verändern. Während im erstge-
nannten Fall die auslösenden Zeit- bzw. Kostener-
sparnisse nur von einem Projekt (bzw. dem Maß-
nahmebündel eines Verkehrsträgers) ausgehen,
sind bei erwogenen Parallelinvestitionen die ent-
sprechenden Wirkungen aller betrachteten Maß-
nahmen zu berücksichtigen.

Zur Erfassung und Bewertung verkehrlicher Inter-
dependenzwirkungen sind somit drei Fallgruppen
zu unterscheiden:

(1) Verkehrszweigintern,

(2) Verkehrszweigübergreifend mit Veränderung
der Verkehrsmengen auf existierenden Stre-
cken der (des) konkurrierenden Verkehrsträ-
ger(s),

(3) Verkehrszweigübergreifend mit Veränderung
der Verkehrsmengen auf erwogenen neuen o-
der auszubauenden Strecken der (des) konkur-
rierenden Verkehrsträger(s).
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Neben diesen „Reinformen“ sind auch Fälle denk-
bar, bei denen neben verkehrszweiginternen Wir-
kungen auch die Verkehrsmengen konkurrierender
Verkehrsträger verändert werden. Bei erwogenen
Parallelinvestitionen können darüber hinaus ggf.
auch die Verkehrsbelastungen auf weiteren, bereits
existierenden Strecken im Wirkungsbereich der
Maßnahme(n) beeinflußt werden.

Die Bewertung verkehrlicher Interdependenzwir-
kungen umfaßt grundsätzlich analog zur Einzel-
projektbewertung sämtliche Nutzenkomponenten
der NKA. Entsprechend sind neben den Transport-
kosten auch die externen Kosten (Un-
fälle, Lärm, Abgase etc.) zu berück-
sichtigen. Bei verkehrszweigübergrei-
fenden Effekten sind hier jeweils die
Kostenunterschiede zwischen den
betroffenen Verkehrsträgern relevant.

(1) Verkehrszweiginterne Interde-
pendenzen, d. h. Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Projekten
eines Verkehrsträgers, können grund-
sätzlich substitutiv oder komplementär
sein. Substitutive Wirkungen liegen
dann vor, wenn die Bewertung eines
Maßnahmebündels zu einer geringeren
Nutzensumme führt, als sich diese aus
der Addition der jeweiligen Nutzen
aus den Einzelbewertungen ergibt.
Dies ist beispielsweise bei in verkehr-
licher Parallellage gleichzeitig erwo-
genem Ausbau einer Bundesstraße
und Neubau einer Ortsumgehung der
Fall. Unter Vernachlässigung des
jeweils anderen Projektes führt die
Einzelbewertung hier dazu, dass be-
stimmte Verkehrsströme sowohl als
Belastung der ausgebauten Bundes-
straße, als auch der neuen Ortsumge-
hung ausgewiesen werden. Da die
Verkehrsteilnehmer offensichtlich
nicht gleichzeitig beide Alternativ-
routen nutzen können, werden in
einem solchen Fall die Gesamtnutzen
bei isolierter Einzelprojektbewertung
i. d. R. überschätzt.

Der gegenteilige Effekt tritt bei komplementä-
ren Projekten auf. Hier übersteigt die Nutzen-
summe des Maßnahmebündels die addierten
Werte der Einzelprojektbewertungen. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn im Zuge einer
Bundesstraße mehrere Ortsumgehungen erwogen
werden. Die Summe der Zeitersparnisse aller
Ortsumgehungen kann hier dazu führen, dass
diese Verbindung von Verkehrsteilnehmern im
überregionalen Verkehr genutzt wird, während
die Effekte der jeweiligen Einzelmaßnahme nicht
stark genug sind, um die Verbindung gegenüber
einer Alternativroute zu bevorzugen.

= Konkurrenzierung

Ausbau
Bundesstraße

Neubau
Ortsumgehung

Substitutive
Wirkungen

Komplementäre
Wirkungen

Abbildung 14: Arten verkehrszweiginterner Interdependenzen
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Vorarbeiten zur Festlegung vermutlich interde-
pendenter Straßenprojekte wurden in einer ge-
sonderten, den eigentlichen Bewertungen vorge-
lagerten Studie [26] durchgeführt. Aufgrund der
deutlich geringeren Projektanzahl können ent-
sprechende Analysen für Schienen- und Wasser-
straßenprojekte direkt im Rahmen der Bewer-
tungsstudien erfolgen [27], [28].

Zur Erfassung und Bewertung der Wirkungen
wird bei komplementären Maßnahmen zusätzlich
zu den Einzelbewertungen eine NKA für das
komplette Maßnahmebündel durchgeführt. Lie-
gen substitutive Wechselwirkungen vor, so er-
folgt eine mehrstufige Bewertung. Ausgehend
von der Einzelmaßnahme mit dem höchsten Nut-
zen-Kosten-Verhältnis wird geprüft, welchen
zusätzlichen Nutzen die Aufnahme eines weiteren
(konkurrierenden) Projektes in das Maßnahme-
bündel erbringt, und welche zusätzlichen Kosten
dadurch entstehen. Der Quotient aus Zusatznut-
zen und Zusatzkosten ergibt das für die Entschei-
dungsfindung relevante Differenz-Nutzen-
Kosten-Verhältnis.

(2) Verkehrszweigübergreifende Auf-
kommensverlagerungen werden im
bisherigen Verfahren der Bundesver-
kehrswegeplanung systematisch nur bei
Schienenprojekten erfaßt. Bei Investiti-
onsvorhaben an Wasserstraßen erfolgte
die Berücksichtigung in besonders gravie-
renden Einzelfällen, während bei Stra-
ßenprojekten bis auf Ausnahmen auf die
Erfassung verzichtet wurde.

Im modernisierten Bewertungsverfahren werden
mögliche intermodale Verlagerungswirkungen
nunmehr durchgängig bei allen Verkehrsträgern
(auch zwischen Luft- und Schienenverkehr) ge-
prüft und, soweit relevant, in der Nutzen-
komponente NB3: „Kostenänderungen durch
Aufkommensveränderungen zwischen den Ver-
kehrsträgern“ der NKA ausgewiesen.

Die Abschätzung der Verlagerungswirkungen
erfolgt auf Basis der jeweils projektbedingten
Transportzeit- bzw. -kostenersparnisse getrennt
für den Personen- und Güterverkehr anhand em-
pirisch abgesicherter Verkehrsträgerwahlmodelle.
Diese berücksichtigen im Personenverkehr diffe-
renziert nach Fahrtzwecken unter anderem Reise-
zeit, Nutzerkosten, Verfügbarkeit, Umsteigehäu-
figkeit und Bedienungskomfort der alternativen
Verkehrsträger. Im Güterverkehr wird nach Gü-
tergruppen, Entfernungsklassen und Sendungs-
größen differenziert. Berücksichtigte Entschei-
dungskriterien umfassen Transportzeiten und
-kosten, Pünktlichkeit, Schadenshäufigkeit sowie
weitere, die Qualität des Transportablaufs be-
schreibende Merkmale.

Grundsätzlich ergibt sich hierbei für einen Ver-
kehrsträger ein umso höherer Anteil am Trans-
portaufkommen, je besser sein Preis/Leistungs-
Verhältnis im Vergleich zum konkurrierenden
Verkehrsträger ist. Dieses Grundprinzip der Mo-
delle veranschaulicht die folgende Abbildung.

Abbildung 15: Grundprinzip der Verkehrsträger-
wahlmodelle

Bei der Bewertung von Straßenprojekten wird
neben dem Personenfern- und Güterverkehr auch
der Personennahverkehr in die Interdependenz-
betrachtungen einbezogen. Die von einem Stra-
ßenprojekt möglicherweise ausgelösten Auf-
kommensverluste des Öffentlichen Personennah-
verkehrs werden hierbei mit Hilfe eines Ansatzes
geschätzt, der nach Raumkategorien differenziert.

Schiene

Straße

Verkehrsträgeranteile

Verhältnis der Transportzeiten, -kosten
und -qualitäten zwischen Straße und Schiene

Verkehrsträgeranteile
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In diesem Ansatz werden die voraussichtlich
verlagerten Verkehre auf Grundlage mittlerer
projektbedingter Fahrzeitverkürzungen auf der
Straße unter Ansatz nach Raumkategorien diffe-
renzierter mittlerer Verkehrsträgeranteile ermit-
telt.

Die Verlagerungswirkungen werden zunächst
getrennt bei den Projektbewertungen des jeweili-
gen Verkehrsträgers berücksichtigt (Prinzip:
Betrachtung jeweils auf der Seite des „nehmen-
den“ Verkehrssystems). Bei dieser Vorgehens-
weise werden Entlastungswirkungen beim abge-
benden Verkehrsträger vernachlässigt.

Diese Vereinfachung führt dann nicht zu nen-
nenswerten Verzerrungen der Bewertungsergeb-
nisse, wenn sich insgesamt moderate Entlastun-
gen auf eine Vielzahl von Streckenabschnitten
verteilen, so dass die Effekte je Abschnitt nur
marginal sind. In Einzelfällen kann der Verlage-
rungseffekt jedoch so groß sein, dass im abge-
benden Verkehrszweig signifikante Verbesserun-
gen im Verkehrs- bzw. Betriebsablauf entstehen.
In diesen Fällen erfolgt die Abschätzung der
Verlagerungswirkungen dann nicht isoliert beim
aufnehmenden Verkehrsträger, sondern verkehrs-
zweigübergreifend unter Berücksichtigung der
Rückwirkungen beim abgebenden Verkehrsträ-
ger. Das hierzu benötigte methodische Instru-
mentarium steht aus einer im Zuge der Metho-
denmodernisierung zum Bundesverkehrswege-
plan erstellten Studie zur Verfügung [29].

(3) Ergebnisrelevante Wechselwirkungen zwi-
schen erwogenen Projekten konkurrierender
Verkehrsträger sind immer dann zu erwarten,
wenn

• die konkurrierenden Maßnahmen in jeweils
nennenswertem Umfang Verkehrsströme mit
den selben Ausgangs- und Zielpunkten betref-
fen (funktionale Parallellage) und

• die projektspezifisch ausgelösten Zeit- bzw.
Kostenänderungen mit Blick auf die Verkehrs-
trägerwahl relevante Ausmaße erreichen.

Entsprechende Relevanzprüfungen werden nach
Abschluss der Einzelbewertungen auf Basis der
dort erzielten Ergebnisse durchgeführt. Im Er-
gebnis der bereits genannten Studie [29] steht ein
Instrumentarium zur Verfügung, das auf den
bereits in der Verkehrsprognose zum Bundesver-
kehrswegeplan verwendeten Modellen für den
Personen- und Güterfernverkehr aufbaut und
sowohl verkehrszweiginterne als auch verkehrs-
zweigübergreifende Interdependenzen simultan
berücksichtigt. In diesem Modell erfolgt eine
verkehrszweigübergreifende Simulation der Mo-
dal- und Routenwahl im Personen- und Güter-
fernverkehr. Dies geschieht unter Berücksichti-
gung der mit den Aufkommenserlagerungen
verbundenen Veränderungen der Belastungssitu-
ation sowie, hierdurch ausgelöst, veränderter
Transportzeiten und -kosten bei den jeweils be-
teiligten Verkehrsträgern.

Analog zu verkehrszweiginternen Interdepen-
denzsituationen mit substitutiven Wirkungen
erfordert auch die Bewertung verkehrsträgerüber-
greifend konkurrierender Verkehrswegeprojekte
ein mehrstufiges Vorgehen. Hierbei werden wie-
derum die Zusatznutzen und -kosten einer weite-
ren Maßnahme unter der Voraussetzung be-
stimmt, dass die gesamtwirtschaftlich jeweils
günstigere(n) Maßnahme(n) bereits verwirklicht
ist (sind). Entscheidungskriterium ist auch hier
das Differenz-Nutzen-Kosten-Verhältnis.

4.2 Umwelt- und naturschutzfachli-
che Beurteilung

Bei der gegenwärtigen Überarbeitung des Bundes-
verkehrswegeplans spielen Qualität, Quantität und
Durchsetzungsfähigkeit der ökologischen Beiträge
eine wichtige Rolle. Insbesondere die in der Um-
weltrisikoeinschätzung (URE) zu erfassenden und
zu bewertenden Auswirkungen von Verkehrspro-
jekten auf die Schutzgüter Natur und Landschaft,
Wasser und Boden, Gesundheit und Wohlbefinden
des Menschen haben hierbei eine besondere Be-
deutung, da sie schon in einem frühen Projektsta-
dium die Identifikation von Konflikten ermögli-
chen.
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4.2.1 Früherkennungssystem zur
Projektauswahl für die URE

Die Auswahl von Straßenprojekten, für die eine
URE durchgeführt werden soll, erfolgt in Anbe-
tracht der großen Anzahl der zu beurteilenden
Projekte im neuen Verfahren auf Basis von Vor-
untersuchungen des Bundesamtes für Naturschutz
(BfN). Im Gegensatz zum BVWP ’92, bei dem
für Straßenprojekte allein die Länge und Kosten
der Maßnahme für die Auswahl berücksichtigt
wurde, steht hiermit nunmehr ein differenziertes
und qualifiziertes naturschutzfachliches Krite-
riensystem für die Analyse und Auswahl der
Projekte zur Verfügung.

Der Grad der Gefährdung von „Schutz- und Vor-
ranggebieten“ des Naturschutzes durch Verkehrs-
projekte wird in der Form
operationalisiert, dass
zwischen „Zerschnei-
dung“ eines Gebietes und
„Tangierung“ unterschie-
den wird. Unter „Zer-
schneidung“ wird die
direkte Querung eines
Gebietes durch den ge-
planten Streckenverlauf
des Projektes verstanden.
Von „Tangierung“ wird
gesprochen, wenn das
geplante Projekt in einem Abstand von weniger als
500 m zu einem Gebiet verläuft und somit primär
indirekte Beeinträchtigungen z. B. durch Luft- und
Lärmimmissionen oder Zerschneidung räumlich-
funktionaler Beziehungen auftreten können. Zu-
sätzlich wird der quantitative Umfang der Gefähr-
dung durch die Ermittlung der betroffenen Schutz-
gebietsflächen berücksichtigt.

Zur Gewichtung der Analysekriterien werden
zunächst einige Grundregeln festgelegt, so z. B.,
dass die Zerschneidung eines Gebietes als gravie-
render erachtet wird als seine Tangierung und dass
ein Neubau eher eine URE erfordert als ein Aus-
bau.

Es wird bestimmt, dass die Beeinträchtigung eines
Gebietes der Schutzkategorie 1 (z. B. Natura-2000-
Gebiete) gravierender ist als die Beeinträchtigung
eines Gebietes der Schutzkategorie 2 (z. B. Land-
schaftsschutzgebiete) und dass eine Gefährdung
großer Flächen als problematischer eingestuft
wird, als eine Gefährdung kleiner Flächen.

Aus diesen Gewichtungsregeln wird eine Grund-
matrix zur Festlegung der Priorität für die Durch-
führung einer URE entwickelt. Die Grundbewer-
tung erfolgt vierstufig (von Prioritätsstufe I = sehr
hoch bis Stufe IV = gering), wobei beispielsweise
für Neubauvorhaben, die ein Gebiet der Schutzka-
tegorie 1 schneiden, die höchste Priorität zur
Durchführung einer URE gesehen wird, während
die Tangierung eines Gebietes der Schutzkategorie
2 nur mit mittlerer Priorität eingestuft wird.

Abbildung 16: Grundmatrix zur Prioritätenein-
stufung URE

Für die übrigen Maßnahmen, für die nach den
o. g. Maßstäben eine URE nicht durchgeführt
wird, aber nach Erkenntnissen des BfN eine
– wenn auch geringere – Gefährdung von Schutz-
und Vorranggebieten zu erwarten ist, wird eine
entsprechende verbale Beurteilung vorgenom-
men.
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4.2.2 Umweltrisikoeinschätzung (URE)

Die Umweltrisikoeinschätzung ergänzt das Be-
wertungsverfahren der Bundesverkehrswegepla-
nung um die qualitative Beurteilung raumbezoge-
ner Umweltrisiken und -konflikte, die nicht im
Rahmen der Nutzen-Kosten-Analyse berücksich-
tigt werden [30]. Sie dient der qualitativen Ein-
schätzung der mit den gemeldeten Vorhaben ver-
bundenen räumlichen Umweltkonflikte, ohne
allerdings die Detaillierung des im Rahmen der
nachfolgenden Projektplanung erstellten Beitrags
zur Umweltverträglichkeitsprüfung zu erreichen.

Die URE ist ausschließlich der Entscheidungsebe-
ne der Bundesverkehrswegeplanung zugeordnet
und grenzt sich damit in Aufgabenstellung und
Detailgenauigkeit eindeutig von der Umweltver-
träglichkeitsstudie (UVS) zur Projektplanung ab.

Es geht primär um das
Erkennen von gravie-
renden Umweltkon-
flikten, die sich ent-
weder aus großräumig
bedeutsamen ökologi-
schen Funktionszu-
sammenhängen erge-
ben, oder aber aus der
Betroffenheit überre-
gionaler, vor allem
bundes- und landes-
weiter Gebietskatego-
rien.

Vergleichbar mit der
UVS hat die URE die
Aufgabe, die Auswir-
kungen des Vorhabens
auf die Schutzgüter
nach § 2 Abs.1 des
Gesetzes über die
Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG)
planungsstufenange-
messen zu ermitteln,
zu beschreiben und zu bewerten.

Die Schutzgüter sind Menschen, Tiere und Pflan-
zen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft,
Kultur- und sonstige Sachgüter und die Wechsel-
wirkungen zwischen ihnen. Auf mögliche Beein-
trächtigungen von Natura-2000-Gebieten ist be-
sonders einzugehen.

Die URE umfasst eine Abfolge von Analyse- und
Bewertungsschritten, die sich allgemein am aktu-
ellen Stand der Verfahrensweise zur Erstellung der
Umweltverträglichkeitsstudie orientiert:

(1) Raumanalyse und -bewertung zur Ermittlung
des umweltbezogenen Raumwiderstands,

(2) Beurteilung der Wirkungen des Vorhabens,

(3) Ermittlung des „Umweltrisikos“ durch Ver-
knüpfen von Wirkungen und konfliktrelevan-
ten Raumeigenschaften.

Abbildung 17: Methodischer Rahmen der Umwelt-
risikoeinschätzung
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Die URE behandelt die verschiedenen Verkehrs-
träger vergleichbar, d. h. die Ergebnisqualität be-
rücksichtigt die Besonderheiten des jeweiligen
Vorhabentyps in analoger Weise. Damit wird
gewährleistet, dass die jeweils erzielten Bewer-
tungsergebnisse in Relation zu anderen Ergebnis-
sen in eine Rangreihung eingebracht werden kön-
nen. Im Detail unterscheidet sich die Vorgehens-
weise bei den Straßen- und Schienenprojekten
einerseits und den Wasserstraßen andererseits
aufgrund spezifischer Besonderheiten. Der Pla-
nungsstand und die verfügbaren raum- und pro-
jektbezogenen Unterlagen für Bundeswasserstra-
ßenprojekte sind i. d. R. differenzierter als bei den
Straßen- und Schienenvorhaben, die Maßnahmen
sind auch im Detail räumlich lokalisiert.

Im Vergleich zum BVWP ’92 wird die Konzeption
der URE im Wesentlichen beibehalten, Moderni-
sierungen erfolgen an folgenden Stellen:

• methodisch vergleichbare Anwendung für alle
Verkehrsträger,

• besondere Berücksichtigung möglicher Kon-
flikte mit dem europäischen Naturschutz (u. a.
FFH- und Vogelschutzgebiete),

• verbesserte Aufarbeitung und Berück-
sichtigung von Kulturlandschaften, von
unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen
und von hochempfindlichen Gebieten,

• vereinfachte Aggregation von Einzelbe-
wertungen zum Raumwiderstand.

Die URE wird bei allen Vorhaben des Neu-
baus und der Erweiterung von Bundesfern-
straßen durchgeführt, bei denen nach einer
Voruntersuchung durch das BfN im Sinne
einer Früherkennung mit besonderer natur-
schutzfachlicher Konflikthäufung zu rech-
nen ist (vgl. Kap. 4.2.1). Über die URE von
Vorhaben zum Neu- und Ausbau von
Schienenwegen und Bundeswasserstraßen
entscheidet das BMVBW im Einzelfall.

Weitere Anwendungsfälle ergeben sich

• bei verkehrlich interdependenten Maßnahme-
bündeln, z. B. bei Folgen von Ortsumgehungen
im Zuge einer Bundesstraße oder bei mehreren
Vorhaben innerhalb eines Fernverkehrskorri-
dors,

• bei Einzelvorhaben, die aufgrund ihrer räumli-
chen Nähe in ihrem Zusammenwirken („kumu-
lativ“) zu erheblichen Beeinträchtigungen von
einzelnen großräumig relevanten Schutz- und
Restriktionsgebieten führen können.

(1) Die Ermittlung des Raumwiderstandes erfolgt
prinzipiell bezogen auf die einzelnen Schutzgüter
des UVPG. Aufgrund der komplexen Funktions-
zusammenhänge und Wechselwirkungen wird
maßstabsbedingt hierbei eine Zusammenfassung
zu den Schutzgutgruppen „Gesundheit und Wohl-
befinden des Menschen“, „Natur und Landschaft“
sowie „Wasser und Boden“ vorgenommen. Prak-
tisch werden die für den Raumwiderstand verfüg-
baren Gebietsmerkmale vier Raumwiderstandsstu-
fen zugeordnet. Die Belegung einer Fläche mit
dem höchsten Raumwiderstand ist maßgeblich.

Für die Einstufung relevant sind der jeweilige
Restriktionsgrad, die Empfindlichkeit gegenüber
verkehrsspezifischen Wirkungen sowie die schutz-
gutübergreifende Bedeutung bestimmter Gebiets-
kategorien (z. B. die Schutzgebietstypen des Bun-
desnaturschutzgesetzes).

Abbildung 18: Gebietsmerkmale und Raumwider-
standsfestsetzung
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(2) Um die projektübergreifende Vergleichbarkeit
der URE-Methode zu gewährleisten, werden die
umweltbezogenen Wirkungen von Vorhabenty-
pen des Verkehrswegebaus auf einem generali-
sierten Niveau eingeschätzt. Dem entsprechend
wird eine dem Planungsstand und der Zielsetzung
der URE angemessene Einstufung einer Maßnah-
meintensität vorgenommen. Die Maßnahmeinten-
sität ist raumabhängig und berücksichtigt keine
Vermeidungsmaßnahmen. Sie begründet sich aus
Art und Umfang der Maßnahmen und der gene-
rellen Einschätzung der Relevanz ihrer umweltbe-
zogenen Wirkungen (insbesondere Flächen-
verbrauch, Art und Ausmaß von Damm- und Ein-
schnittlagen, Barrierewirkung, Geräusch- und
Schadstoffemissionen). Die Zuordnung von Maß-
nahmeintensitäten zu Vorhabentypen des Straßen-
und Schienenbaus zeigt folgende Abbildung.

Intensität Maßnahmetyp

Neubau BAB / vierstreifige Schnellstraße mit
hohem Anteil an Einschnitt- und Dammlagensehr hoch
Neubau Schiene mit hohem Anteil an Ein-
schnitt- und Dammlagen

Neubau BAB / vierstreifige Schnellstraße mit
geringem Anteil an Einschnitt- und Damm-
lagen
Neubau Straße mit hohem Anteil an Ein-
schnitt- und Dammlagen oder Verkehrsstärke
> 25.000 Kfz je Tag

hoch

Neubau Schiene mit geringem Anteil an
Einschnitt- und Dammlagen

Neubau sonstiger Straßen mit geringem
Anteil an Einschnitt- und Dammlagen
(Verkehrsstärke < 25.000 Kfz je Tag)

mittel

Ausbau BAB: Erweiterung um mind. 2
Fahrstreifen mit hohem Anteil an Einschnitt-
und Dammlagen

Ausbau BAB: Erweiterung um mind. 2
Fahrstreifen mit geringem Anteil an Ein-
schnitt- und Dammlagen
Ausbau sonstiger Fernstraßen mit einer
Verkehrsstärke > 10.000 Kfz je Tag

gering

Ausbau Schienenweg mit zusätzlichem
Flächenverbrauch (Gleiserweiterung)

Ausbau Straße < 10.000 Kfz je Tag
sehr gering

Ausbau Schienenweg ohne zusätzlichen
Flächenverbrauch

Abbildung 19: Intensitäten und Maßnahmetypen
im Straßen- und Schienenbau

Bei den Wasserstraßen wird ein raumabhängiger
und gegenüber der URE von Straßen und Schie-
nenwegen stärker differenzierter Grad der Belas-
tung ermittelt.

(3) Die Ermittlung des Umweltrisikos für Stra-
ßen- und Schienenprojekte erfolgt in einer abge-
stimmten, verkehrsträgerübergreifend einheitlichen
Abfolge:

Im ersten Schritt werden die hinsichtlich ihres
Raumwiderstandes bewerteten Einzelflächen zur
Ermittlung des Umweltrisikos in die sogenannte
URE-Grundmatrix eingestuft. Dies geschieht
durch Verknüpfung des Raumwiderstandes mit der
Maßnahmeintensität. Es handelt sich dabei um
eine stark formalisierte Vorgehensweise. Auf der
Basis digitaler Flächendaten werden vier Raumwi-
derstandsstufen mit fünf Maßnahmenintensitätsstu-
fen kombiniert und räumlich dargestellt. Von einer
theoretisch möglichen Raumdifferenzierung in
fünf statt vier Stufen wird angesichts der maß-
stabsbedingt groben Raumdifferenzierung abgese-
hen. Die Stufe „sehr gering“ wird nicht besetzt.

MaßnahmeintensitätRaum-
widerstand sehr

gering
gering mittel hoch sehr

hoch

gering 1 1 1 2 3

mittel 1 2 3 3 4

hoch 2 3 4 4 5

sehr hoch 3 4 5 5 5

Abbildung 20: Grundmatrix zur flächenbezogenen
Ermittlung des Umweltrisikos

In einem zweiten Schritt erfolgt die zusammenfas-
sende Umweltrisikoeinstufung des Projektes. Auf
Grundlage der Kombination der Teilflächen im
ersten Schritt wird im jeweiligen Untersuchungs-
raum eine projektbezogene Umweltrisikobilanz
erstellt. Anhand fester Regeln erfolgt die formale
Einstufung des Vorhabens nach den jeweils er-
reichten Flächenanteilen der Risikostufen. Primär
sind die Anteile der jeweils höheren Umweltrisi-
kostufen entscheidend (vgl. die folgende Abbil-
dung 21).
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In einem dritten Schritt folgt die abschließende
Einstufung des Umweltrisikos. Das auf der
Grundlage digitaler Flächendaten ermittelte Er-
gebnis wird fachlich interpretiert und vor dem
Hintergrund zur Verfügung stehender weiterer
Rauminformationen auf seine Plausibilität geprüft.
Die umweltfachliche Einschätzung wird ggf. bei
der Risikobeurteilung des Vorhabens korrigierend
berücksichtigt. Hierzu gehört die Einschätzung
von sekundären und kumulativen Effekten, aber
auch der Vermeidbarkeit von Konflikten aufgrund
der Lage der für den sehr hohen und hohen
Raumwiderstand verantwortlichen Flächen (Bar-
rierewirkung oder Durchlässigkeit).

Um die frühzeitige und angemessene Berücksich-
tigung möglicher Konflikte mit dem europäischen
Naturschutz (Natura 2000) im Rahmen der Über-
arbeitung des Bundesverkehrswegeplans zu ge-
währleisten, wird neben der fünfstufigen Einschät-
zung des Umweltrisikos ergänzend auch eine FFH-
Verträglichkeitseinschätzung durchgeführt.

Darin wird unterschieden, ob:

• eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura-
2000-Gebieten unvermeidbar ist,

• eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura-
2000-Gebieten nicht auszuschließen ist oder

• eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura-
2000-Gebieten auszuschließen ist.

Sowohl in der URE als auch in der FFH-Verträg-
lichkeitseinschätzung werden fallweise die techni-
schen Möglichkeiten des Verkehrswegebaus zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen generalisiert
mit einbezogen. Die Ergebnisse von URE und
FFH-Verträglichkeitseinschätzung werden ggf. auf
der Grundlage von Ergebnissen der weitergehen-
den Planung gegengeprüft.

Für die Einstufung des Umweltrisikos wird auf-
grund der geringen Projektanzahl bei den Bundes-
wasserstraßen ein stärker einzelfallbezogenes
Vorgehen gewählt.

Das Vorhaben
erhält die
Einstufung in
Umwelt-
risikostufe

wenn die im
Untersuchungs-
gebiet ermittelten
Umweltrisikostufen

den angegebenen
Größenordnungen
entsprechen

1
sehr gering

1 (sehr gering)
2 (gering)

bis 100 %
< 20 %

2
gering

2 (gering)
3 (mittel)
4 (hoch) und höher

≥ 20 < 60 %
< 20 %
0 %

3
mittel

2 (gering)
3 (mittel)
4 (hoch)

5 (sehr hoch)

≥ 60 %
≥ 20 < 40 %
< 20 % und
durchlässig
< 5 %, keine
Barriere

4
hoch

3 (mittel)
4 (hoch)
5 (sehr hoch)

≥ 60 %
≥ 20 < 40 %
5 - 20 % und/oder
< 500 m unver-
meidbare Zer-
schneidung vor
allem von Natura-
2000-Gebieten

5
sehr hoch

4 (hoch
4 und 5
5 (sehr hoch)

≥ 40 %
≥ 50 %
≥ 20 % oder
> 500 m unver-
meidbare Zer-
schneidung vor
allem von Natura-
2000-Gebieten

Abbildung 21: Einstufung der Maßnahmen nach
Flächenanteilen
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4.3 Raumwirksamkeitsanalyse (RWA)
4.3.1 Grundlagen und Verfahrensüberblick

Im Bewertungsverfahren des BVWP ’92 wurden
raumordnerische Belange im Rahmen der Nutzen-
Kosten-Analyse (Nutzenkomponente NR3:
„Raumordnerische Vorteile“) anhand eines Bonus-
verfahrens berücksichtigt. Transportkostenerspar-
nisse, Erreichbarkeitsverbesserungen und regio-
nale Beschäftigungseffekte wurden umso höher
bewertet, je niedriger das regionale Wohlstands-
niveau für das Jahr 2010 prognostiziert wurde.
Verkehrswegeinvestitionen bzw. die daraus entste-
henden Nutzen wurden auf diese Weise in struk-
turschwachen Regionen mit einem Zuschlag ver-
sehen, während es in einkommensstarken Regio-
nen bei den originären Projektwirkungen blieb.

Aufgrund der inhaltlichen Schwächen dieses Bo-
nusverfahrens sowie vor dem Hintergrund der
politischen Zielvorgabe einer stärkeren Berück-
sichtigung raumordnerischer Belange in der Bun-
desverkehrswegeplanung besteht die Notwendig-
keit, die raumordnerische Komponente aus der
Systematik der Nutzen-Kosten-Analyse herauszu-
lösen und als eigenständige Bewertungskompo-
nente mit nachvollziehbaren Zielen und Kriterien
weiterzuentwickeln [31].

Die zentralen Anforderungen der Raumordnung an
die Bundesverkehrswegeplanung lassen sich den
Gruppen „Verteilungs- und Entwicklungsziele“ so-
wie „Entlastungs- und Verlagerungsziele“ zuord-
nen.

Verteilungs- und Entwicklungsziele:
Gestützt auf das Verfassungsgebot zur Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse fordert das
Raumordnungsgesetz eine flächendeckende Si-
cherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit
technischer Infrastruktur und ausgeglichene infra-
strukturelle Verhältnisse in den Teilräumen. Als
Entwicklungsziele formuliert das Gesetz, dass
Standortvoraussetzungen für die wirtschaftliche
Entwicklung zu schaffen sind, eine gute Erreich-
barkeit aller Teilräume untereinander sicherzu-
stellen ist und zur Verbesserung der Standortbe-
dingungen die wirtschaftsnahe Infrastruktur aus-
zubauen ist.

Entlastungs- und Verlagerungsziele:
In Übereinstimmung mit dem Beschluss der Mi-
nisterkonferenz für Raumordnung vom 3. Juni
1997 über das „Handlungskonzept zur Entlastung
der verkehrlich hoch belasteten Räume vom Kfz-
Verkehr" verlangt das novellierte Raumordnungs-
gesetz von 1998, dass in verkehrlich hoch belaste-
ten Räumen und Korridoren die Voraussetzungen
zur Verlagerung von Verkehr auf umweltverträgli-
che Verkehrsträger wie Schiene und Wasserstraße
verbessert werden sollen.

Im Sinne einer stadtverträglichen Planung der
Bundesverkehrswege sollen Infrastrukturmaßnah-
men des Bundes auch der lokalen Entlastung be-
bauter Bereiche und der dort lebenden Menschen
dienen. Dementsprechend integriert die Raum-
wirksamkeitsanalyse die aus Entlastungen im
lokalen Bereich resultierenden Auswirkungen auf
die Stadtqualität (Städtebauliche Effekte) unter der
Zielgruppe „Entlastung und Verlagerung“.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über
Struktur und methodische Grundansätze der
Raumwirksamkeitsanalyse. Die Bewertung des
Beitrages zu Verteilungs- und Entwicklungszielen
berücksichtigt Erreichbarkeitsdefizite zwischen
zentralen Orten und Verkehrsknoten sowie die
Strukturmerkmale der jeweils miteinander verbun-
denen Regionen. Hierbei werden nur die Effekte
auf raumordnerisch relevanten Relationen einbe-
zogen, wenn die projektbedingt erzielbaren Reise-
zeitverbesserungen einen bestimmten Grenzwert
überschreiten.

Die Gruppe der Entlastungs- und Verlagerungs-
ziele beinhaltet sowohl die angestrebte Entlastung
verkehrlich hochbelasteter Gebiete als auch lokale
Entlastungswirkungen in bebauten Bereichen.
Bewertungsmaßstab für die großräumigen Effekte
ist das Ausmaß projektinduzierter Verkehrsverla-
gerungen von der Straße auf Schiene und Wasser-
straße in vorab definierten hochbelasteten Korrido-
ren und Regionen. Entlastungswirkungen im lo-
kalen Bereich werden über ein städtebauliches
Nutzenpotenzial quantifiziert. Für die genannten
Bereiche werden zunächst jeweils getrennt Ziel-
beiträge ermittelt, die in einem weiteren Verfah-
rensschritt zu einer Gesamtbewertung (Punkte-
skala von 1 bis 5) zusammengefasst werden.
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Verteilungs- und
Entwicklungsziele

Entlastungs- und
Verlagerungsziele

Stärkung
des Systems der
zentralen Orte

Entlastung verkehrlich
hoch belasteter Räume
und bebauter Bereiche

• Verlagerung von Kfz-
Verkehr auf Schiene
und Wasserstraße

• Verminderung des
Kfz-Verkehrs auf
Ortsdurchfahrten

Verbesserung der
Erreichbarkeit auf
raumordnerischen

Präferenzrelationen

Gewichtung mittels
• Erreichbarkeit
• Strukturschwäche

Gewichtung mittels
• Verkehrsbelastung
• Verkehrsentlastung

Raumordnerische Präferenzierung
der Projektvorschläge

Abbildung 22: Grobstruktur der Raumwirksam-
keitsanalyse

4.3.2 Zielbereich Verteilung und Ent-
wicklung

Als Orientierungsraster zur Bestimmung raumord-
nerischer Beiträge von Maßnahmen des Bundes-
verkehrswegeplans im Sinne der Verteilungs- und
Entwicklungsziele kann auf das System der Zent-
ralen Orte zurückgegriffen werden. Sie haben
Versorgungsfunktionen für ihre jeweiligen Ver-
flechtungsräume und speziell in ländlichen Berei-
chen auch die Funktion von Entwicklungszentren
für ganze Regionen. In beiden Funktionen werden
sie durch eine qualitativ hochwertige Verkehrser-
schließung unterstützt. Raumordnerische Kriterien
für die Bewertung von Vorhaben des Bundesver-
kehrswegeplans müssen daher erkennbar machen,
in welchem Umfang ein Projekt zur Verbesserung
der verkehrlichen Erschließung und Verbindung

von zentralen Orten beiträgt. Dabei sind auch
grenzüberschreitende Verbindungen zu Zentren im
benachbarten Ausland und zu europäischen Met-
ropolregionen sowie Verbindungen zu See- und
Flughäfen sowie Güterverkehrszentren (GVZ) und
Terminals des kombinierten Ladungsverkehrs
(KLV-Terminals) zu berücksichtigen. Die Aus-
wahl der raumordnerisch relevanten Relationen
erfolgt nach drei Prinzipien:

• Anbindung Zentraler Orte
Die Raumordnung muss sicherstellen, dass ein
übergeordnetes Zentrum innerhalb einer zumut-
baren Reisezeit erreichbar ist. Ausgewählt wer-
den nur Relationen zu dem nächstgelegenen hö-
heren Zentrum.

• Unterstützung von Städtenetzen
Hier steht der Aspekt der Kommunikation und
Vernetzung gleichrangiger Zentren im Vorder-
grund. Die Raumordnungsrelationen verbinden
deshalb benachbarte Orte auf der gleichen Zent-
ralitätsstufe.

• Zugang zu Verkehrsinfrastrukturen
Es soll sichergestellt werden, dass die Zentralen
Orte gleichwertigen Zugang zu wichtigen Ein-
richtungen der Verkehrsinfrastruktur (See-,
Fähr- und Flughäfen, GVZ, KLV-Terminals)
erhalten.

Werden die genannten Prinzipien, bzw. Auswahl-
kriterien umgesetzt, so ergeben sich im Straßen-
verkehr rd. 6.900 raumordnerisch relevante Relati-
onen. Die Verteilung auf Relationstypen zeigt die
folgende Abbildung.

Abbildung 23: Anzahl der raumordnerisch
relevanten Relationstypen im Straßenverkehr
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Verkehrswegeinvestitionen können wesentliche
Beiträge zur Erschließung und Verbindung zent-
raler Orte nur dann leisten, wenn in der Ausgangs-
situation signifikante Mängel bestehen. In einem
ersten Schritt wird daher geprüft ob und ggf. in
welchem Umfang die Erreichbarkeiten auf den
raumordnerisch relevanten Relationen Defizite
aufweisen. Ausgehend vom Netzzustand im Ver-
gleichsfall des Jahres 2015 wird als Analysekrite-
rium der Defizitanalyse die Luftliniengeschwin-
digkeit gewählt. Zur Klassifizierung der Erreich-
barkeiten werden je Relationstyp vier Klassen
gebildet:

Klasse Erreichbarkeitsdefizite Relationen je Typ

Standard keine Beste 50 %

Substandard 1 weniger stark 50 % - 25 %

Substandard 2 stark 25 % - 10 %

Substandard 3 sehr stark schlechteste 10 %

Abbildung 24: Klassen der Erreichbarkeitsanalyse

Die Zuordnung von Projektwirkungen (maßnah-
meinduzierte Erhöhung der Luftliniengeschwin-
digkeit) zu den raumordnerisch relevanten Relati-
onen erfolgt auf Basis der für die Projektbewer-
tungen im Rahmen der NKA erstellten Umle-
gungsrechnungen für die Netzzustände des Ver-
gleichs- und des Planfalles im Jahr 2015. Dabei
kann ein Projekt Wirkungen auf mehrere Relatio-
nen haben und auf eine Relation können mehrere
Projekte wirken. Anhand einer vordefinierten
Wirkungsschwelle (Mindestmaß der Geschwin-
digkeitserhöhung) werden hierauf aufbauend all
jene Fälle aussortiert, die zu keiner signifikanten
Erreichbarkeitsverbesserung führen.

Zur Berücksichtigung des Entwicklungsziels wird
zusätzlich zur Erreichbarkeitsverbesserung die
Strukturstärke bzw. -schwäche der Räume be-
rücksichtigt, die untereinander verbunden werden.
Dabei gilt der Grundsatz, dass der Zielbeitrag einer
Maßnahme raumordnerisch umso höher einzustu-
fen ist, je strukturschwächer die Räume sind, die
dadurch erschlossen bzw. verbunden werden. Als
Kriterium der Strukturschwäche wird ein Indikato-
renbündel verwendet, das unterschiedliche sied-

lungsstrukturelle und regionalwirtschaftliche As-
pekte miteinander verknüpft.

Zur Bewertung der Beiträge von Verkehrswegein-
vestitionen zu den raumordnerischen Verteilungs-
und Entwicklungszielen werden, je nach Kombi-
nation der Merkmale Erreichbarkeitsdefizit und
Strukturschwäche, 1 bis 5 „Raumordnungspunkte“
vergeben.

ErreichbarkeitsdefiziteStruktur-
schwäche

keine
weniger

stark stark
sehr
stark

keine 1 1 2

weniger stark 1 1 2 3

stark 1 2 3 4

sehr stark 2 3 4 5

Abbildung 25: Bewertungsmatrix Verteilungs- und
Entwicklungsziele

4.3.3 Zielbereich Entlastung und
Verlagerung

4.3.3.1 Entlastung hoch belasteter Korridore

Zur Bestimmung raumordnerischer Beiträge von
Projekten des Bundesverkehrswegeplans im Sinne
großräumiger Entlastungs- und Verlagerungsziele
ist im Einzelfall zu prüfen, welche Neu- und Aus-
baumaßnahmen bei Schiene und Wasserstraße in
besonderer Weise und ggf. alternativ zu Straßen-
baumaßnahmen zur Entlastung hochbelasteter
Verkehrskorridore und Ballungsräume beitragen
können. Solche Vorhaben erhalten über ihre Ziel-
beiträge zur Verbindung und Erschließung zentra-
ler Orte hinaus eine raumordnerische Präferenzie-
rung nach Maßgabe der prognostizierten Entlas-
tungswirkung.

Zur Abgrenzung der verkehrlich hochbelasteten
Korridore wird in einem ersten Schritt aus dem
Gesamtnetz der Bundesfernstraßen (Ausbauzu-
stand Vergleichsfall 2015) ein Korridornetz der
Bundesautobahnen generiert. Dieses Korridornetz
umfasst einerseits größere zusammenhängende
Korridorräume in den Ballungsgebieten, die sich
aufgrund der hohen Autobahnnetzdichte nicht
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sinnvoll in Teilabschnitte oder -räume gliedern
lassen, andererseits die klassischen Verbindungs-
korridore zwischen den Zentren und Ballungsräu-
men. Diese werden für den weiteren Ablauf in
Korridorabschnitte gegliedert, so dass ein räumli-
ches Untersuchungsraster entsteht.

Für das „Autobahnnetz“ bzw. die einzelnen Korri-
dorabschnitte werden, jeweils für den Zustand des
Prognosejahres 2015, die folgenden Indikatoren
berechnet:

• Belastung auf den Autobahnabschnitten durch
Kfz insgesamt,

• Belastung auf den Autobahnabschnitten durch
Lkw,

• Belastung durch Straßenverkehr innerhalb des
Korridorabschnitts insgesamt,

• Straßennetzdichte innerhalb des Korridorab-
schnitts.

Diese Teilindikatoren werden normiert und additiv
zu einem Gesamtindikator verknüpft. Die gesamte
Kfz-Belastung auf den Autobahnabschnitten wird
hierbei doppelt gewichtet. Auf Basis der Ergebnis-
se dieser Analysen werden die Untersuchungsräu-
me entsprechend ihrer verkehrlichen Belastung im
Jahr 2015 in die vier Kategorien „gering“, „hoch“,
„sehr hoch“ und „extrem hoch“ eingestuft.

Die Ergebnisse der Analysen zeigt die folgende
Abbildung.

Abbildung 26: Verkehrlich hochbelastete Fernver-
kehrskorridore 2015

Bewertungsmaßstab für die raumordnerische Prä-
ferenzierung von Schienen- und Wasserstraßen-
projekten ist das Ausmaß, in dem diese durch
Aufkommensverlagerungen von der Straße zur
Entlastung der hochbelasteten Korridore und Re-
gionen beitragen. Hierzu werden die im Ergebnis
der Nutzen-Kosten-Analysen für die relevanten
Projekte der Schiene und Wasserstraße differen-
ziert nach Quell-Ziel-Beziehungen vorliegenden
Verlagerungsmengen im Personen- und Güterver-
kehr auf das Fernstraßennetz umgelegt, sowie den
Belastungskategorien zugeordnet.
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Je nach Belastungskategorie und Ausmaß der
Verlagerungswirkung werden in einem letzten
Schritt analog zum Zielbereich Verteilung und
Entwicklung wiederum bis zu 5 „Raumordnungs-
punkte“ vergeben.

VerlagerungswirkungenVerkehrliche
Belastung 2015

gering
weniger

stark stark
sehr
stark

hoch 1 2 3

sehr hoch 1 2 3 4

extrem hoch 2 3 4 5

Abbildung 27: Bewertungsmatrix Entlastung ver-
kehrlich hochbelasteter Korridore

4.3.3.2 Entlastung im lokalen Bereich
(Städtebauliche Effekte)

Durch die Einbeziehung städtebaulicher Effekte
als eigenständige Bewertungskomponente der
Raumwirksamkeitsanalyse soll sichergestellt wer-
den, dass bei der Planung von Infrastrukturmaß-
nahmen des Bundes nicht nur Aspekte der Er-
schließung und Verbindung, sondern auch der
lokalen Entlastung bebauter Bereiche und der dort
lebenden Menschen Berücksichtigung finden.

Erwogene Baumaßnahmen können im Falle ihrer
Realisierung dazu führen, dass sich die Verkehrs-
belastung in innerörtlichen Bereichen ändert. Sie
bewirken damit in diesen Bereichen eine Zunahme
oder Abnahme der städtebaulichen Straßenraum-
qualitäten. So eröffnen sich z. B. durch den Bau
einer Ortsumgehung im Umfeld der bisherigen
Ortsdurchfahrt städtebauliche Chancen, wenn dort
signifikante Entlastungen zu erwarten sind.

Im Rahmen eines Pilotprojektes wurden städte-
bauliche Effekte erstmals für den BVWP ’92 be-
rücksichtigt. Angewendet wurde die Methodik
allerdings zunächst nur für Großprojekte des Stra-
ßenbaus mit deutlichen Entlastungswirkungen im
bebauten Bereich. Städtebauliche Wirkungen von
Kleinprojekten der Straße sowie Schienenprojekte
blieben unberücksichtigt.

Aufgrund neuerer Erkenntnisse und gestiegener
Anforderungen wurde das Verfahren für den neuen
Bundesverkehrswegeplan weiterentwickelt [32].
Zur Abschätzung der bestehenden Qualitäten
werden im räumlichen Umfeld der erwogenen
Maßnahmen zunächst in innerörtlichen Straßenab-
schnitten städtebauliche Empfindlichkeitsmerk-
male der Seitenräume erhoben. Dabei handelt es
sich um Kenngrößen

• der Stadtraumqualität, mit Merkmalen wie
Raumfolgen, Raumübergangsqualität, visuelle
Bezüge, Existenz besonderer Einzelbauwerke
etc.,

• der Aufenthaltsqualität, mit Merkmalen wie Art
der anliegenden baulichen Nutzung, Verdich-
tung oder Freiflächenangebot, Orientierung der
Bebauung, Flächenverfügbarkeit etc.,

• der Barrierewirkung, mit Merkmalen wie räum-
licher Verbund, Verflechtung und Orientierung,
Lage innerhalb des Ortes etc. und

• der stadtklimatischen Qualität, mit Merkmalen
wie Lagetyp, Versiegelungsgrad, Vegetations-
grad etc.

Weiterhin werden auch Kenngrößen der Straßen-
ausstattung wie Fahrbahnbreite, Gehwegbreite,
Breite der privaten Flächen, Querungsmöglichkeit
etc. erhoben. Die Empfindlichkeitsmerkmale wer-
den im Rahmen einer Matrixbewertung den Aus-
stattungsmerkmalen gegenübergestellt und so die
städtebauliche Situation in der Umgebung des Er-
hebungsortes zu einem städtebaulichen Potenzial
verdichtet. Diese Größe beschreibt die Diskrepanz
zwischen der Sensibilität des Stadtraumes und
dessen Beeinträchtigung durch die baulichen Ge-
gebenheiten des Verkehrsweges.

Das städtebauliche Potenzial ist ein Maß für die
mögliche Verbesserung der verkehrlichen, räumli-
chen, baulichen, sozialen und ökologischen Situa-
tion des betrachteten Streckenabschnitts und seines
Umfeldes. Ein Stadtraum mit gegebener Sensibi-
lität weist bei starker Beeinträchtigung durch den
Verkehrsweg ein höheres Potenzial auf, als bei
geringer Beeinträchtigung.
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Zur Bestimmung des städtebaulichen Nutzens sind
neben dem städtebaulichen Potenzial eines Stra-
ßenabschnitts auch die Chancen von Bedeutung,
mit denen sich die Verbesserungsmöglichkeiten
realisieren bzw. umsetzen lassen. Neben einer
Reihe weiterer Faktoren ist hier als zentrale Größe
die Verkehrsbelastung relevant, die sich durch
Routenwahländerungen in Folge einer Straßen-
baumaßnahme auf den betrachteten innerörtlichen
Streckenabschnitten vermindern oder erhöhen
kann.

Die Umsetzungschancen für städtebauliche Ver-
besserungen werden im aktuellen Verfahren in
Abhängigkeit vom Ausmaß der Belastungsände-
rung sowie dessen Ausgangsniveau anhand einer
sog. Chancenumsetzungsfunktion quantifiziert.
Die größten Chancen ergeben sich hiernach bei
einer signifikanten Reduzierung der Verkehrsmen-
gen in einem mittleren Belastungsbereich zwi-
schen etwa 5.000 Kfz/Tag und 16.000 Kfz/Tag.

Der städtebauliche Nutzen steigt zum einen mit der
Höhe der Belastungsabnahme und zum anderen
mit der Höhe des städtebaulichen Potenzials. Im
Falle von Belastungszunahmen ist der Nutzenbei-
trag negativ.

Für den Bewertungsprozess im Rahmen der Bun-
desverkehrswegeplanung werden die so ermittelten
städtebaulichen Nutzen analog zu den zuvor be-
handelten Zielbereichen der Raumwirksamkeits-
analysen in eine Skala von 1 bis 5 Raumordnungs-
punkten transformiert.

Die Zusammenführung der für die Wirkungsberei-
che „Verteilung und Entwicklung“, und „Entlas-
tung und Verlagerung“ erzielten Bewertungser-
gebnisse erfolgt nach dem Prinzip der „Meistbe-
günstigung“, d. h. es wird jeweils der Wirkungsbe-
reich herangezogen, der den größten Zielbeitrag
(Anzahl Raumordnungspunkte) aufweist.
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Abbildung 28: Prinzipskizze zum Verlauf der Chancenumsetzungs-
funktion städtebaulicher Verbesserungspotenziale
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4.4 Zusammenführung der Beurtei-
lungskriterien

Beurteilungskriterien des gesamtwirtschaftlichen
Bewertungsverfahrens zum neuen Bundesver-
kehrswegeplan sind neben dem Nutzen-Kosten-
Verhältnis die jeweils in Punktwerte transformier-
ten Ergebnisse der Raumwirksamkeitsanalyse und
der Umweltrisikoeinschätzung. Grundsätzlich
stehen zur Verknüpfung dieser Kriterien aus der
verkehrswissenschaftlichen Literatur und der
praktischen Anwendung vielfältige Verfahrensan-
sätze zur Verfügung. Als wesentliche Alternativen
sind zu nennen:

Separater Ausweis ohne Verknüpfung:
Bei dieser Vorgehensweise wird auf eine formali-
sierte Verknüpfung der verschiedenen Beurtei-
lungskriterien vollständig verzichtet. Die Gewich-
tung der Wirkungen bleibt den politischen Ent-
scheidungsträgern vorbehalten. Aufgrund der
großen Anzahl von Projekten ist dieses Verfahren
für die Bundesverkehrswegeplanung kaum prakti-
zierbar. Darüber hinaus ist durch die fehlenden
Regularien keine Gewähr für die inhaltliche Kon-
sistenz der Entscheidungsprozesse gegeben.

Bonus-/Malusverfahren:
Dieses Verfahren wurde bei den Projektbewertun-
gen zum BVWP ’92 angewendet. Je nach Ausprä-
gung der die NKV ergänzenden Kriterien wurden
hierbei Rück- bzw. Hochstufungen von Projekten
zwischen den Bedarfskategorien „Vordringlicher
Bedarf“, „Weiterer Bedarf“ und „Kein Bedarf“
vorgenommen. Ein wesentlicher Vorteil dieses
Verfahrens liegt in seiner einfachen Handhabbar-
keit und damit hohen Praktikabilität. Besondere
Sorgfalt erfordert allerdings die Festlegung der
„Grenzwerte“, die zu einer Rück- bzw. Hochstu-
fung führen. Zudem bleibt die Ausprägung der
Kriterien außerhalb der über die Grenzwerte defi-
nierten Bereiche gänzlich unberücksichtigt.

Als Nachteil ist zudem zu sehen, dass mit diesem
Verfahren Konflikte zwischen den das NKV er-
gänzenden Kriterien zunächst nicht gelöst werden.
Probleme treten immer dann auf, wenn nach Maß-
gabe eines Beurteilungskriteriums eine Rückstu-
fung, nach einem anderen Kriterium hingegen eine
Hochstufung der Projekte erfolgen müsste. Für
diese Fälle sind ergänzende Einstufungsregeln

erforderlich. Hierdurch wird die zunächst gegebe-
ne hohe Praktikabilität und Transparenz des Ver-
fahrens gemindert.

Gewichtung anhand von Punktwerten:
Die Gewichtung von Kriterien anhand von Wert-
relationen (Punktbewertung) gehört zum Stan-
dardverfahren von Nutzwertanalysen. Entspre-
chend liegen aus der einschlägigen Forschung
vielfältige Verfahrensvorschläge vor. Unabhängig
von ihrer spezifischen Ausgestaltung erfordert die
Zusammenführung der in unterschiedlichen
Meßgrößen vorliegenden Kriterien die Setzung
von quantitativen Wertrelationen zwischen den
Kriterien sowie deren Umformung in Gewich-
tungsfaktoren. Mit einer inhaltlich korrekt ausges-
talteten Punktbewertung lassen sich umfassende
und konsistente Verknüpfungsregeln entwickeln.
Gegenläufige Wirkungsrichtungen einzelner Krite-
rien werden entsprechend den ihnen zugemessenen
Gewichtungen im Gesamtkriterium berücksichtigt.
Das Verfahren stößt allerdings dann an seine
Grenzen, wenn Wirkungskriterien lediglich verbal-
qualitativ oder in einer nur sehr groben Wirkungs-
abstufung vorliegen.

Für den neuen Bundesverkehrswegeplan sollen
Verfahren zur Anwendung kommen, die ein
höchstmögliches Maß an Transparenz und Prakti-
kabilität aufweisen.

Effekte der Raumwirksamkeitsanalyse

In einer ersten Stufe werden die Ergebnisse der
Raumwirksamkeitsanalyse – einschließlich städte-
baulicher Effekte aufgrund lokaler Entlastungs-
wirkungen – mit denjenigen der Nutzen-Kosten-
Analyse verknüpft. Der Kernpunkt des hierzu
verwendeten Verfahrens besteht in einer Trans-
formation der Nutzen-Kosten-Verhältnisse sowie
der Raumordnungspunkte in eine einheitliche
Dimension. Diese setzt sich aus den Skalenbeiträ-
gen der beiden Kriterien zusammen. Die Umset-
zung der Kriterien in Skalenbeiträge erfolgt nach
den folgenden Regeln:

• Gesamtwirtschaftliche Bewertung:
direkte Umformung des Nutzen-Kosten-Verhält-
nisses (multipliziert mit dem Faktor 10),
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• Raumordnerische Präferenzierung:
abgestuft positive Beiträge entsprechend der
Anzahl vergebener „Raumordnungspunkte“.

Da sich die Skalenbeiträge der Nutzen-Kosten-
Analyse direkt aus den NKV-Berechnungen erge-
ben, erfordert das Verfahren einzig die
Gewichtung der in einer Skala von 1 bis 5
vorliegenden Ergebnisse der Raumwirk-
samkeitsanalysen. Dies gewährleistet ein
hohes Maß an Praktikabilität und Trans-
parenz. Gleichzeitig ermöglicht die für
alle Projekte einheitliche Gewichtung der
Raumordnungspunkte im Verhältnis zum
NKV durchgängig konsistente Entschei-
dungsprozesse.

Schließlich erlaubt das Verfahren im
Vergleich zu den groben Auf- bzw. Ab-
stufungsregeln des BVWP ’92 eine deut-
lich differenziertere Abwägung.

Ausgangspunkt der Berechnungen ist die
nach den Skalenbeiträgen der Nutzen-
Kosten-Analyse (Nutzen-Kosten-
Verhältnis multipliziert mit dem Faktor
10) gebildete Rangreihung aller bewerteten Pro-
jekte. Je nach Anzahl erzielter Raumordnungs-
punkte werden in einem zweiten Schritt die Ska-
lenbeiträge der Projekte aus der raumordnerischen
Präferenzierung berechnet. Die Summe der so
ermittelten Skalenbeiträge bestimmt die neue
Rangreihung der Projekte nach den kombinierten
Ergebnissen aus Nutzen-Kosten-Analyse und
Raumwirksamkeitsanalyse. Hierbei wird ergän-
zend festgelegt, dass ein Projekt seinen Rangplatz
aufgrund positiver Skalenbeiträge aus der Raum-
wirksamkeitsanalyse nur dann verbessern kann,
wenn es ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von min-
destens Eins erzielt hat.

Das Verfahren wird nachfolgend an einem Bei-
spiel mit zehn Projekten veranschaulicht. Die
Bewertungsergebnisse je Beurteilungskriterium
sind hierbei willkürlich angenommen. Da zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes abschlie-
ßende Entscheidungen über die Höhe der Skalen-
beiträge in Abhängigkeit von der Anzahl erzielter
Raumordnungspunkte noch nicht getroffen sind,
werden auch hierzu beispielhafte Annahmen ge-
setzt.

Im gewählten Demonstrationsbeispiel führt die
Rangreihung der Projekte nach der Summe der
Skalenbeiträge aus NKA und RWA gegenüber
einer Rangreihung nur nach der NKA bei vier von
zehn Projekten zu einer Veränderung der Rang-
plätze.

Abbildung 29: Demonstrationsbeispiel zur Ver-
knüpfung der Ergebnisse aus NKA und RWA

Berücksichtigung der
Umweltrisikoeinschätzung

Die Ergebnisse der Umweltrisikoeinschätzung
werden formal analog zu denjenigen der Raum-
wirksamkeitsanalyse in einer Skala von 1 bis 5
aufbereitet (1 = geringes Umweltrisiko, 5 = sehr
hohes Umweltrisiko). Inhaltlich ergibt sich hinge-
gen ein Unterschied:

Während die RWA raumordnerisch relevante
Wirkungen erfasst und bewertet, differenziert die
URE nach umwelt- und naturschutzrelevanten
Risiken.

Die Beurteilung relevanter Umweltrisiken ist im
Rahmen der URE auf der Maßstabsebene der
Bundesverkehrswegeplanung vorzunehmen. Ent-
sprechend werden Raumwiderstände gemäß dem
Bearbeitungsmaßstab ermittelt und Maßnahmein-
tensitäten generalisiert. Das Ergebnis ist eine der

Projekt Skalenbeiträge Rangreihung
NKA RWA Summe

A 52 0 52 1 ⇔
B 48 3 51 2 ⇔
C 44 5 49 3 ⇔
D 40 3 43 6 4 � 6
E 36 10 46 5 ⇔
F 32 15 47 4 6 � 4
G 28 5 33 8 7 � 8
H 24 15 39 7 8 � 7
I 20 1 21 9 ⇔
J 16 0 16 10 ⇔

Gewichtung der Raumordnungspunkte (Annahmen):
1 → 1     2 → 3     3 → 5     4 → 10     5 → 15



4. Umsetzung – Synoptische Darstellung des modernisierten Verfahrens

– 60 –

Maßstabsebene angemessene Risikoabschätzung.
Vorkehrungen zur Vermeidung von Auswirkungen
auf Umwelt und Natur werden fallweise und gene-
ralisiert berücksichtigt. Konkret bedeutet dies, dass
ein im Rahmen der URE mit einer hohen oder gar
sehr hohen Umweltrisikostufe bewertetes Projekt
im Zuge der weiteren Planungen (Linienbestim-
mung, Entwurf, bis hin zur abschließenden Plan-
feststellung) möglicherweise zu einem Projekt mit
vermiedenen oder zumindest weitgehend vermin-
derten Umweltwirkungen weiterentwickelt werden
kann.

Ein in Analogie zur Verknüpfung von NKA und
RWA ausgestaltetes formales Verfahren würde
den Besonderheiten dieser umwelt- und natur-
schutzfachlichen Risikobewertung auf der Ent-
scheidungsebene der Bundesverkehrswegeplanung
nicht gerecht.

Abschließende Entscheidungen über konkrete
Verfahrensregeln zur Integration der Ergebnisse
der URE in die Abwägung über die Prioritätenent-
scheidungen der Bundesverkehrswegeplanung
liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Be-
richtes noch nicht vor. Die festzulegenden kon-
kreten Verfahrensregeln werden allerdings in
jedem Fall dazu führen müssen, dass Vorhaben,
bei denen von einem besonders hohen Beeinträch-
tigungsrisiko ausgegangen werden muss, einer
eingehenden Umweltverträglichkeitsprüfung ein-
schließlich der Untersuchung von Alternativen zu
unterziehen sind.

4.5 Ausblick

Mit dem neuen Bewertungsverfahren zur Bundes-
verkehrswegeplanung werden gegenüber seinen
Vorläufern weitere erhebliche Fortschritte erzielt.
Dies gilt sowohl für die Güte der Abbildung ein-
zelner Wirkungen als auch für die Vollständigkeit
des erfassten Wirkungsspektrums sowie die Be-
rücksichtigung von Wechselwirkungen.

Trotz des mit dem modernisierten Bewertungsver-
fahren erreichten hohen Standards muss das Be-
wertungssystem der Bundesverkehrswegeplanung
jedoch auch zukünftig weiter entwickelt werden.
Dies ergibt sich insbesondere aus der fortdauern-
den Notwendigkeit, das Verfahren an den jeweils
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
sowie an veränderte gesellschaftliche, wirtschaftli-
che und verkehrliche Rahmenbedingungen anzu-
passen.

Grundsätzlich gilt es hierbei zwischen Praktikabi-
lität und Transparenz des Verfahrens einerseits
und Einbeziehung auch der letzten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und Möglichkeiten andererseits
abzuwägen, selbst wenn absehbar ist, dass diese
nur äußerst geringen Einfluss auf das Bewertungs-
ergebnis haben.
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5.1 Wirkungen der
Modernisierung

Zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Berichtes liegen abschlie-
ßende Ergebnisse aus den derzeit
für alle drei Verkehrsträger
laufenden gesamtwirtschaftli-
chen Bewertungsrechnungen
noch nicht vor. Aussagen zu den
Wirkungen der modernisierten
Methodik können daher für die
zum neuen Bundesverkehrswegeplan gemeldeten
Projekte noch nicht getroffen werden.

Allerdings wurde das neue Bewertungsverfahren
im Verkehrszweig Straße aufgrund der gegenüber
dem bisherigen Verfahren erheblichen Modifikati-
onen und weitergehenden Differenzierungen vor
seiner Anwendung auf alle gemeldeten Projekte in
einem vorgeschalteten Pre-Test anhand konkreter
Fallbeispiele auf Plausibilität überprüft [33]. Die
Verfahrensänderungen betreffen insbesondere die
Netzmodelle sowie die Abschätzung maßgeblicher
Verkehrsbelastungen (Schnittstelle zwischen den
Simulationsrechnungen zum Verkehrsablauf und
der eigentlichen Bewertungsrechnung der NKA).

Hierzu werden aus der Grundgesamtheit der ca.
1.800 gemeldeten Projekte ca. 100 für den Pre-
Test ausgewählt. Um eine repräsentative Stichpro-
be zu erhalten, werden die Test-Projekte zufällig,
unter Nutzung eines mehrfach geschichteten
Stichprobenplans, aus der Grundgesamtheit aller
Projekte gezogen. Im Stichprobenplan wird nach
den Projektmerkmalen Straßenklasse (Autobah-
nen/Bundesstraßen), Projektart (Neubau/Ausbau)
und geographischer Lage (Verdichtungsräume/
ländliche Räume sowie alte/neue Bundesländer)
unterschieden.

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der
für die Testrechnungen ausgewählten Projekte
nach den genannten Merkmalen.

Abbildung 30: Auswahlprojekte für den Pre-Test
Straße

Die Tests werden mit Hilfe konkreter Projekte und
realer Verkehrsdaten durchgeführt. Bei der Beur-
teilung der Bewertungsergebnisse ist allerdings zu
beachten, dass die Verkehrsdaten für den Zustand
1998 gelten, die Projekte jedoch im Hinblick auf
den Verkehrszustand 2015 entwickelt und gemel-
det worden sind. Dieser Umstand muß bei der
gesamtwirtschaftlichen Bewertung generell zu
einem niedrigeren Niveau führen als es Erfahrun-
gen aus früheren Bewertungen erwarten lassen.

Insbesondere bei Erweiterungsmaßnahmen – zum
Beispiel Ausbau einer 1998 noch nicht ausgelas-
teten BAB von 4 auf 6 Spuren – dürften die Be-
wertungsergebnisse 1998 deutlich unter dem für
2015 zu erwartenden Niveau liegen. Insofern
können die projektspezifischen Ergebnissen nur
hinsichtlich ihrer Struktur, nicht aber für eine
Projektbeurteilung genutzt werden. Aufgrund der
geschilderten Situation werden in der folgenden
Ergebnisdokumentation ausschließlich Ergebnis-
analysen für Projektkategorien, nicht aber für
Einzelprojekte vorgestellt.

Im Durchschnitt aller für den Pre-Test bewerteten
Straßenprojekte ergibt sich ein Nutzen-Kosten-
Verhältnis (NKV) in Höhe von rund 2,4. Das
mittlere NKV für die Autobahnprojekte ist hierbei
mit rund 2,0 deutlich niedriger als für die Bundes-
straßenprojekte. Dies ist in erster Linie auf die
Nutzung von Verkehrsdaten für das Jahr 1998
zurückzuführen. Eine Tendenz für die Bewertung
aller 1.800 Projekte mit den im Niveau deutlich
höheren Verkehrsdaten des Jahres 2015 kann aus
diesem Ergebnis nicht abgeleitet werden.

Ausbauart Auswahl Projekte Pre-Test
[Anzahl]

NBL ABL Summe
Ländliche

Zone
Verdicht.-

Raum
Ländliche

Zone
Verdicht.-

Raum

Neubau Bundesautobahnen 3 1 5 7 16

Bundesstraßen 0 - 2 3 8 5 7 23

Bundesstraßen 0 - >2 3 6 5 7 21

Ausbau Bundesautobahnen 6 2 6 7 21

Bundesstraßen 3 5 5 7 20

Summe 18 22 26 35 101
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Die aggregierten Ergebniswerte aller Pre-Test-
Berechnungen sind in Tabellenform in der folgen-
den Abbildung 31 dokumentiert. Eine zusätzliche
grafische Aufbereitung findet sich in der Abbil-
dung 32. In der Tabelle sind die Beiträge der ein-
zelnen Nutzenkomponenten und auch der Nutzen-
gruppen aufgelistet. Die Beiträge sind sowohl als
Nutzen-Kosten-Verhältnis (multipliziert mit 100)
als auch in Form von Anteilswerten, bezogen auf
das gesamte NKV, ausgewiesen.

Nutzenkomponenten NKV * 100 Anteile

NB1 Vorhaltung 13,8 6 %
NB2a Betr. / Personal 215,8 90 %
NB2b Betr. / Betriebsk. -82,1 -34 %
NB3 Verlagerungen -5,5 -2 %
NW1 Erneuerung 0,0 0 %
NW2 Instandhaltung -4,5 -2 %
NS Sicherheit 34,3 14 %
NE Erreichbarkeit 116,7 48 %
NR1 Besch. Bau 2,8 1 %
NR2 Besch. Betrieb 1,2 0 %
NU1a Lärm innerorts 3,5 1 %
NU1b Lärm außerorts -6,5 -3 %
NU2a Globale Emm. 0,0 0 %
NU2b NOx Innerorts 1,5 1 %
NU2c Kanz. Schad. 0,2 0 %
NU2d CO2 -14,6 -6 %
NU3 Trennwirkung 0,1 0 %
NH Hinterlandanbind.. 1,5 1 %
NI Induziert. Verkehr -37,2 -15 %

Summe 241,0 100 %

NB Transportkosten 142,0 59 %
NW Erhaltung Wege -4,5 -2 %
NS Sicherheit 34,3 14 %
NE Erreichbarkeit 116,7 48 %
NR Regionale Effekte 4,0 2 %
NU Umwelteffekte -15,8 -7 %
NH Hinterlandanbind. 1,5 1 %
NI Induziert. Verkehr -37,2 -15 %

Summe 241,0 100 %

Abbildung 31: Mittlere Beiträge der Nutzenkom-
ponenten zu den NKV der Pre-Test-Projekte

Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

• Die größten Nutzenbeiträge werden aus den
Komponenten Transportkostensenkungen (59 %
des NKV), Verbesserung der Erreichbarkeit
(48 %) und Beiträge zur Verkehrssicherheit
(14 %) geschöpft. Innerhalb der Komponente
Transportkosten sind positive Beiträge bei den
zeitabhängigen Vorhaltungs- und Personalkosten
festzustellen, während bei den fahrleistungs- und
(teils) geschwindigkeitsabhängigen Betriebfüh-
rungskosten spürbare Mehraufwendungen ent-
stehen. Dieser Effekt ist weitestgehend darauf
zurückzuführen, dass die Verkehrsteilnehmer
längere Fahrtstrecken in Kauf nehmen, wenn sie
hierdurch spürbare Zeitersparnisse realisieren
können.

• Die größten Nutzenminderungen sind infolge
des induzierten Verkehrs (- 15 %) sowie der
Umwelteffekte (- 7 %) zu verzeichnen.

• Die Einbeziehung der Nutzenkomponente „Ver-
kehrsverlagerungen zwischen Verkehrsträgern“
in den Bewertungsprozess führt zu mäßigen
Nutzenreduktionen. Der Gesamtnutzen wird
hierdurch im Mittel um rund 2 % gemindert.

• Die Kostenanlastungen für Lärmbelastungen auf
Außerortsstraßen (ebenfalls eine neue Nutzen-
komponente) mindern den Gesamtnutzen um
rund 3 %. Diese Kostenminderungen werden
durch den positiven Beitrag der Nutzenkompo-
nente „Lärmminderung innerorts“ teilweise
kompensiert.

• Die erstmalige Bewertung der Treibhausgas-
emissionen (CO2) in Höhe von 205 € je Tonne
reduziert das Nutzen-Kosten-Verhältnis im Mit-
tel um rund 6 %. Dieser relativ moderate Effekt
ergibt sich aufgrund der Mittelwertbildung, bei
der die negativen und positiven Effekte saldiert
werden. Bei einzelnen Projekten werden durch-
aus positive und negative Effekte in der Größen-
ordnung von ± 15 % erreicht.
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• Die weitaus größte Nut-
zenminderung entsteht
durch die Berücksichti-
gung der Effekte des in-
duzierten Verkehrs.
Hierdurch wird das NKV
im Mittel um ca. 15 %
gemindert.

• Die neuen Nutzenkom-
ponenten:
- Verlagerungen zwi-

schen Verkehrsträgern,
- Lärm außerorts,
- Treibhausgase CO2 und
- Induzierter Verkehr
bewirken zusammenge-
nommen eine Nutzenminderung von im Mittel
rund 26 %. Diese Marge wird in Einzelfällen
deutlich überschritten.

• Die Nutzenbeiträge infolge der Verbesserung
von Hinterlandanbindungen für Seehäfen errei-
chen in Einzelfällen einen Anteil am NKV von
bis zu 10 %. Diese deutlich positiven Wirkungen
werden jedoch im Mittelwert aller Projekte nicht
sichtbar, da nur eine geringe Anzahl von Pro-
jekten Transportkostenersparnisse für Hinter-
landverkehre der Häfen generiert und somit ei-
nen entsprechenden Nutzenbeitrag erzielt.

Im Gesamtergebnis der durchgeführten Testrech-
nungen ist festzustellen, dass das für die Überar-
beitung des BVWP ’92 weiterentwickelte Verfah-
ren der Nutzen-Kosten-Analyse zur Bewertung
von Straßenprojekten auf der Basis von Verkehrs-
daten des Jahres 1998, die mit dem aktualisierten
Netzmodell für die Bundesfernstraßen erzeugt
werden, zu plausiblen und nachvollziehbaren
Ergebnissen führt.

Abbildung 32: Mittlere NKV aller Projekte des
Pre-Tests Straße nach zusammengefassten Nut-
zengruppen

5.2 Beispiele

Zur Veranschaulichung der Bewertungsverfahren
werden nachfolgend die Nutzen-Kosten-Analyse,
die Umweltrisikoeinschätzung sowie die Raum-
wirksamkeitsanalyse (Zielbereich Verteilung und
Entwicklung) anhand konkreter Projektbeispiele
dargestellt.

Nutzen-Kosten-Analyse

Als Beispiel für die NKA wird der Neubau einer
zweispurigen Ortsumgehung mit einer Gesamtlän-
ge von 17,3 km ausgewählt. Durch die Maßnahme
werden durchschnittlich 6.925 Kfz je Tag (DTV)
von Innerortsstrecken auf die neue Ortsumgehung
verlagert. In der Summe über alle Bewertungs-
komponenten erzielt die Maßnahme einen Jahres-
nutzen in Höhe von 6,938 Mio. €. Dem stehen auf
Jahreswerte umgerechnete Investitionskosten in
Höhe von 2,634 Mio. € gegenüber. Entsprechend
erzielt die Maßnahme ein Nutzen-Kosten-
Verhältnis von 2,63.

Einen detaillierten Überblick über die Wirkungen
der Maßnahme gibt die folgende Tabelle.

Nutzenkomponenten Nutzen-Kosten-Verhältnis * 100
- 100 - 50 0 50 100 150 200

NB Transportkosten

NW Erhaltungskosten

NS Verkehrssicherheit

NE Erreichbarkeit

NR Regionale Wirkungen

NU Umwelteffekte

NH Hinterlandanbindung

NI Induzierter Verkehr

142

34

117

4

2

- 5

- 16

- 37
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Veränderung der Verkehrsleistung und -arbeit

1 1.000 Kfz*km pro Jahr 6.162,6
2 1.000 Kfz*Std pro Jahr -449,8

Jahresnutzen (1.000 €)

3 NB1 Vorhaltung 328,3
4 NB2a Personal 4.581,6
5 NB2b Betriebs- u. Kraftstoffkosten -621,5
6 NB3 Verlagerungen 0,0
7 NW1 Erneuerung 0,0
8 NW2 Instandhaltung -217,5
9 NS Sicherheit 1.231,2

10 NE Erreichbarkeit 2.002,0
11 NR1 Beschäftigung Bau 70,6
12 NR2 Beschäftigung Betrieb 0,1
13 NR4 Internat. Beziehungen 6,5
14 NU1a Lärm innerorts 311,1
15 NU1b Lärm außerorts -91,6
16 NU2a Innerörtliche Emissionen 33,1
17 NU2b Globale Emissionen, CO2 -4,4
18 NU3 Trennwirkungen 11,8
19 NH Hinterlandanb. Seehäfen 0,0
20 NI Induzierter Verkehr -703,2

Abbildung 33: Wirkungen der Beispielmaßnahme
Ortsumgehung

Erläuterungen zu den Tabellenzeilen:
1 Durch die Verlagerung eines Teils des Verkehrs von

Innerortsstrecken auf die (längere) Ortsumgehung
ergibt sich gegenüber dem Vergleichsfall eine um gut
6 Mio. Kfz*km erhöhte Verkehrsleistung. Je Fahrt
entspricht dies einer zusätzlichen Entfernung von
durchschnittlich gut 2 km.

2 Die Ortsumgehung erlaubt gegenüber den innerörtli-
chen Strecken eine deutlich höhere Fahrgeschwin-
digkeit. Trotz der längeren Fahrstrecke ergibt sich
hieraus im Saldo eine Fahrzeitersparnis von knapp
450.000 Stunden pro Jahr. Je Fahrt entspricht dies
einer durchschnittlichen Zeitersparnis von rd. 11 Mi-
nuten.

3 Die Ersparnis an zeitabhängigen Vorhaltungskosten
ergibt sich aus der Summe verminderter Kfz*Std.,
multipliziert mit den nach Fahrzeuggruppen differen-
zierten Kostensätzen je Fahrtstunde.

4 Analog zu den Vorhaltungskosten, hier jedoch zeit-
abhängige Personalkosten.

5 Der Anstieg der entfernungsabhängigen Betriebs-
und Kraftstoffkosten ergibt sich aus der erhöhten
Fahrleistung. Die Berechnung erfolgt wiederum ge-
trennt nach Fahrzeuggruppen.

6 Aufkommensverlagerungen von Schiene und ÖPNV
zur Straße ergeben sich nur dann, wenn sich die
Fahrzeiten bezogen auf die jeweilige Gesamtfahr-

strecke signifikant vermindern. Dies ist im vorliegen-
den Beispiel nicht der Fall.

7 Die Maßnahme führt zu keiner Veränderung der
Kosten zur Erneuerung der Verkehrswege.

8 Aufgrund des Neubaus der Ortsumgehung erhöht
sich der jährliche Aufwand für Betrieb und Unterhal-
tung der Verkehrswege.

9 Die Ortsumgehung weist gegenüber den Innerorts-
strecken deutlich geringere Unfallhäufigkeiten auf. Im
Beispiel ergibt sich hieraus eine Verminderung um
140 Verkehrsunfälle pro Jahr. Unter Berücksichtigung
der nach Straßentypen differenzierten Unfallkosten-
sätze führt dies zum ausgewiesenen Nutzenbeitrag.

10 Die Berechnung erfolgt analog zu den zeitabhängigen
Personalkosten, hier jedoch mit dem für Privatfahrten
verminderten Zeitkostensatz.

11 Der Nutzenbeitrag ergibt sich aus der Höhe der
Investitionskosten sowie der strukturellen Arbeitslo-
sigkeit in der Bauregion.

12 Die Höhe des Nutzens wird maßgeblich von den
relativen Fahrzeitersparnissen, bezogen auf die je-
weilige Gesamtfahrstrecke, bestimmt. Diese sind im
gewählten Beispiel einer Ortsumgehung gering.

13 Zuschlag zu den erzielten Zeit- und Betriebskosten-
ersparnissen, in der Höhe abhängig vom Anteil des
internationalen Verkehrs auf den relevanten Stre-
cken.

14 Aufgrund der verminderten Verkehrsbelastung auf
Innerortsstrecken ergibt sich eine geringere Belas-
tung der Einwohner durch Verkehrslärm.

15 Auf Teilabschnitten der Ortsumgehung werden auf-
grund der Verkehrsbelastung die vorgegebenen Ziel-
pegel überschritten. Der negative Nutzenbeitrag er-
gibt sich aus den (fiktiven) Kosten zur Reduzierung
des Lärmpegels auf den Zielwert.

16 Durch die Verlagerung von Verkehrsanteilen auf die
Ortsumgehung sinkt die innerörtliche Immissionsbe-
lastung. Entsprechend ergeben sich Nutzen aus ver-
minderten Gesundheits- und Gebäudeschäden.

17 Die Emissionsmengen werden getrennt nach Fahr-
zeuggruppen und Straßentypen unter Berücksichti-
gung der jeweils belastungsabhängigen Verkehrssi-
tuation berechnet. Aufgrund des verbesserten Ver-
kehrsflusses steigen sie im Vergleich zur Verkehrs-
leistung nur deutlich unterproportional.

18 Die innerörtliche Verkehrsentlastung vermindert die
Zeitverluste, die Fußgänger beim Überquerung der
Fahrbahnen hinnehmen müssen.

19 Das Beispielprojekt hat keine relevanten Auswirkun-
gen auf die Wettbewerbsposition der deutschen See-
häfen.

20 Die zusätzliche Verkehrsleistung durch induzierten
Straßenpersonenverkehr ergibt sich aus der Höhe
der projektbedingt erzielbaren Reisezeitersparnisse
für die hier relevante Projektkategorie „Neubau im
ländlichen Raum“. Die Bewertung der Wirkungen er-
folgt anhand standardisierter Zuschlagfaktoren. Be-
rücksichtigt werden sowohl die Kosten als auch die
Nutzen des induzierten Verkehrs.
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Umweltrisikoeinschätzung

Zur Darstellung der Umweltrisikoeinschätzung
wird der bereits realisierte Ausbau der Bundesau-
tobahn A2 zwischen dem Autobahnkreuz Wolfs-
burg/Königslutter und der Anschlussstelle Magde-
burg/Rothensee von 4 auf 6 Fahrstreifen herange-
zogen.

Abbildung 34: Beispiel Umweltrisikoeinschätzung

Die Lage der Maßnahme im Raum, Schutzgebiete
und Flächenanteile nach Umweltrisiken im Unter-
suchungsgebiet sind in der folgenden Abbildung
dargestellt.

Die Umweltrisiken im Untersuchungsgebiet wer-
den großflächig „mittel bis sehr gering“ einge-
schätzt (85% der Fläche). Zusammen mit der für
den vorliegenden Maßnahmetyp – Ausbau um 2
Fahrstreifen bei geringem Anteil an Einschnitt-
sowie Dammlagen – typischen geringen Maßnah-
meintensität führt dies zu einer Einstufung in die
Umweltrisikostufe 3 (mittel).

Die folgenden Tabellen fassen die Einstufungen,
Beschreibungen und Erläuterungen der URE zu-
sammen.
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Projektmerkmale Länge: 65,9 km
Bautyp: Erweiterung BAB (4-6)
Verkehrsstärke (DTV): ca. 70.000
Planungsstand: Verkehr freigegeben

Ergebnisübersicht

URE-Einstufung sehr gering gering mittel hoch sehr hoch

Begründung
Risikobilanz für den Suchraum:
(1) Umweltrisiko

Der Untersuchungsraum weist

• auf   0 % der Fläche ein sehr hohes Umweltrisiko auf,
• auf 15 % der Fläche ein hohes Umweltrisiko auf.

(2) UZV-Raum: erhebliche Betroffenheit

(3) Siedlungsbereiche sind zu ...... % betroffen

 bewertungsrelevant  nicht bewertungsrelevant

Umweltrisiko St8: Erweiterung  A2

17%

15%24%

44%

0%
sehr gering

gering

mittel

hoch

sehr hoch

FFH-Verträglichkeitseinschätzung / Natura 2000:

erhebl. Beeinträchtigung unvermeidbar 

2 FFH-Gebiete erhebl. Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen

erhebl. Beeinträchtigung ausgeschlossen

Zusätzliche bewertungsrelevante Sachverhalte:
(1) Barrierewirkung (sehr hoher / hoher RW, auch kombiniert mit Siedlung) 
(2) Großräumige Wirkung (großflächige Schutzgebiete)
(3) Konfliktarmer Korridor vorhanden
(4) Vorbelastung / Bündelungsmöglichkeit
(5) Zusammenwirken von BVWP-Projekten:
(6) Sonstiges

Die zusätzlichen Sachverhalte sind herangezogen worden zur

Herabstufung des Umweltrisikos Heraufstufung des Umweltrisikos

Vorschläge für Maßgaben aufgrund der URE (Gutachter):
. / .

Vorschläge für Maßgaben aufgrund der FFH-Verträglichkeitseinschätzung (Gutachter):
• FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-verträgliche Ausgestaltung ist realistisch)

Hinweise für die weitere Planung (Gutachter):
. / .
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Raumbeschreibung (stichpunktartig)
Lage im Raum Niedersachsen: Kreisstadt Helmstedt, mehrere dörfliche Siedlungen; Sachsen-Anhalt:

Ostingersleben, Uhrsleben, Hermsdorf und weitere Siedlungsbereiche in nördlicher
Randlage des Oberzentrums Magdeburg

Raumstruktur überwiegend ländlicher Raum, im Bereich Helmstedt und Magdeburg städtisch ge-
prägt

Infrastruktur BAB A 2 und nachgeordnetes Netz
Naturraum überwiegend ostbrandenburgisches Flachland und Magdeburger Börde; im Osten

überwiegend eben, waldfrei und intensiv landwirtschaftlich genutzt, in Niedersachsen
auch zusammenhängende Waldbereiche, hügelig

Raumwiderstand (Darstellung bezogen auf den Suchraum/Korridor)
sehr
hoch hoch mittel

UZV-Raum
NATURA 2000 FFH-Gebiete Lappwald (Teil), Schunterniederung X
Mensch / Sied-
lung

Barmke, Helmstedt, Ostingersleben, Uhrsleben, Bornstedt,
Hermsdorf, Barleben und weitere dörfliche Siedlungen

Natur und Land-
schaft

NSG (Schunter)
Vorrangflächen für Natur und Landschaft (RROP)
LSG Lappwald, Harbke-Allertal u. a.
Naturpark Elm-Lappwald

X
X

X
X

Wasser Überschwemmungsgebiet (Elbniederung) X
Vorbelastung Aufgrund starker Lärm- und Abgasemissionen der bestehenden BAB A 2 besteht im

Untersuchungsgebiet eine hohe verkehrsbedingte Vorbelastung.
Umweltrisiko und Begründung der Einstufung

Maßnahmenintensität Umweltrisiko

sehr
gering gering mittel hoch

sehr
hoch

 sehr gering/gering  mittel  hoch  sehr hoch

Reliefbedingter Anteil an
Einschnitt- / Dammlagen

Gering
Hoch

Bautyp / Verkehrsstärke
Neubau BAB/4-streifig
Erweiterung BAB
Neubau Straße
> 25.000 Kfz/d
Neubau Straße
< 25.000 Kfz/d

Erweiterung Straße
> 10.000 Kfz/d

Erweiterung Straße
< 10.000 Kfz/d

Neubau Schiene

Ausbau Schiene

1) UZV-Betroffenheit
nicht betroffen

2) Natura 2000
Beeinträchtigung unvermeidbar:
− 
Beeinträchtigung nicht auszuschließen:
– FFH-Gebiet „Lappwald“ und „Schunterniederung“
Nicht betroffen
– 

3) Flächenbilanz innerorts (Mensch /Siedlung)
Bei Ausbauvorhaben ist aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Anforderun-
gen an den Lärmschutz grundsätzlich mit Entlastungen der betroffenen Sied-
lungsbereiche gegenüber dem Ausgangszustand zu rechnen. Der Raumwider-
stand von Siedlungsbereichen ist daher für das Ergebnis nachrangig relevant.

4) Flächenbilanz außerorts
Der Untersuchungsraum weist auf 0 % der Fläche ein sehr hohes, auf 15 % ein
hohes Umweltrisiko auf. Hohes Umweltrisiko ergibt sich vor allem aus betroffe-
nen Siedlungsbereichen. Die Raumwiderstandsmerkmale nahe der bestehen-
den Autobahn sind bereits stark vorbelastet und daher in ihrem Raumwider-
stand reduziert. Umweltrisiko im Korridor ist großfflächig mittel bis sehr gering
(85 %).

5) Zusätzliche bewertungsrelevante Sachverhalte:
entfällt
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Raumwirksamkeitsanalyse

Zur Darstellung der Raumwirksamkeitsanalyse
wird ein großräumig wirksames Projekt in den
neuen Bundesländern herangezogen. Die deutliche
Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf einer
Verbindung mit im bundesweiten Vergleich sehr
starken Erreichbarkeitsdefiziten und sehr starker
Strukturschwäche der verbundenen Teilräume
führt zu der raumordnerischen Beurteilung „her-
ausragende Bedeutung“ (5 von 5 zu erreichenden
Punkten).

In strukturstärkeren Teilräumen der alten Bundes-
länder würde ein vergleichbares Projekt eine deut-
lich abgeschwächte Beurteilung erfahren (2 bis 3
von 5 zu erreichenden Punkten der raumordneri-
schen Bewertung).

Relevante Wirkungen im lokalen Bereich (Städte-
bauliche Effekte) treten im gewählten Beispiel
nicht auf.

Raumwirksamkeitsanalyse (RWA)
Verteilungs- und Entwicklungsziele

Begründung
Das Projekt mit überregionaler Bedeutung verbessert durch seine Netzwirkung insbesonde-
re die Anbindung des Oberzentrums „A“ an das Agglomerationszentrum „B“. Es leistet damit
einen Beitrag zur Entwicklung eines durch relativ sehr starke Strukturschwäche geprägten
Teilraumes. Im bundesweiten Vergleich bestehen auf dieser Relation sehr starke Erreich-
barkeitsdefizite.

Bewertungsgrundlagen
Begünstigte raumordnerische Netzfunktionen:
Gesamtverkehr
Verbindung zwischen gleichartigen Zentren

Verbindungen zwischen Agglomerationszentren �

Verbindungen zwischen Oberzentren �

Verbindungen zwischen Mittelzentren �

Anbindung an Zentren
Anbindung von Oberzentren an Agglomerationszentren �

Anbindung von Mittelzentren an Oberzentren �

Anbindung von Flughäfen an zentrale Orte �

Güterverkehr
Anbindung

Anbindung von Häfen an ihr Hinterland �

Anbindung von Güterverkehrszentren/KLV-Terminals �

Zur Bewertung wird diejenige raumordnerische Relation herangezogen, die nach der Wer-
tungstafel (s. u.) die höchste Punktzahl und Erreichbarkeitsverbesserung (bei Bewertungen
gleicher Stufe) aufweist.

Ergebnis
5 von 5 zu erreichenden Punkten der raumordnerischen Bewertung        ��������������������

Das Projekt ist für Verteilungs- und Entwicklungsziele von herausragender Bedeutung.
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Raumordnerische Bewertung

Wirkung

Das Projekt trägt auf der Relation A ⇔ B zu einer Erhöhung der
Reisegeschwindigkeit bezogen auf die Luftlinienentfernung von über 9 km/h bei.

Wertung

Erreichbarkeitsdefizit
kein weniger

starkes
starkes sehr

starkes
keine �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

weniger starke �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

starke �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

St
ru

kt
ur

-
sc

hw
äc

he

sehr starke �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

Raumordnerische Wertungsstufen
1 Punkt �������������������� geringe Bedeutung

2 Punkte �������������������� mittlere Bedeutung

3 Punkte �������������������� hohe Bedeutung

4 Punkte �������������������� sehr hohe Bedeutung

5 Punkte �������������������� herausragende Bedeutung

Erreichbarkeitsdefizit
gemessen am Bundes-
durchschnitt

Strukturschwäche siehe
ROB 2000 und
EU-Fördergebiete Ziel 2
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5.3 Darstellung im Projekt-
informationssystem

Aufgrund der erweiterten und vertieften Beurtei-
lungsgrundlagen und der zusätzlichen Verknüp-
fungen vergrößert sich der für den neuen Bundes-
verkehrswegeplan relevante Informations-
und Datenbestand für die Projekte der drei
Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasser-
straße gegenüber früheren Fortschreibungen
erheblich. Für den neuen Bundesverkehrs-
wegeplan werden daher Projektdaten und
-beschreibungen sowie Projektbeurteilungen
und weitere Informationen erstmals in einem
Datenverarbeitungssystem erfasst, verwaltet
und aufbereitet. Die bislang isolierte blatt-
weise Darstellung der Projektdossiers wird
ersetzt durch ein mit Datenbanken ver-
knüpftes, hierarchisches Informationssystem
zur Informationswiedergabe in verschiede-
nen Ebenen. Auskünfte und Auswertungen
sind nunmehr interaktiv möglich. Das Be-
wertungssystem wird damit „durchlässiger“,
Ergebnisse sind schneller verfügbar.

Als Schnittstelle zur Dateneingabe und
-ansicht kommt ein Internet-Browser zum
Einsatz. Dies ermöglicht u. a. eine direkte
Darstellung der Projektdossiers am Bild-
schirm sowie den Verweis von einer Dossier-Seite
zu einer anderen. Mittels statistischer Auswertun-
gen nach verschiedenen Kriterien können unter
anderem die wesentlichen Merkmale des anste-
henden Investitionsvolumens analysiert werden.
Zur Vorbereitung der Projekteinstufung ist es
außerdem möglich, zu jedem Zeitpunkt Auswer-
tungen und Auflistungen für bestimmte Projekt-
gruppen auf Grundlage eines gewählten Daten-
standes zu generieren.

Die Grundstruktur des Informationssystems Bun-
desverkehrswegeplanung führt von der Anmel-
dung über die Auswahl bis hin zur Aktion mit
Bearbeitung und Ansicht. Sie unterteilt sich zu-
nächst in die drei Verkehrsträger Schiene, Straße
und Wasserstraße sowie eine Position für Ver-
kehrsträger übergreifende (verknüpfende) Projek-
te. Daneben wird nach den 16 Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland differenziert, um Suche
und Zugriff zu erleichtern.

Die Dossier-Ansicht ist hierarchisch aufgebaut. Sie
gibt auch Einblick in weitere Ebenen wie Detailin-
formationen und die in Anlagen dokumentierten
Einzelergebnisse der verschiedenen Beurteilungs-
kriterien.

Abbildung 35: Gliederung der Dossier-Ansicht des
Infosystems Bundesverkehrswegeplanung

1(a): Projektbeschreibung und Beurteilungskriterien

1(b): Projektabschnitte mit Einstufungsvorschlag

1.1: Ergebnisse der Nutzen-Kosten-Rechnung

1.1.1: Fahrleistung

1.1.2: Kraftstoffverbrauch

1.1.3: Betriebskosten

1.1.4: Fahrzeiten

1.1.5: Unfälle, Lärm- und Schadstoffbelastung u. a.

1.1.6: Emissionswerte

1.1.7: Projektkosten

1.2: Umweltrisikoeinschätzung

1.2.1: Detaillierte URE

1.3: Raumwirksamkeitsanalyse

1.3.1: Verteilungs- und Entwicklungsziele

1.3.2: Entlastungs- und Verlagerungsziele
(städtebauliche Effekte)

1.4: Zusätzliche Entscheidungskriterien
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